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Vorwort

Zu Fuss gehen ist die natürlichste Fortbewegungsart. 
Sie ist fest in uns Menschen verankert, Kleinkinder 
entwickeln von sich aus den Drang irgendwann auf‑
zustehen und die Welt auf ihren Füssen zu erkun‑
den. Weshalb also braucht es dann einen Masterplan 
Fussverkehr, mögen Sie sich jetzt fragen? 

Von kleinen Kindern bis ins hohe Alter gehen, bum‑
meln, joggen und flanieren die Menschen durch die 
Stadt Bern. Sie tun dies, um von der Tramhaltestel‑
le zur Arbeit zu gehen, einzukaufen, sich zu erho‑
len und sich zu begegnen. Dabei bewegen sie sich 
im stark genutzten öffentlichen Raum, in dem sich 
auch Trams, Busse, Velos, Motorräder und Autos 
fortbewegen. Dieses Miteinander und Nebeneinan‑
der muss moderiert werden. Es braucht Regeln und 
Richtlinien, auf die wir uns berufen können – nicht 
nur für den rollenden Verkehr, sondern auch für den 
Fussverkehr. 

Der Masterplan Fussverkehr ist deshalb ein wichti‑
ges Puzzleteil der städtischen Verkehrspolitik. Nicht 
zuletzt dient er dem Schutz der vulnerablen Verkehrs‑ 
teilnehmenden – den Kindern, den Älteren und 
Menschen mit einer Beeinträchtigung. Der Master‑
plan soll sicherstellen, dass sich alle Zufussgehen‑
den – von kleinen Kindern bis ins hohe Alter – sicher 
und ohne fremde Hilfe im öffentlichen Raum aufhal‑
ten und hindernisfrei fortbewegen können. Damit 
leistet er einen wichtigen Beitrag zu einer hohen Le‑
bensqualität und einer prosperierenden Stadt Bern.

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg.

Marieke Kruit,

Direktorin für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün
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Einleitung

Wozu ein Masterplan

Der Masterplan Fussverkehr legt Grundsätze für die 
Entwicklung und die Projektierung der Fussverkehrs‑
infrastrukturen für die Stadt Bern fest. Er beleuch‑
tet vorhandene Grundlagen und definiert städtische 
Standards.

Der Masterplan Fussverkehr ist ein Handbuch für die 
Praxis und Konkretisierung im Raum und richtet sich 
vor allem an folgende Akteur*innen:

 · Verwaltung und Ämter

 · Infrastrukturplaner*innen und Verkehrsingeni‑
eur*innen

 · Transportunternehmen, Interessen‑ und Fachver‑
bände, Quartierorganisationen

 · Politiker*innen

Zusammen tragen alle zur Konkretisierung der Fuss‑
verkehrsinfrastruktur im Raum bei.

Erarbeitungsprozess und Verbindlichkeit

Der Masterplan Fussverkehr wurde durch die Ver‑
kehrsplanung, unter Einbezug von Ämtern und ver‑
schiedenen Fachstellen, erarbeitet. Nach einer Äm‑
ter‑ und Direktionsvernehmlassung im 2023 wurde 
der Masterplan Fussverkehr im xxx vom Gemeinde‑
rat genehmigt.

Der Fussverkehr ist die Basis-Mobilitätsform in der Stadt: Es braucht keinen Führerausweis oder Geld, 

um zu Fuss unterwegs zu sein. Mit dem Masterplan Fussverkehr soll diese nachhaltige und klima-

freundliche Mobilität für alle ermöglicht und gefördert werden. 

Der Masterplan gilt nach der Verabschiedung durch 
den Gemeinderat als Leitdokument für städtische 
Direktionen und Ämter für alle Fussverkehrsprojekte 
auf öffentlichen Strassen und Parzellen im Eigentum 
der Stadt Bern. Für öffentliche Strassen und Parzel‑
len im Eigentum Dritter (Bund, Kanton, Privaten), hat 
der Masterplan einen hinweisenden Charakter. Die 
städtischen Direktionen und Ämter sind aufgefor‑
dert, sich bei Projekten für die Umsetzung der Vorga‑
ben gemäss Masterplan einzusetzen und mit den be‑
teiligten Partner*innen nach Lösungen im Sinne des 
Masterplans zu suchen. Abweichungen vom Master‑
plan Fussverkehr sind zu begründen. Die Umsetzung 
der festgelegten Standards bedingt in jedem Fall 
eine situationsangepasste Beurteilung, welche den 
lokalen Gegebenheiten gebührend Rechnung trägt.

Kann im Rahmen einer Projektentwicklung, aufgrund 
der unterschiedlichen Interessen, keine allseits mit‑
getragene Lösung erarbeitet werden, erfolgt eine 
Differenzbereinigung und Interessenabwägung über 
die bestehenden ordentlichen Prozesse.

Einordnung und Abgrenzung

Der Masterplan baut auf dem Stadtentwicklungskon‑
zept (STEK) 2016 auf und dient der Konkretisierung 
der darin für den Fussverkehr definierten Ziele.

Analog zum Masterplan Veloinfrastruktur, ist der Mas‑
terplan Fussverkehr ein Grundlagendokument für die 
Praxis mit Schnittstellen zu den Planungsgrundsät‑
zen, Normalien und Standards der Stadt Bern. De‑
taillierte Umsetzungsvorgaben betreffend Materiali‑
sierung im öffentlichen Raum und Hindernisfreiheit 
werden in Bern baut beschrieben. Der Masterplan 
Fussverkehr ist mit Bern baut abgestimmt.

Der Masterplan grenzt sich vom Richtplan Fussver‑
kehr ab. Der Richtplan Fussverkehr ist behörden‑
verbindlich und legt das Fussverkehrsnetz der Stadt 
Bern fest. Der Richtplan erfasst die vorhandenen 
Lücken im Fussverkehrsnetz und zeigt konkret ver‑
ortete Massnahmen zur Schliessung von Lücken im 
Fussverkehrsnetz. Er zeigt auf, wo die Stadt Bern 
handeln muss. Im Gegensatz dazu fokussiert der 
Masterplan auf das Wie und fasst zusammen, auf 
welche Art die Stadt Bern die vorhandenen Normen 
und Grundsätze für den Fussverkehr anwenden will. 

Weitere wichtige Arbeitshilfen und Grundlagen für 
den Fussverkehr sind der Massnahmenplan Schul‑
wegsicherheit, das Baustellenmanual und der kanto‑
nale Sachplan Wanderroutennetz.

Auf kantonaler Ebene und Bundesebene werden 
durch die entsprechenden Fachstellen Grundlagen 
für die Fussverkehrsinfrastruktur bereitgestellt. Die‑
se Grundlagen sind in den Masterplan Fussverkehr 
der Stadt Bern eingeflossen.
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Ausnahme

Pilot

Dieser Hinweis bedeutet, dass die auf‑
gezeigte Fussverkehrslösung nur im 
Ausnahmefall und auf kurzen Strecken 
angewendet werden soll. Ausnahme‑
lösungen sind manchmal hilfreiche 
Elemente, genügen aber den Quali‑
tätsanforderungen nicht.

Die mit diesem Label ausgezeichneten 
Standards, sind in Bern noch nicht eta‑
bliert und bedürfen jeweils einer um‑
fassenden Prüfung im Rahmen eines 
Pilotversuchs. Diese Evaluation soll 
unter Einbezug aller relevanten Ak‑
teur*innen erfolgen. Als Ergebnis des 
Pilotversuchs ist dann zu entscheiden, 
ob der Standard definitiv im Baukasten 
des Massnahmenplans bleibt und ob 
allfällige Anpassungen bzw. Präzisie‑
rungen nötig sind.

Die blauen Kästchen haben verschie‑
dene Zwecke und zeigen Exkurse, In‑
formationen zur Verständlichkeit des 
Kapitels, Lösungsansätze oder Bei‑
spiele.

Erläuterungen für Lesende

Weiterentwicklung

Im Wissen, dass die Weiterentwicklung von Ver‑
kehrssystemen langfristig erfolgt und von vielen 
Iterationen geprägt ist, wird eine periodische 
Überarbeitung und Ergänzung des Masterplans 
angestrebt (ca. alle 5 Jahre). Neue Themen wer‑
den als Pilotprojekte behandelt.

Verständnis von ausgewählten im Dokument 
verwendeten Begriffen

 · Gehweg: Allgemeine Bezeichnung für Wege für 
den Fussverkehr.

 · Fussweg: Fussverkehrsfläche bzw. Gehweg mit 
entsprechender Signalisation.

 · Trottoir: Strassenbegleitender Gehweg, der di‑
rekt an die Fahrbahn grenzt und davon baulich 
abgesetzt ist; ist verkehrsrechtlich auch ohne 
entsprechende Signalisation dem Fussverkehr 
vorbehalten.

 · Strassenraum: Gesamtraum von einer Fassade 
bis zur gegenüberliegenden Fassade; umfasst 
meist eine Fahrbahn und je einen Seitenbereich.

 · Seitenbereich: Teilbereich des Strassenraums, 
der seitlich neben der Fahrbahn liegt und neben 
dem strassenbegleitenden Gehweg / Trottoir 
noch weitere Elemente aufweisen kann (z.B. 
Parkierung, Anlieferung / Entsorgung, Möblie‑
rung, Signalisation, Begrünung etc.).
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Ziele Fussverkehr 
Stadt Bern

Die Förderung des Fussverkehrs ist stark verankert in 
der städtischen Strategie. Sowohl im Stadtentwick‑
lungskonzept (STEK) 2016 als auch in den jeweiligen 
Legislaturzielen und Bern baut, Planen und Projek‑
tieren im öffentlichen Raum, nimmt der Fussverkehr 
einen wichtigen Platz ein. 

Übergeordnet werden im STEK (2016) folgende Ziele 
festgehalten: 

 · Das Potenzial des Fussverkehrs im Nahbereich 
wird gezielt und umfassend ausgeschöpft.

 · Wer zu Fuss unterwegs ist, soll möglichst direkte, 
hindernisfreie, sichere und attraktive Verbindungen 
benutzen können.

 · Die Aufenthaltsqualität für Fussgänger*innen in der 
Stadt wird signifikant verbessert.

Bern baut definiert die generellen Planungsgrundsät‑
ze. Für den Fussverkehr stehen die folgenden neun 
Aussagen im Fokus: 

1. In Zukunft sollen weitere Strassen und Plätze für 
eine flächeneffiziente Mobilität und zugunsten des 
Langsam‑ und des öffentlichen Verkehrs (ÖV) um‑
gestaltet werden.

2. Die Stadt Bern setzt auf alternative urbane Mobili‑
tätslösungen. Das bedeutet: mehr Aufenthaltsqua‑
lität, mehr Fuss‑, mehr Velo‑ und mehr öffentlicher 
Verkehr – und weniger motorisierter Individualver‑
kehr (MIV).

3. Die Umsetzung von klimatisch wirksamen Mass‑
nahmen schafft anpassungsfähige öffentliche Räu‑
me und trägt zum Wohlbefinden und zur Gesund‑
heit aller Menschen bei. Die öffentlichen Räume 
sind so zu gestalten, dass sie den sich ändernden 
Rahmenbedingungen (verändertes Freizeitverhal‑
ten, Klimaerwärmung etc.) Rechnung tragen. Öf‑
fentliche Räume verbessern durch ihre Gestaltung 
und Grösse das Stadtklima und somit die Aufent‑
halts‑ und Lebensqualität.

4. Keine Strasse ohne Bäume oder sonstiges Grün.

5. Öffentliche Räume werden so gestaltet, dass Fuss‑
gänger*innen die grösste Sicherheit geboten wird. 
Fussgängerstreifen gehören, wo möglich, auch in 
Tempo‑30‑Zonen. Trottoirs sind möglichst durch‑
gängig gestaltet und auf Kreuzungen bestehen 
direkte Fussverbindungen, die ein Queren ohne 
Zwischenhalt ermöglichen.

6. Auf verkehrsorientierten Strassen wird der Velover‑
kehr möglichst getrennt geführt.

7. Der ÖV ist für alle gut erreichbar und autonom 
nutzbar. Die Fahrplanstabilität und ein effizientes 
Vorwärtskommen sind für den ÖV auch in den 
«Spitzenverkehrszeiten» gewährleistet.

8. Das Tempo wird flächendeckend reduziert: Auf 
Quartierstrassen und im UNESCO‑Perimeter gilt 
die Begegnungszone (Tempo 20) als Grundvarian‑
te. Auf dem Basisnetzt gilt Tempo 30 als Grundva‑
riante.

9. Strassenräume sind auch Begegnungsorte: Der 
Strassenquerschnitt wird von der Fassade zur 
Fahrbahn hin geplant. Fehlt der Platz, um alle Be‑
dürfnisse zu befriedigen, wird in erster Linie ver‑
sucht, MIV‑Fahrspuren oder Parkplätze abzubauen. 
Verhindern Parkplätze bessere Lösungen für flä‑
cheneffiziente Verkehrsmittel, für die Aufenthalts‑
qualität, für das Klima oder für die Biodiversität, 
werden sie ersatzlos aufgehoben.

Der Masterplan Fussverkehr definiert die vier 
untenstehenden Visionen für den Fussverkehr 
in der Stadt Bern und verknüpft diese Visionen 
auf den folgenden Seiten mit Grundsätzen und 
Standards für die Planung.

 · Zu Fuss unterwegs – von kleinen Kindern bis ins 
hohe Alter: Die Infrastruktur ist auf unterschied‑
liche Bedürfnisse der Bevölkerung ausgelegt.

 · Sicher sein und sich sicher fühlen: Die subjekti‑
ve und objektive Sicherheit wird stetig verbes‑
sert.

 · Öffentlicher Raum mit Atmosphäre: Es beste‑
hen abwechslungsreiche und spannende Räu‑
me mit hoher Aufenthaltsqualität.

 · Gemeinsam zu Fuss: Die Trottoirs, Fusswege 
und Warteräume sind grosszügig dimensioniert. 
Das Fussverkehrsnetz ist durchgängig, hinder‑
nisfrei und attraktiv. 

Im Weiteren werden bereits gestartete Projekte /
Massnahmenpakete weitergeführt: 

 · Grundlagen schaffen: Aufrüstung Fussverkehrs‑
zählstellen

 · Verkehrssicherheit, Lärm und Aufenthaltsqualität: 
Massnahmenpakete Tempo 30 und Begegnungs‑
zonen

 · Schulwegsicherheit: Umsetzung Massnahmenpa‑
ket

 · Umsetzung Hindernisfreiheit: Hindernis‑ und Bar‑
rierefreier Verkehrsraum und Grünanlagen, Sanie‑
rung Haltestellen und Lichtsignalanlagen

 · Klimamassnahmen und Aufenthaltsqualität: Ent‑
siegelung und Begrünung von Strassenräumen

 · Richtplan Fussverkehr: Massnahmen zur Schlie‑
ssung von Netzlücken
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Zu Fuss unterwegs von kleinen Kindern bis ins 
hohe Alter

Die Fussverkehrsinfrastruktur der Stadt Bern ist dann 
gut, wenn sie von allen Zufussgehenden aller Alters‑
gruppen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen 
genutzt werden kann. Um das selbstständige Un‑
terwegssein bereits für Vierjährige ab dem Kinder‑
garten zu ermöglichen, ist eine einfach verständliche 
und sichere Infrastruktur wichtig. Auch Senior*innen 
haben besondere Wünsche an den Strassenraum 
und für Menschen mit Beeinträchtigung sind eben‑
falls spezifische Anforderungen zu erfüllen. All die‑
sen Bedürfnissen soll die Fussverkehrsinfrastruktur 
der Stadt Bern gerecht werden. Und nicht zuletzt soll 
das Zufussgehen allen, die zu Fuss unterwegs sind, 
Spass machen.

Sicher sein und sich sicher fühlen

Wer sich im öffentlichen Raum sicher und wohl fühlt, 
nutzt diesen gerne. Eine gute Planung berücksichtigt 
deshalb alle Dimensionen der Sicherheit: Die ob‑
jektive Verkehrssicherheit aber auch das subjektive 
Sicherheitsempfinden (z.B. Schutz vor Belästigung) 
der Fussgänger*innen. Tiefe Geschwindigkeiten des 
rollenden Verkehrs und gute Sichtweiten reduzieren 
Unfälle und ermöglichen das sichere Kreuzen von 
verschiedenen Verkehrsarten. Klar geführte und vom 
rollenden Verkehr getrennte Wege reduzieren Kon‑
flikte. Vortritt für den Fussverkehr schafft für junge 
Fussgänger*innen Klarheit bei Querungspunkten 
zwischen den verschiedenen Verkehrsarten. Eine 
gute Beleuchtung und belebte Räume verstärken die 
Sicherheit.

Öffentlicher Raum mit Atmosphäre

Ist der Stadtraum abwechslungsreich und attraktiv, 
werden die Strecken gefühlt kürzer. Ein gutes Ver‑
hältnis der Fahrbahnfläche zu den Seitenräumen 
(3:4:3) gibt dem Fussverkehr den nötigen Raum. 
Breite Seitenräume ermöglichen begrünte Flächen, 
Bäume und abwechslungsreiche Nutzungen. Die at‑
traktive Verknüpfung von privaten und öffentlichen 
Räumen schafft für den Fussverkehr einen grossen 
Mehrwert (belebte EG‑Nutzungen). Bäume und 
Grünflächen tragen entscheidend zum Mikroklima 
und zur Hitzeminderung bei. Ansprechende kleine 
und grosse Pärke und Plätze sowie Brücken und Alt‑
stadtgassen laden zum Verweilen ein.

Gemeinsam zu Fuss

Grosszügige Bewegungsräume laden zum Flanieren 
ein und fördern das Wohlbefinden, den Austausch 
und die Gesundheit. Gehwege sind breit genug, 
um gemeinsam als Familie unterwegs zu sein. Sie 
bieten Platz für Kita‑Ausflüge mit dem Leiterwa‑
gen, für Rollstuhlspaziergänge, fürs Jogging und für 
Angestellte auf dem Weg zum Mittagessen. Kleine 
Personengruppen können sich begegnen, ohne dass 
aufgrund von Ausweichmanövern Gespräche unter‑
brochen werden müssen. Warteräume sind gross 
genug, damit alle Platz haben.
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Fussverkehr in der Stadt Bern

Aufgrund der kurzen Distanzen ist Bern einfach zu Fuss zu erleben: Der Aareraum wird genutzt für 

Spaziergänge, Sport und Erholung. Die UNESCO-Altstadt, mit den Gassen und Lauben, bietet ein 

abwechslungsreiches Angebot an Gastronomie und Dienstleistungen und lädt zum Schlendern ein. 

Die umwerfenden Ausblicke auf das Alpenpanorama können auf den Terrassen und Brücken genossen 

werden, die vielfältige Stadtarchitektur bietet interessante Fotomotive (STEK 2016). Die vorhandenen 

Zahlen, die Potenzialkarte und die Befragungen zum Fussverkehr in der Stadt Bern zeigen, wie wichtig 

eine qualitativ hochstehende Fussverkehrsinfrastruktur für die Zufussgehenden ist.

Wer sich in Bern fortbewegt und 
den ÖV oder das Velo nutzt legt 
vor, nach oder zwischen den 
Fahrten einzelne Etappen zu Fuss 
respektive mit Hilfsmitteln wie 
einem Rollstuhl, Rollator, Krücken 
etc. zurück. In der Stadt Bern 
beträgt der Anteil an Wegetappen 
zu Fuss 52.8 % (Mikrozensus 
2015: Seite 43).

Die Fussverkehrszählstelle auf 
der Kornhausbrücke zeigt, dass 
im Durchschnitt 4'000 Personen 
pro Tag zu Fuss über die Brücke 
gehen.

Gehen ist nicht immer reine Distanzüber‑
windung von A nach B, sondern auch 
Verweilen, Kommunizieren, Flanieren, 
Durchatmen und Erholen. Im Mittel sind 
wir täglich knapp 30 Minuten zu Fuss 
unterwegs. Mit Aufenthalts‑ und Wartezeit 
verbringen wir rund eine Stunde im 
öffentlichen Raum. Das Ermöglichen und 
Fördern des alltäglichen Zufussgehens hat 
zudem einen erheblichen gesundheitlichen 
Nutzen. Gehen baut beispielsweise Stress 
ab, lindert Diabetes, reduziert das Krebs‑
risiko und senkt den Bluthochdruck.

An einem Samstagnachmittag  
sind durchschnittlich 6'200  
Fussgänger*innen pro Stunde in 
der Marktgasse unterwegs. Dies 
ist mehr als auf dem Broadway in 
New York oder der Regent Street in 
London (Gehl 2017: 10).

Täglich queren 30'000 Menschen 
zu Fuss den Berner Bahnhof‑
platz. Davon entfallen 1'180 auf 
die Abendspitzenstunde (Gehl 
2017: 10). Der Fussgängerstreifen 
beim Hirschengraben wird z.T. 
während 10 Minuten von über 
300 Personen genutzt.

In der Stadt Bern legen rund 
10 % der Personen ihren 
Arbeitsweg zu Fuss zurück.
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Die Lebensqualität in der Stadt Bern wird wesent‑
lich durch eine gute Fussverkehrsinfrastruktur beein‑
flusst. Fehlt der Fussverkehr im Strassenraum oder 
beschränkt er sich auf die notwendigen Wege, kann 
dies als Indiz für Defizite in der Gestaltung des öf‑
fentlichen Raumes und dem sozialen Gefüge inter‑
pretiert werden. Ist die Qualität der Infrastruktur gut 
und regt somit zum Zufussgehen an, entstehen be‑
lebte Stadträume. Dies fördert Dienstleistungsange‑
bote, die wiederum die Attraktivität und Qualität des 
betreffenden Raumes für den Fussverkehr erhöhen.

Einen Einblick in die Qualität der Fussverkehrsinf‑
rastruktur der Stadt Bern und die Zufriedenheit der 
Bevölkerung bezüglich Fussverkehr liefern die «Be‑
fragung zur Altersfreundlichkeit der Stadt Bern 2017» 
sowie die Erhebung zum Fussverkehr im Rahmen 
des Projektes «GEHsund – Städtevergleich Fuss‑
verkehr» (UmverkehR et al. 2020). Bei diesen zwei 
Erhebungen wurde die Qualität der Fussverkehrsinf‑
rastruktur durch Expert*innen und die Zufriedenheit 
der Bevölkerung durch Befragungen erhoben.

Die Ergebnisse der Bewertung und Befragungen zei‑
gen, dass Bern zu rund 60 % die Anforderungen an 
eine gute Fussverkehrsinfrastruktur erfüllt. Die nach‑
folgend aufgeführten Stärken und Schwächen kristal‑
lisierten sich besonders heraus.

Stärken und überdurchschnittliche Qualitäten:

 · Die grossflächige Einführung von Tempo 30 und 
Tempo 20 in der Stadt Bern wirkt sich wesentlich 
auf den Komfort beim Gehen aus. Die Stadt weist 
dadurch weniger Lärm und weniger schwere Fuss‑
verkehrsunfälle auf. Die Herabsetzung von Höchst‑
geschwindigkeiten hat auch bei Mischverkehrs‑
strecken positive Auswirkungen.

 · Bei Streckenelementen, wie z.B. Trottoirs, ist der 
bauliche Zustand in der Stadt Bern besser als der 
schweizweite Durchschnitt der erhobenen Städte. 
Dies aufgrund von gut unterhaltenen Gehwegen 
und wenigen Engstellen.

 · Die Querungen respektive Querungspunkte mit 

dem motorisierten Verkehr liegen fast alle gut im 
Netz. Bei Querungen mit Fussgängerstreifen gab 
die Mehrheit der Befragten an, dass der Vortritt 
gewährt wird und bei Grün die Strasse stressfrei 
gequert werden kann.

 · Die Haltestellen sind weitgehend gut zugänglich. 
Die Haltestellen sind betreffend Orientierung für 
Personen mit Sehbeeinträchtigung gut ausgestat‑
tet.

 · Positiv wurde des Weiteren das dichte städtische 
Fusswegnetz mit den vielen wichtigen Abkürzun‑
gen genannt sowie die vorhandenen Trinkwasser‑
brunnen in der Innenstadt.

 · Die vorhandenen Grünraume wurden als gut be‑
wertet.

Verbessern kann sich die Stadt Bern insbesonde-
re noch in folgenden Punkten:

 · Bei Streckenelementen ist die nutzbare Breite der 
Gehwege / Trottoirs sowohl bei Hauptstrassen als 
auch Quartierstrassen oft nicht genügend. Viele 
Einfahrten und Mängel bei einmündenden Sei‑
tenstrassen, wie z.B. schlechte Sichtweiten und 
keine durchgängigen Trottoirs, beeinträchtigen zu‑
dem die Qualität des durchgängigen Netzes.

 · Vor allem ältere Personen scheuen mögliche Kon‑
flikte mit Velos, welche mangels guter Veloinf‑
rastrukturen auf der Fahrbahn Geh‑ oder Misch‑
verkehrsflächen befahren. Auch illegal auf den 
Gehflächen haltende und parkierte Autos werden 
als störend empfunden.

 · Bei Querungsstellen ist die Beleuchtung nicht im‑
mer genügend, ausserdem fehlen zum Teil taktil er‑
fassbare Elemente für Personen mit Blindenstock. 
Es kommt zu Störungen im Warteraum durch Aus‑ 
und Einfahrten. Die Lichtsignalanlagen, bei denen 
das Grün erst auf Anmeldung (Drücken) erfolgt, 
verursachen lange Wartezeiten für den Fussver‑
kehr. Negativ ins Gewicht fallen auch lange Que‑
rungsdistanzen über die Fahrbahn und die teilwei‑
se zu kurzen Grünzeiten für langsamere Personen.

Qualität der Infrastruktur und 
Zufriedenheit

Ergebnisse aus der Befragung von 
GEHsund zur Zufriedenheit.



Bundesplatz Bern
Quelle: M. Zanoni
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 · Auf Plätzen fehlen Bäume und es gibt selten eine 
Wegführung für Menschen mit Sehbeeinträchti‑
gung. Die Befragten wünschen sich generell mehr 
Grünflächen im Stadtraum und in der Innenstadt, 
mehr schattenspendende Bäume, insbesondere in 
den Hitzeinseln der Stadt (z.B. der Altstadt), aber 
auch kleinräumige Schattenspender bei Warteräu‑
men und Gehflächen.

 · Negativ fallen in der Stadt Bern den Befragten zu‑
dem die geringe Anzahl an öffentlichen WC‑Anla‑
gen auf.

10

5 Öffentlicher Raum und Gebäude

Sitzbänken und zur Hindernisfreiheit der 
Wege in den Grünanlagen und 7 Prozent 
wollten sich nicht zu den Querungszeiten 
bei Lichtsignalen äussern. 
Die Beurteilungen von den Personen, die 
eine Aussage machen konnten, ergaben fol-
gende Resultate:
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Öffentlicher Raum – zu Fuss unterwegs
Der Einstieg in die Befragung machten 15 
Aussagen zum öffentlichen Raum. Nicht alle 
Aussagen konnten von allen Teilnehmenden 
beurteilt werden; so machten beispiels- 
weise 10 Prozent keine Aussage zu den öf-
fentlichen Toiletten, 8 Prozent keine zu den 

Die Trottoirs sind hindernisfrei  
(z.B. keine Reklameständer).

Dort, wo die Strassen überquert werden,  
sind die Trottoirränder sanft abfallend.

Die Velowege sind sinnvoll von  
den Gehwegen getrennt.

Es gibt genügend Fussgängerstreifen.

Die Strassenquerungszeiten sind auch für 
Personen mit Einschränkungen lang genug.

Es gibt genügend Grünflächen oder 
Parks in meinem Quartier.

Grünflächen und Gehwege  
sind gut unterhalten.

Die Gehwege in den Grünanlagen  
(inkl. Friedhöfe) sind hindernisfrei.

Es gibt genügend Spazierwege.

Es hat ausreichend Sitzbänke.

Es gibt genügend öffentliche  
WC-Anlagen oder Nette Toiletten.

Die Strassenbeleuchtung ist gut.

Auch wenn es Schnee oder Eis hat,  
kann ich mich zu Fuss sicher bewegen.

Ich fühle mich in meinem Quartier sicher.

Es gibt in der Stadt keine Plätze  
oder Strassen, die ich meide.

Befragungsresultate zum öffentlichen Raum – zu Fuss unterwegs aus der 
Sicht von älteren Personen. 

Fazit

Diese Befunde decken sich mit der Einschätzung 
der Stadt zum heutigen Fussverkehrsstandard in 
der Stadt Bern. Bisher liegt keine flächendecken‑
de Untersuchung der Hindernisfreiheit des Net‑
zes vor. Verschiedene Massnahmen wurden in 
den letzten Jahren bereits eingeleitet:

Öffentliche Toiletten: Neben den öffentlichen 
Toiletten gibt es in der Stadt die «Netten Toilet‑
ten», so dass gesamthaft mehr als 50 öffentlich 
zugängliche Toiletten zur Benützung bereitstehen. 
Die «Netten Toiletten» werden von Restaurants 
zur Verfügung gestellt und können ohne Konsu‑
mationszwang benutzt werden. Der Nachteil ist, 
dass dieses Angebot oft nicht bekannt ist (Kom‑
petenzzentrum Alter: 2018: 32).

Sitzgelegenheiten: Seit 2017 wurden im Rahmen 
eines Sitzbankkonzeptes schrittweise über 100 
neue Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet installiert.

Fünf generelle Handlungsempfehlungen zur 
Verbesserung der Fussverkehrsinfrastruktur de‑
finiert Fussverkehr Schweiz auf Grundlage des 
«GEHsund ‑ Städtevergleich Fussverkehr» (2022):

 · Getrennte Infrastruktur für Fuss‑ und Velover‑
kehr

 · Verbesserung der Schulwege

 · Hindernisfreie Gestaltung der Infrastruktur

 · Mehr Aufenthaltsqualität für den Fussverkehr

 · Dem Fussverkehr Vortritt einräumen 

Diese fünf Handlungsfelder stehen auch im Zen‑
trum des vorliegenden Dokumentes. Mit der 
Anwendung der darin definierten Standards, 
kann die Fussverkehrsinfrastruktur noch stetig 
verbessert werden. Es kann auf einen höheren 
Erfüllungsgrad der Anforderungen, eine gute  
Fussverkehrsinfrastruktur und Zufriedenheit hin‑
gearbeitet werden.
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Fussverkehrspotenzial

Die Potenzialkarte wurde mit einem Geo‑Informa‑
tions‑System (GIS)‑Tool der Metron AG erstellt. Als 
Grundlage dienen Daten wie Einwohnerzahlen, Be‑

schäftigte und das Fussverkehrs‑ und Wanderwege‑
netz. Zusätzlich wurden für die folgenden Entwick‑
lungsgebiete die zukünftigen Einwohnerzahlen und 

Die Potenzialkarte zeigt das potenzielle Fussverkehrsaufkommen in der Stadt Bern. Je heller der Kar-

tenausschnitt, desto mehr Fussgänger*innen sind zu erwarten. Die Karte basiert auf verschiedenen 

Datensätzen (wie z.B. der Netzkarte des Richtplans Fussverkehr, der Bevölkerungsdichte und der Ar-

beitsplätze im jeweiligen Raum) und kann als Grundlage für die Dimensionierung der heutigen und 

zukünftigen Fussverkehrsinfrastruktur eingesetzt werden.
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Arbeitsplatzzahlen als Grundlage hinterlegt: Wank‑
dorf‑City, Viererfeld‑Mittelfeld, Gaswerkareal, Holli‑
ger / Warmbächli und ESP Ausserholligen.

Die Karte zeigt somit das Potenzial für das Fussver‑
kehrsaufkommen in einem gewissen Gebiet oder 
einer Strasse aufgrund der Einwohner‑ und Arbeits‑
zahlen auf. Da beim Fussverkehr die langjährigen Ver‑
kehrszahlen oft fehlen, stellt die Potenzialkarte somit 
eine wichtige Grundlage für Planungen dar.

Zu beachten ist, dass aufgrund der einwohner‑ und 
arbeitsplatzbasierten Datengrundlage der Naherho‑
lungsverkehr nur unzureichend dargestellt werden 
kann. Insbesondere in wenig bebauten Gebieten 
können sich deshalb Ungenauigkeiten ergeben. Die 
wichtigsten Hotspots der Naherholung wurden punk‑

tuell erfasst. Des Weiteren ist zu beachten, dass das 
Potenzial dem Jahresdurchschnitt entspricht. Wege 
mit ausgeprägten, z.B. witterungsbedingten Spitzen, 
sind deshalb stellenweise ungenügend abgebildet.

Fazit

Die Potenzialkarte kann somit in der Planung als 
Grundlage für die Definierung der vorhandenen 
und potenziellen Fussverkehrszahlen genutzt wer‑
den. Und dient somit auch der Definierung der 
Gehflächenbreiten bei Strassensanierungen, neu‑
en Wegen, Brücken und weiteren Fussverkehr‑
selementen.
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Gehen im Fokus

Fussverkehr als städtische Grundmobilität

Ein Kind erlebt auf dem Schulweg zu Fuss Abenteu‑
er, der Rentner mit der schweren Einkauftasche will 
kurz pausieren und seine Tasche hinstellen können, 
die zwei Damen mit dem Rollator brauchen genü‑
gend breite Trottoirs für den gemeinsamen, gemütli‑
chen Spaziergang: Der Fussverkehr ist die städtische 
Grundmobilität und die Anforderungen an ein gutes 
Fusswegnetz sind vielfältig.

Fast jeder Weg beginnt mit einer Etappe zu Fuss. Für 
das Zurücklegen kurzer Distanzen bis 500 m ist der 
Fussverkehr nahezu konkurrenzlos. Der Fussverkehr 
bedingt und unterstützt deshalb kleinräumige Struk‑
turen. Eine Stadt der kurzen Wege, mit einer guten 
Fussverkehrsinfrastruktur stärkt auch das lokale Ge‑
werbe: Zu Fuss lässt es sich auf dem Weg nach Hau‑
se am leichtesten lokal einkaufen.

Die Förderung dieser nachhaltigen und gesunden 
Mobilität bedeutet, die vielfältigen Bedürfnisse aller 
Fussgänger*innen zu berücksichtigen. Dies bedarf 
einer guten und umsichtigen Planung für die unter‑
schiedlichen Wegzwecke und Nutzergruppen.

Vielfalt an Wegzwecken:

 · Arbeit / Ausbildung (Pendeln)

 · Einkaufen (Ver‑ und Entsorgung)

 · Freizeit (Spazieren, Joggen, Plaudern, Feiern, etc.)

 · Aufenthalt / Begegnung

 · Zugang zum ÖV

 · Begleitung von anderen Personen

Vielfältige Bedürfnisse für alle Menschen von klei-
nen Kindern bis ins hohe Alter:

Für Personen unterwegs im Alltag sind schnelle, 
direkte Wege ohne Hindernisse wichtig, um von A 
nach B zu gelangen.

Kinder unterwegs:

Der Weg zur Schule, zu Freunden oder zum Spielplatz 
ist für Kinder nicht nur eine Distanzüberwindung, 
sondern auch ein Lern‑ und Erlebnisort. Er bietet die 
Gelegenheit, sich frei von der Kontrolle durch Lehr‑
kräfte oder Eltern zu bewegen, zu spielen und Erfah‑
rungen zu sammeln. Kinder haben zudem ein Recht 
darauf, ihren Schulweg selbstständig zurücklegen zu 
können. Das bedingt, dass schwer einschätzbare Ge‑
fahren reduziert und der Strassenraum einfach wahr‑
nehmbar ausgestaltet werden muss. Folgendes gilt 
es zu beachten:

 · Kinder bis zum 10. Lebensjahr können die Entfer‑
nung und Geschwindigkeit von Fahrzeugen nicht  
gut einschätzen.

 · Kleinere Kinder sind nicht in der Lage, stehende 
von fahrenden Fahrzeugen zu unterscheiden. Für 
sie ist auch nicht klar, dass ein Auto aufgrund des 
Bremswegs nicht sofort anhalten kann.

 · Kinder gehen davon aus, dass die autofahrende 
Person sie auch im Dunkeln sieht, weil sie selber 
das Auto aufgrund der Lichter sofort erkennen kön‑
nen.

Bei Strecken für Kinder hilft eine klare Trennung vom 
rollenden motorisierten Verkehr. Bei Querungspunk‑
ten sind Orientierungshilfen an den richtigen Stellen, 
mit guter Sichtweite bis zum Boden und tiefe Ge‑
schwindigkeiten grundlegend. (Quelle und mehr In‑
formation: Fussverkehr Schweiz: 2016)

Grössere Gruppen:

Sind mehrere Personen zusammen unterwegs, wird 
klar, dass die Verkehrsinfrastruktur oft nicht die An‑
forderungen an grössere Gruppen erfüllt. Insbeson‑
dere bei Warteräumen und bei den Grünzeiten bei 
Lichtsignalanlagen sind die Anforderungen von grö‑
sseren Gruppen zu berücksichtigen.

Positive Aspekte des Zufussgehens 

Zu Fuss gehen ist gesund und fördert die Fitness. 
Wer regelmässig zu Fuss geht, so die Fachorganisa‑
tion Fussverkehr Schweiz (2017: 5), trainiert Kraft und 
Gleichgewicht, mindert das Risiko für Schlaganfälle 
und Herzinfarkte, kann Depressionen und Angst‑
zustände reduzieren und fördert die Ausschüttung 
von Glückshormonen. Neben den Vorteilen für die 
persönliche Gesundheit, verursacht Fussverkehr als 
Mobilitätsform im Gegensatz zu anderen Mobilitäts‑
formen auch keine Gesundheitsschäden respektive 
externe Kosten für die Allgemeinheit, verursacht bei‑
spielweise durch Luftverschmutzung (Bundesamt für 
Raumentwicklung 2022). Darüber hinaus schont der 
Fussverkehr die Ressourcen, ist klimafreundlich und 
stadtverträglich.

In diesem Kapitel werden die vielfältigen Merkmale von Zufussgehenden beleuchtet und die Ziele res-

pektive Visionen in den fachlichen Kontext gesetzt. Zu Beginn wird auf die verschiedenen Bedürfnisse 

der Zufussgehenden eingegangen. Darauf folgen die Themen des Fusswegnetzes, der Sicherheit und 

der Inwertsetzung der Gestaltung des öffentlichen Raumes für eine gute Fussverkehrsinfrastruktur 

und kurzweilige Wege. Schliesslich wird in die verschiedenen Elemente der Fussverkehrsinfrastruktur 

und die technischen Grundlagen eingeführt und damit zu den Standardkapiteln übergeleitet.



Standards

Nutzende von
fahrzeugähnlichen
Geräten (fäG)

z.B. Trottinet, Skateboard

Kleinkinder
z.B. Erwachsene mit Kinder-
wagen, gehende Kleinkinder

Kindergartenkinder/
Schulkinder/
Kinder in der Freizeit

z.B. spielende Kinder,
Kinder mit Schulranzen,
Kinder unterwegs in die Badi

Jugendliche

Erwachsene

z.B. Schüler*innen,
Jugendliche in der Freizeit

Freizeit
z.B. Jogger*in, Personen mit Hund

Kleingruppen
z.B. Familien

Grössere Gruppen
z.B. Schulklassen, Sportgruppen

Senior*innen

Menschen mit Beeinträchtigung
z.B. mobilitätseingeschränkte Personen, Menschen mit
Seh- und/oder Hörbeeinträchtigung

Pendler*innen
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Von kleinen Kindern bis ins hohe Alter, die Menschen sind zu Fuss unter‑
wegs. Entsprechend vielseitig sind die Bedürfnisse an das Fusswegnetz.

Vielfältige Fussgänger*innen



21

Fussverkehrsnetz und akzeptierte Gehdistanzen

Ein gutes Fussverkehrsnetz einer Stadt verbindet 
wichtige Zielorte, wie zum Beispiel Schulen und Frei‑
zeitanlagen, Bahnhöfe und Geschäftsbezirke, Halte‑
stellen und Kitas, auf direktem Weg. Wenn wichtige 
Orte nur mit einem grösseren Umweg zu erreichen 
sind, wird dies als Netzlücke wahrgenommen (AST‑
RA & Fussverkehr Schweiz 2015). Grossräumig wird 
ein durchgängiges Netz mit dem Richtplan Fussver‑
kehr und der darin behördenverbindlich definierten 
Netzkarte sichergestellt. In der Netzkarte und im da‑
zugehörigen Bericht (Kapitel 4.2, S.21) werden unter‑
schiedliche Wegkategorien definiert. Diese Wegkate‑
gorien werden auch in den Standards für Strecken 
(siehe Kapitel Streckenelemente) wieder aufgenom‑
men.

Generell gilt zudem, dass auf jeder normalen städ‑
tischen Strasse das Zufussgehen möglich sein soll. 
Für das Zurücklegen von Wegen zu Fuss werden ak‑
zeptierte Gehdistanzen im Handbuch Fusswegnetz‑
planung (ASTRA & Fussverkehr Schweiz 2015: 83) 
festgehalten. Je nach Ausgestaltung der Umgebung 
kann sich die akzeptierte Gehdistanz jedoch verlän‑
gern oder verkürzen (siehe Kapitel Stadt der kurzen 
Wege = Stadt der kurzweiligen Wege).

Kleinräumig ist es wichtig, bei Infrastrukturvorhaben 
die Wunschlinien des Fussverkehrs zu erheben und 
in der Planung zu berücksichtigen. Dadurch können 
die Gehdistanzen reduziert und Umwege vermieden 
werden. Insbesondere sind Umwege ein Ärgernis, 
bei denen das Ziel vor Augen liegt und z.B. durch ei‑
nen Zaun (um Pärke und Sportanlagen) oder fehlende 
Querungsmöglichkeiten über eine Strasse verursacht 
werden.

Sicherheitsaspekte unterteilt in objektive und subjektive Sicherheit. (Quelle: ASTRA & Fussverkehr Schweiz (2015: 21))

objektive Sicherheit

keine polizeilich registrierten Unfälle

keine polizeilich registrierten Übergriffe

subjektives Sicherheitsempfinden

keine Angst vor Unfällen

keine Angst vor Übergriffen, Belästigungen, Be-
drohungen

Sicherheitsaspekt

Verkehrssicherheit

Sicherheit vor Übergriffen

Akzeptierte Gehdistanzen gemäss ASTRA & Fussverkehr Schweiz 2015: 84

Zweck / Gruppe akzeptierte Gehdistanz (m)

 · Spielplatz bis 11-Jährige
 · Aufenthalt, Ausruhen
 · Park, Naherholung
 · Sport

Freizeit

 · täglicher Bedarf
 · WochenbedarfEinkauf

 · Kindergarten
 · Schule bis 11-jährig
 · Jugendliche

Schulweg

 · Tram, Bus
 · Bahn
 · Arbeitsplatz

Pendler*innen

300
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200
300
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600
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300
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600
1'200
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300
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300
1'000
1'000

zumutbaranzustreben

Fussverkehrssicherheit 

Damit Menschen im Alltag und in der Freizeit auf 
das Zufussgehen als Mobilitätsmittel setzen, muss 
die objektive Verkehrssicherheit gegeben sein und 
die Leute müssen sich auch subjektiv sicher füh‑
len. Fussgänger*innen sind anderen Verkehrsarten 
im Konfliktfall schutzlos ausgeliefert. Zudem wirken 
sich Umwelteinflüsse, wie z.B. Schnee oder starke 
Sonneneinstrahlung, direkt auf den Komfort und die 
Sicherheit aus.

Das Handbuch Fusswegnetzplanung vom ASTRA & 
Fussverkehr Schweiz (2015: 21) unterscheidet zwi‑
schen Verkehrssicherheit und Sicherheit vor Über‑
griffen. Eine hohe Verkehrssicherheit bedeutet, dass 
keine Unfälle auftreten und Personen bei der Benut‑
zung der Infrastruktur auch keine Angst vor Unfällen 
haben. 

Um zu beurteilen, ob eine Verkehrsanlage sicher ist, 
werden oft die registrierten Unfälle als Grundlage 
verwendet. Beim Fuss‑ und Veloverkehr zeichnen die 
registrierten Unfälle jedoch nur ein unvollständiges 
Bild des tatsächlichen Unfallgeschehens. Das ASTRA 
& Fussverkehr Schweiz (2015: 21) halten fest, dass 
weniger als die Hälfte aller Unfälle mit verletzten 
Fussgänger*innen der Polizei gemeldet werden. 
Übergriffe und Bedrohungen werden nur aufgrund 
von Anzeigen erfasst. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. 
Des Weiteren berücksichtigen die Unfallstatistiken 
nicht, dass die Unfallzahl an einer problematischen 
Stelle unter Umständen nur darum tief ist, weil sie 
von den Fussgänger*innen gemieden wird.

Effektive Mittel zur Verbesserung der Fussverkehrs‑
sicherheit sind:

 · Tiefe Geschwindigkeiten des rollenden Verkehrs: 
Bei Tempi unter 30 km/h wird die Mortalität deut‑
lich gesenkt. Tiefere Geschwindigkeiten fördern 
die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmenden 
auf das nahe Umfeld und somit auf den Fussver‑
kehr. 

 · Trennung der Verkehrsarten bei viel Verkehr und 
grossen Geschwindigkeitsunterschieden.

 · Reduzierung von Sichthindernissen bei Querungs‑
punkten mit anderen Verkehrsarten.

 · Auf menschliches Verhalten ausgerichtete Infra‑
struktur: z.B. das Berücksichtigen der Wunschlini‑
en.

 · Gute Beleuchtung, Vermeidung von Nischen und 
Engstellen und soziale Kontrolle durch Belebung 
des Raumes und Nutzungsvielfalt.

 · Qualitätsvoller Unterhalt (Schneeräumung, Vermei‑
dung von Stolperfallen).

 · Vortritt für den Fussverkehr (Fussgängerstrei‑
fen / Begegnungszonen) schafft für Fussgänger*in‑
nen Klarheit bei Querungspunkten und ist deshalb 
immer anzustreben.

Senior*innen; Behinderte 800400
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Die Gestaltung des öffentlichen Raumes wirkt sich 
stark auf das Fussverkehrspotenzial, die Nutzung 
und die akzeptierten Gehdistanzen aus.

Qualitätsmerkmale öffentlicher Raum

Die von ASTRA & Fussverkehr Schweiz (2021:18) 
zusammengestellte Infografik fasst die Vielseitigkeit 
der Qualitäten von öffentlichen Räumen im Zusam‑
menhang mit dem Fussverkehr zusammen.

Je nach Ziel einer Strassenraumgestaltung, können 
die unterschiedlichen Qualitäten des öffentlichen 
Raumes priorisiert werden. Wenn eine Strasse z.B. 
verstärkt als  Lebensraum und Aufenthaltsbereich 
gelesen werden soll, muss die Gestaltung zu den 
bisherigen Erkennungsmerkmalen eines Strassen‑
raumes Kontraste bieten, damit der Strassenraum 
verstärkt für «Komfort» und «Genuss» genutzt wird:  

Die Gewichtung von nicht‑mobilitätsbezogenen Nut‑
zungen (z. B. Spielen, Essen, Sitzen, Sport) schaffen 
die Berechtigung zum Sein und Verweilen im öffent‑
lichen Raum. Die Wahl von bestimmten Materialien 
für die Gestaltung (z.B. Holz, Stein, Pflanzen, Farb‑
wahl und Markierungsdichte) suggerieren auch im 
Strassenraum einen parkähnlichen Freiraum, was 
bei Nutzenden positive Gefühle auslösen kann. Die 
Funktionen der Strasse bleiben vorhanden. Mit der 
richtigen Gestaltung sind jedoch mehr «optionale 
Tätigkeiten» möglich, wie Spazieren, sich Hinsetzen, 
die Sonne Geniessen und Spielen (Stocker 2022;  
Gehl, 1987, S. 11ff.).

Fussverkehrsumfeld

Menschen zu Fuss werden direkt durch das Umfeld 
beeinflusst. Das Umfeld setzt sich zusammen aus

 · den vorhandenen Elementen, wie Grünstrukturen, 
Oberflächen und Möblierung;

 · der Nutzung und Intensität des Strassenraumes 
durch den motorisierten Verkehr;

 · der Gestaltung der Strasse sowie die Ästhetik und 
Nutzung der angrenzenden Gebäude mit ihren Vor‑
bereichen;

Öffentlicher Raum mit Atmosphäre

 · den vorhandenen kleinen und grossen Plätzen so‑
wie deren Gestaltung;

 · den vorhandenen kleinräumigen Umwelteinflüs‑
sen, wie Hitze, Schatten, Lärm, Wind und

 · Sinneseindrücken, wie Gerüche und Geräusche.

Insbesondere ein Umfeld mit positiven Sinneseindrü‑
cken, wie zum Beispiel Blumenduft, Brunnengeplät‑
scher, Vogelgezwitscher oder das Rascheln von Laub 
im Wind, kann Glücksmomente bei Zufussgehenden 
auslösen. Im Gegensatz dazu stehen Räume, welche 
vorwiegend für den schnellen, motorisierten Verkehr 
gestaltet wurden. Diese wirken für Zufussgehende 
monoton und das Gehen wird durch den Lärm und 
das Umfeld unattraktiv. 

Wird bei der Fussverkehrsinfrastrukturplanung das 
Umfeld berücksichtigt und der Strassenraum im 
menschlichen Massstab und mit positiven Sinnes‑
eindrücken gestaltet, entsteht ein Raum mit Atmo‑
sphäre, wo alle gerne zu Fuss unterwegs sind.

Verknüpfung des öffentlichen Raumes mit dem 
privaten Vorland 

Im Strassen‑ und Stadtraum ist der Übergang vom 
öffentlichen Raum zum privaten Vorland zum Teil 
fliessend. Das private Vorland wird sehr unterschied‑
lich genutzt, z.B. als Garten, gewerbliche Nutzung, 
Parkierung oder auch für die Entsorgung. Eine gute 
Verknüpfung der öffentlichen mit den privaten Par‑
zellen kann nicht nur zu einem spannenden Raum 
beitragen, sondern auch die Qualität des öffentlichen 
Raumes stark verbessern. Zu beachten ist dabei 
Artikel 11 der Bauverordnung der Stadt Bern vom 
24. September 2006 (BO; SSSB 721.1) zum Vorland 
und den Vorgärten. Bezüglich der Verknüpfung von 
privaten und öffentlichen Räumen, sollen Spielräume 
in der Strassenraumgestaltung aktiv ausgelotet und 
genutzt werden und geeignete Formen der Beteili‑
gung von Grundeigentümerschaften geprüft werden.
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Komfort Schutz

Zugang Genuss

Resilienz vor Klimawandel
– Schutz vor extremen Klimaereignissen
– Pflanzen und Wasser gegen Hitzeinseln
– Angepasste Oberflächen  
 gegen Hitze, Undurchlässigkeit
– Unversiegelte, energieunabhängige 
 Infrastruktur

Schutz vor Emissionen des Verkehrs
– Reduktion der Geschwindigkeit 
– Reduktion der motorisierten Fahrzeuge
– Verminderung der Ängste wegen Verkehrsbelastung
– Verminderung Lärm und Luftverschmutzung

Menschlicher Massstab
– Dimensionen Bauten  
 und Räume nach  
 menschlichem Massstab

Sichtbezüge
– überblickbare Distanzen 
– Möglichkeiten zu sehen und  
 gesehen zu werden
– Freie Sicht, Überblick
– Interessante Details zum  
 Beobachten

Gewerbe und Konsum
– Anwesenheit von  
 Läden und Gastronomie
– Garantie von Freiflächen
– Vielseitiges Fest- und  
 Vergnügungsangebot

Walkability
– Qualitativ hochstehende Infrastrukturen
– Ansprechende Fassaden
– Einladende Parterres
– Anziehende Aktivitäten zu beobachten
– Sitz- und Ruhgelegenheiten

Verbindungen
– Lesbarkeit
– Kontinuität
– Kohärenz mit Umwelt
– Leichte Querung  
 und Erreichbarkeit

Aneignung für alle
– Gender, Sex, Herkunft
– Frauen, Kinder, Alte
– Keine Belästigungen
– Sicherheitsgefühl
– Aufenthalt, nicht nur Transit

Zugang für alle – jederzeit
– Keine Hindernisse
– Inklusion und Offenheit
– Diversität der Nutzenden

Spiel und Bewegung
– Angebot für physische  
 Aktivitäten
– Vielfalt möglicher Aktivitäten 
– Möglichkeiten für Jung und Alt

Reden und Zuhören
– Abwesenheit von Lärm
– Mobiliar, das zum  
 Verweilen einlädt
– Möglichkeiten des  
 sozialen Austauschs

Aufenthalt
– Möglichkeit freier Raumaneignung
– Vielfältige Bewegungs-  
 und Verweilmöglichkeiten
– Sitzbänke, Mauern und Rasen als  
 Sitzgelegenheiten

Angenehme  
Umwelteinflüsse
– Sonnenbaden, Wärme
– Schatten, Erfrischung
– Witterungsschutz;  
 Wind, Zugluft

Positive sinnliche Erfahrung
– Ästhetische Qualitäten  
 des Gebauten
– Schöne Aussichten und Anblicke
– Ausgewähltes Design, 
 Materialien, Details
– Bäume, Pflanzen, Wasser

Schutz vor Kriminalität und Gewalt
– Belebte öffentliche Räume
– Nutzungsmix, Aneignungen tags/nachts
– Soziale Kontrolle, Vertrauen
– Vertrauen in behördliche Kontrollen
– Angemessene Beleuchtung

Schutz vor unangenehmen  
Sinneserlebnissen
– Schutz vor Wind,  
 Niederschlag, Kälte, Hitze
– Kein Lärm
– Keine Emissionen, Staub und 
 unangenehme Gerüche
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Qualitätsmerkmale des öffentlichen Raums gemäss dem Handbuch Fuss‑
verkehr und öffentlicher Raum vom ASTRA & Fussverkehr Schweiz (2021). 

Qualitätskriterien öffentlicher Raum
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Beispiel eines impulsreichen Strassenraums: Aarbergergasse in der 
Berner Altstadt

Die «Stadt der kurzen Wege » gilt als Idealbild der Fussgängerstadt. Genauso wichtig wie kurze Wege, 

sind kurzweilige Wege, welche im Abstand von rund 6 m neue Impulse für das Hirn bringen.

Stadt der kurzen Wege = Stadt der kurzweiligen Wege

Die Theorie «Relationship of Space and Speed of 
Movement» des dänischen Planungsbüros Schul‑
ze+Grassov ApS beschäftigt sich mit der Frage, was 
die Charakteristika von kurzen Wegen ausmacht. 
Eine Erkenntnis daraus ist, dass das menschliche 
Hirn ein Muskel ist, der sich im Wachzustand unter 
ständiger Anspannung befindet. Um diese Anspan‑
nung aufrecht zu erhalten, braucht es im Abstand 
von etwa 4 Sekunden einen Impuls. Bleibt dieser 
aus, lässt die Anspannung des Hirns nach und wir 
beginnen uns zu langweilen. Bei einer Gehgeschwin‑
digkeit von 5 km/h legt man in 4 Sekunden eine Stre‑
cke von ca. 6 Metern zurück. Spannende, kurzweilige 
Wege weisen also im Abstand von 6 Metern Elemen‑
te auf, die einen Impuls hervorrufen. Ein Beispiel für 
einen kurzweiligen Weg sind die Lauben der Berner 
Altstadt. Die kleinen Zellen der gebauten Struktur 
führen dazu, dass etwa alle 6 Meter ein neues Ge‑
schäft beginnt, das beim Vorbeigehen einen neuen 
Impuls auslöst. Im Gegensatz dazu bietet eine Stre‑
cke entlang einer Lagerhalle ohne Fenster im Indust‑
riegebiet sehr wenig Potenzial für Impulse. Die Stre‑
cke wird als langweilig wahrgenommen. 

Elemente, welche Impulse auslösen sind neben 
spannenden Fassaden und Weginfrastrukturen auch 
vorbeigehende Menschen, Tiere, Geräusche, Gerü‑
che und sonstige Erscheinungen.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass es wichtig ist, ei‑
nen Weg nicht als eine Verbindung zwischen zwei 
Punkten im abstrakt‑physischen Raum zu verstehen, 
sondern als eine Abfolge von Momenten der Wahr‑
nehmung der gehenden Person, die sich zur Strecke 
zusammenfügen.

Beim Zufussgehen tendiert unsere Wahrnehmung 
dazu, sich immer an neuen Zielen zu orientieren und 
schafft so eine räumliche Abfolge von Orten, die mit 
Strecken untereinander verkettet sind. Die Orte die‑
nen als Merkmale für die Orientierung und als men‑
tale Meilensteine eines zurückzulegenden Weges. 
Diese Form der Wahrnehmung zeigt sich, wenn wir 
einer anderen Person einen Weg beschreiben, indem 
wir markante Orientierungspunkte nennen, ergänzt 
durch blosse Richtungsangaben für dazwischenlie‑
gende Teilstrecken.

Bei der Planung ist deshalb darauf zu achten, 
dass Strecken nicht «langweilig» sind und immer 
wieder Impulse durch unterschiedliche Elemente 
bringen. Zudem braucht es Orte, die besondere po‑
sitive Emotionen hervorrufen, um kurzweilige Wege 
zu erhalten.



Pauluskirche

Kreisel als aneigenbares Element

Gebäude mit markanter Fassade 

Imbiss

Universität Bern

Grosse Schanze mit Aussicht

Orte

Strecke

Pflanzlich gefasster Raum

Architektonisch gefasster Raum

Hybrid gefasster Raum
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Beispiel Wegbeschreibung von der Pauluskirche zur Grossen Schanze als 
eine Abfolge von Momenten der Wahrnehmung einer Fussgängerin oder 
einem Fussgänger.
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Lichtraumprofil von Zufussgehenden gemäss VSS‑Norm 40 201 «Geometrisches Normalprofil – Grundabmessungen und Lichtraumprofil der Verkehrsteil‑
nehmer» (2019). Links zeigt eine Person ohne zusätzliche Elemente (FG), rechts wird das Lichtraumprofil für Personen mit Fortbewegungshilfen (FG +) 
etc. abgebildet.

Elemente der Fussverkehrsinfrastruktur

Strecke (Seite 33 - 50): linear verlaufende Elemen‑
te der Fussverkehrsinfrastruktur. Lineare Elemente 
dienen dem langsamen und schnellen Vorankom‑
men zu Fuss. Darunter fallen Fusswege, Trottoirs, 
Fuss‑ / Radwege, Rampen / Treppen, Strassen im 
Mischverkehr.

Querungspunkte (Seite 53 - 68): Trifft der Fussver‑
kehr auf den rollenden Verkehr, entsteht ein Que‑
rungspunkt der Verkehrsarten. Querungspunkte re‑
spektive Querungen sind z.B. Fussgängerstreifen, 
Querungen punktuell mit oder ohne Vortritt für den 
Fussverkehr, flächige Querungen mit oder ohne Vor‑
tritt, durchgängige Trottoirs (Trottoirüberfahrten), Un‑
ter‑ / Überführungen.

Fläche: Platz, Aufenthaltsfläche, Parkanlage, Fuss‑
gängerzone, Begegnungszone.

Nahtstelle: Bahnhof oder Bahnstation, Bus‑ oder 
Tramhaltestelle, Schiffanlegestelle. Nahtstellen wer‑
den im vorliegenden Dokument nur am Rande be‑
handelt.

Eigenschaften und Dimensionierung Fussverkehr  

 · 80 % der Zufussgehenden sind mit einer Ge‑
schwindigkeit zwischen 2.88 und 6.48 km/h unter‑
wegs.

 · 1 Sekunde Wartezeit entspricht rund 1 m zusätz‑
licher Gehdistanz. 60 m Umweg bedeutet eine 
Verlängerung der Unterwegszeit um rund 1 Minute 
(ASTRA & Fussverkehr Schweiz 2021).

 · Gehfluss: Abrupte, nicht vorhersehbare Richtungs‑
wechsel an Ort und Stelle sind möglich.

 · Wechsel zwischen Menschen, die nebeneinander 
gehen, stehen bleiben, reden, sich begrüssen / 
verabschieden.

 · Gehwege dienen stets auch dem ruhenden Fuss‑
verkehr, also dem Aufenthalt und Verweilen, ste‑
hend und ggf. sitzend.

 · Verkehrsregeln für Zufussgehende untereinander 
gibt es nicht. Informell wird auch im Fussverkehr 
der Rechtsverkehr gelebt.

 · Das Lichtraumprofil von Zufussgehenden variiert 
von Person zu Person und in Abhängigkeit mit zu‑
sätzlichen Fortbewegungshilfen, Taschen, etc.

Netzelemente und Dimensionierung

Das Lichtraumprofil einer «Normperson» (FG) ohne 
Gegenstände (Abbildung linke Seite) setzt sich zu‑
sammen aus einer Grundabmessung von 0.60 m und 
einem Bewegungsspielraum von 0.80 m. Mit Sicher‑
heitszuschlag beträgt das Lichtraumprofil rund 1 Me‑
ter. Eine Person mit zusätzlichen Elementen (FG +) 
hat ein breiteres Profil. Zusätzlich zum Lichtraumpro‑

fil sind für den Fussverkehr Umgebungszuschläge 
wichtig. Führt das Trottoir z.B. entlang einer Mauer, 
braucht es noch zusätzlich Platz. Auch strassenseitig 
ist ein Zuschlag einzuberechnen. Die Umfeldzuschlä‑
ge sind in den Standardbreiten Trottoir und eigen‑
ständiger Fussweg schon berücksichtigt.
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2.00 m
genügend für Begegnungsfall FG / FG

3.00 m
genügend für Begegnungsfall FG / FG / FG

3.50 m
genügend für Begegnungsfall FG+ / FG+ / FG

2.50 m
genügend für Begegnungsfall FG+ / FG+
bequem für FG / FG

bequem für Begegnungsfall FG+ / FG+

Gemeinsames Zufussgehen

Aus den technischen Lichtraumprofilen für Zufussge‑
hende (FG) und Zufussgehende mit Schirm, Rollstuhl, 
Gepäck oder Gehhilfen (FG+) lassen sich Grundmas‑
se für unterschiedliche Begegnungsfälle herleiten. 
Diese sind für die Planung von Infrastrukturen für 
den Fussverkehr massgebend. Die Dimensionierung 

bequem für Begegnungsfall FG / FG / FG

bequem für Begegnungsfall FG+ / FG+ / FG
4.00 m
genügend für Begegnungsfall FG / FG / FG / FG

der Gehflächen ist auf Kapazität und Gehkomfort 
auszurichten und im Rahmen der Interessenabwä‑
gung zu optimieren. Es ist von der Fassade in Rich‑
tung Strassenmitte zu planen. Die Standardtrottoir‑
breite sollte rund 2.50 m betragen. In Abhängigkeit 
des Fussverkehrsaufkommens und Bedeutung der 
Achse sind Gehflächen von >3.00 m sicherzustellen.

Raumbedarf für unterschiedliche Fussverkehr Begegnungsfälle  
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Im Zuge des Klimawandels wird die Hitzeminderung 
in Städten immer wichtiger. Die Stadt Bern will die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich die Men‑
schen auch an den immer häufigen auftretenden hei‑
ssen Tagen gerne zu Fuss und mit dem Velo im Frei‑
en aufhalten und fortbewegen. Ein entscheidendes 
Instrument zur Hitzeminderung ist die Auswahl ge‑
eigneter Belagsmaterialien. Klimaverträgliche Beläge 
können einen wichtigen Beitrag zur Hitzeminderung 
stiften. Ein herkömmlicher Asphalt beispielsweise, 
heizt sich durch den Tag stark auf und unterbindet 
den natürlichen Wasserkreislauf. Sickerfähige und 
helle Materialien heizen sich hingegen weniger auf. 
Bei Chaussierungen und Pflästerungen mit offenen 
Fugen beträgt der Temperaturunterschied im Umfeld 
von 2 bis 4 Metern 2 bis 3°C. Für die Hitzeminderung 
spielt die Belagswahl demnach eine entscheiden‑
de Rolle. Entsiegelung schafft zudem Spielraum für 
die Versickerung, Speicherung und Rückhaltung von 
Wasser. Sie unterstützt die ökologische Vernetzung, 
ermöglicht eine Begrünung und fördert damit die Bio‑
diversität. Im Übrigen senkt Entsiegelung die graue 
Energie und erhöht die Aufenthaltsqualität. Zurzeit 
werden Zuständigkeiten und Schnittstellen zum The‑
ma «Stadtklima» ämterübergreifend definiert. Kli‑
maverträgliche Beläge sind unter anderem auch für 
Fussverkehrsflächen zu prüfen, wo Zufussgehende 
am direktesten von der Hitzeminderung profitieren. 
Andererseits gilt es, die Vor‑ und Nachteile verschie‑
dener Beläge sorgfältig abzuwägen.

Bedürfnisse / Anliegen des Fussverkehrs

Für den Fussverkehr mit seinen vielschichtigen Be‑
dürfnissen (siehe Kapitel Gehen im Fokus), ist wich‑
tig, dass das Behindertengleichstellungsgesetz und 
die VSS‑Norm 40 075 berücksichtigt werden. Der 
Zugang zum öffentlichen Raum ist für alle Menschen 
von grosser Bedeutung, gerade angesichts der heuti‑
gen grossen Mobilität der Bevölkerung. Die Qualität 
des Bodenbelags wirkt sich stark auf die autonome 
Mobilität von Menschen mit Behinderungen, Men‑
schen mit Kinder‑ oder Einkaufswagen, Rollator oder 
Gehstock, Koffer und unterschiedlichem Schuhwerk 
aus. Und schliesslich ist für Alltagswege auch die All‑
wettertauglichkeit zu gewährleisten.

Die im Rahmen des Mikrozensus 2021 befragten 
Personen in der Schweiz ordneten die «Steigerung 
der Aufenthaltsqualität» nach der «Erhöhung der Si‑
cherheit» in zweiter Priorität von fünf vorgegebenen 
Verbesserungsmassnahmen im Fussverkehr ein. Ein 
angenehmes Mikroklima steigert die Aufenthaltsqua‑
lität an heissen Tagen spürbar.

Ziele aus Sicht Fussverkehr / Haltung MPFV

Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentli‑
chen Raum für Zufussgehende ist ein zentrales An‑

liegen des Masterplans Fussverkehr der Stadt Bern. 
Durch klimaverträgliche Beläge wird die Aufenthalts‑
qualität in der Stadt gesteigert. In diesem Sinne 
sind hitzemindernde Massnahmen ausdrücklich er‑
wünscht. Aus Sicht der Fussgänger*innen ist eine 
Lösung zu finden, welche folgende Leitlinien erfüllt:

 · Hitzeminderung und Entsiegelung betreffen grund‑
sätzlich den gesamten öffentlichen Raum inklusive 
Fahrbahnen, Plätze, Wege, Trottoirs und Parkier‑
flächen. Es ist jeweils gesamtheitlich abzuwägen, 
welche Massnahmen auf welchen Flächen sinnvoll 
sind. Eine einseitige Strategie zulasten des Fuss‑
verkehrs ist zu vermeiden.

 · Der Einsatz von möglichst klimaverträglichen Belä‑
gen darf sich nicht negativ auf die Hindernisfreiheit 
auswirken. Zu berücksichtigen sind auch mögliche 
Veränderungen durch Personenströme durch Kli‑
mamassnahmen.

Stossrichtung

Auf Gehflächen inkl. Aufenthaltsflächen soll der 
Spielraum für Entsiegelung stets geprüft werden. 
Das kann bedeuten, dass anstelle von Asphalt Be‑
läge mit offenen Fugen verwendet werden, dass 
Flächen vollständig entsiegelt werden (z.B. durch 
Schotterrasen oder eine Chaussierung) oder dass 
die Versiegelung auf die Zirkulationsfläche reduziert 
wird. Dabei müssen neben der Qualität für den Fuss‑
verkehr, einschliesslich der Hindernisfreiheit, auch 
bauliche, gestalterische Aspekte und Themen wie 
Unterhalt und Entwässerung berücksichtigt werden.

Die Art und Ausdehnung klimaverträglicher Beläge 
werden auf Projektstufe geprüft und wo möglich 
und sinnvoll umgesetzt. Eine Interessensabwägung 
muss stets stattfinden. Es sollen zukünftig differen‑
zierte Handhabungen bei der Fussverkehrsinfrastruk‑
tur gelten, die sich an der funktionalen Netzhierar‑
chie gemäss dem Richtplan Fussverkehr orientieren.

Im Dokument «Anpassung an den Klimawandel Stadt 
Bern, Massnahmenkatalog TVS, Arbeitshilfe» wer‑
den auf dem Massnahmenblatt «Bodenoberfläche, 
Entsiegelung» die verschiedenen Materialisierungen 
von Verkehrs‑ und Aufenthaltsflächen aufgelistet. 
Dabei wird der Grad der Hindernisfreiheit nach dem 
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) ausgewie‑
sen. Die Stadt Bern bleibt weiterhin im Austausch 
mit den Behindertenverbänden.

Es gibt verschiedene Stossrichtungen für die Entsie‑
gelung von Strassenräumen, nachfolgend ein paar 
Beispiele. Die Liste ist nicht abschliessend.

 · Entsiegelung von Randbereichen der Fussver‑
kehrsinfrastrukturen (Ökostreifen, Multifunktions‑
flächen, Vernetzungstreifen längs oder quer).

 · Gehwegfläche teilweise entsiegeln (siehe Seite 
37). 

Klimaverträgliche Beläge
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 · Gesamte Gehwegfläche entsiegeln (einseitig oder 
beidseitig der Fahrbahn).

Die einzelnen Stossrichtungen können mit Mass‑
nahmen auf den restlichen Strassenraumflächen 
kombiniert werden. Beispielsweise: Entsiegeln von 
Fahrspuren, Parkplätzen, Sperrflächen, Restflächen, 
Plätze. Stehts zu prüfen ist eine Reduktion der Fahr‑
bahnfläche zugunsten von Entsiegelung. Zur Stei‑
gerung der Aufenthaltsqualität und Hitzeminderung 
können auch lokale Sperrungen von Strassenab‑
schnitten beitragen, wenn diese den Spielraum für 
Grün‑ und Aufenthaltsflächen sowie Entsiegelung er‑

Referenzbeispiele

In der Schweiz wurden beispielsweise in der Stadt Zürich 
(In der Ey) oder in Estavayer‑le‑Lac (Route de Grandcour) 
schon einseitige Entsiegelungen von Gehwegen auch im 
Siedlungsgebiet umgesetzt. An der Heinrichstrasse in Zürich 
wurde ein breites Band mit entsiegelter Oberfläche und‑
Baumpflanzungen umgesetzt.

Umgesetzt In Planung

Visualisierung der Optingenstrasse in Bern. Rund ein Drittel der gesamten Strassen‑
fläche sowie die Parkfelder sollen entsiegelt werden. (Quelle: TAB Stadt Bern, G+N)

Ausschnitt der Vorstudie Fernwärme in Bern, bei der ein BehiG‑konformes Gehband 
(Zirkulationsband) erstellt werden soll, begleitet von entsiegelten Ökostreifen.

Entsiegelte Fahrbahnfläche in der Heinrichstrasse in Zürich. (Quelle: Homepage Stadt 
Zürich)

Einseitige Entsiegelung, In der Ey in Zürich.

höhen, beispielsweise als sogenannte Superblocks 
(siehe Seite 30).

Wichtig ist, dass die Lösung den vor Ort gewünsch‑
ten Winterdienst und Unterhalt weiterhin zulässt.  

Neue Standards für klimawirksame Flächen werden 
derzeit erarbeitet und künftig im Planungsinstrument 
Bern baut aufgenommen. In verschiedenen aktuellen 
Projekten der Stadt Bern sind Klimamassnahmen, 
darunter klimaverträgliche Beläge, vorgesehen oder 
bereits umgesetzt. Pilotprojekte werden gemeinsam 
mit betroffenen Interessenverbänden erarbeitet.
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Vergleich heutiger Zustand (Current Model) mit dem Superblock‑Modell im Mobilitätsplan von Barcelona (Urban Mobility Plan of Barcelona 2013‑2018).

Als Superblock wird die Zusammenbindung mehre‑
rer Häuserblöcke zu Nachbarschaften mit einer ho‑
hen Lebensqualität nach innen bezeichnet. Die Kern‑
massnahmen zur Schaffung von Superblocks sind 
die Unterbindung des Durchgangsverkehrs, die Ver‑
kehrsberuhigung und die Schaffung von autoarmen 
oder autofreien öffentlichen Räumen. 

Ein Vorreiter ist die Stadt Barcelona mit ihrer ortho‑
gonalen Rasterstruktur. Sie bildet Superblocks aus, 
indem sie gewisse Strassen und Fahrbeziehungen 
sperrt, während umliegende Strassen für den Ver‑
kehr offen bleiben. Zufahrt zu den Superblocks ha‑
ben nur noch Anwohner*innen sowie Lieferanten. 
Zufussgehende und der Veloverkehr haben Vorrang 
und die Verbindungen bleiben für sie bestehen. 

Durch die Superblocks entsteht mehr Platz für Be‑
grünung, wie Bäume, Hochbeete oder Pflanzentöpfe. 
Zudem entstehen mehr Aufenthaltsflächen, welche 
neu aufgewertet und gestaltet werden. Sie werden 
beispielsweise mit Möblierungen, wie Spielgeräte 
und Sitzgelegenheiten ergänzt. Passend dazu sind 
partizipative Planungsprozesse und ein hoher Aneig‑
nungsgrad für die Bewohner*innen. Es ist auch ein 
Beitrag für eine nachhaltige Zukunft und gegen die 
Klimaerwärmung.

Die Schweizer Städte können die Grundidee der Su‑
perblocks auch ohne Rasterstruktur aufnehmen. Die 
Stadt Bern prüft «Superblocks» in den Quartieren. 
Der Name ist noch nicht definiert.

Superblock
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Sprache prägt unser Denken

Die Sprache ist im Wandel und gesellschaftliche so‑
wie technische Veränderungen spiegeln sich auch in 
der Sprache wider. Die Fachbegriffe und deren Be‑
deutung sind jedoch oft genormt oder sogar gesetz‑
lich verankert und somit nur mit grossem Aufwand 
aktualisierbar, auch wenn sie den heutigen Wertesys‑
temen nicht mehr entsprechen. Deshalb entstam‑
men viele Begriffe der Fachsprache aus früheren Zei‑
ten und widerspiegeln veraltete Wertesysteme. 

So wie die Vielfalt in der Gesellschaft präsenter wird, 
sollte auch die Sprache mehr Vielfalt aufzeigen. Dabei 
sollte man die Zielgruppe immer vor Augen haben. In 
Wirklichkeit und in der heutigen Gesellschaft ist der 
Begriff Mobilität in der Stadt nicht mehr gleichbedeu‑
tend mit Automobilität. Viele Begriffe der Fachspra‑
che sind jedoch aus der Autoperspektive formuliert: 
z.B. die Trottoirüberfahrt; durch den Wortteil ‑über‑
fahrt ist der Begriff negativ behaftet. Er drückt aus, 
dass die Anlage ein Hindernis für den motorisierten 
Verkehr darstellt. Aus der Perspektive der Zufussge‑
henden ist eine Trottoirüberfahrt jedoch ein positives 
Element: Es verleiht ihnen den Vortritt entlang ihrer 
Wunschlinie und dient als Führungselement für Men‑
schen mit Sehbeeinträchtigung. In dieser Denkweise 
müsste eher von einem durchgehenden Trottoir ge‑
sprochen werden. Der Begriff legt die Betonung auf 
das Positive. 

Weitere verbreitete Begriffe sind der Fussgängerü‑
bergang oder die Fussgängerquerung. Die Begriffe 
stellen die Fahrbahn ins Zentrum der Betrachtung 
und definieren das Betreten der Fahrbahn zu Fuss als 
einen Ausnahmezustand. Neben der Frage der Pers‑
pektive kommt die Genderfrage: Aus dem früheren 
Fussgänger werden Fussgängerinnen und Fussgän‑
ger oder Zufussgehende.

Sprache schafft Wirklichkeit

Im Zentrum der Aufmerksamkeit des Masterplans 
Fussverkehr stehen die Menschen, welche zu Fuss, 
mit dem Rollstuhl, Kinderwagen oder einem fahr‑
zeugähnlichen Gerät unterwegs sind und sich im öf‑
fentlichen Raum aufhalten. Die zwei Mobilitätsziele 
des STEK 2016 heissen: «Der Mensch steht im Mit‑
telpunkt der Stadt Bern. Die künftige Mobilität der 
Stadt Bern richtet sich danach aus. Und: Die Mobili‑
tät in Bern ist stadtverträglich und langfristig klima‑
neutral.»

Der Verkehr sollte so gestaltet sein, dass er eine 
hohe Lebens‑ und Wohnqualität ermöglicht. Um 
die Ziele zu erreichen, ist der Fuss‑ und Velover‑
kehr zu stärken und zu fördern. Förderung bedeutet 
nicht nur, eine freundliche und attraktive Fuss‑ und 
Veloverkehrsinfrastruktur zu schaffen, sondern auch 
eine andere Mobilitätssprache zu etablieren. Begriffe 
setzen sich fest und stellen ein Hindernis für neue 
Interpretationen dar. Begriffe prägen unser Denken. 
Unser Denken prägt unser Handeln. 

Im Masterplan Fussverkehr werden in der Regel die 
etablierten Fachbegriffe verwendet, auch wenn diese 
nicht mehr dem heutigen Wertesystem entsprechen. 
Die Stadt Bern setzt sich aber dafür ein, veraltete 
Begriffe wo möglich durch treffendere zu ersetzten.

Sprache
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Akustik

 · Die Lärmbelastung durch den Fahrverkehr ist ent‑
lang von Strecken verträglich oder wird durch ent‑
sprechende Massnahmen (Tempo, Belag, Abstand, 
Reduktion MIV, Begrünung) verträglich gestaltet.

Kapitelübersicht und Streckentypen 

Im ersten Teil des Kapitels wird in die Begriffe wie 
«Strassenseitenräume» und «Zirkulationsfläche» 
eingeführt sowie auf die allgemeine Dimensio‑
nierung eingegangen. Im zweiten Teil werden die 
folgenden Streckentypen vertieft beschrieben:

 · S1: Trottoir, Gehweg

 · S2: Eigenständiger Fussweg

 · S3: Begegnungszone (BGZ)

 · S4: Fussgängerzone

 · S5: Strasse ohne Fussverkehrsinfrastruktur

 · S6: Mischverkehrsfläche Fuss‑ und Veloverkehr

 · S7: Vertikale Streckenelemente

 · S8: Brücke, Über‑ und Unterführung

 · S9: Platz und Aufenthaltsfläche

Die Standards für den kombinierten Fuss‑ und 
Radweg befinden sich im Masterplan Veloinfra‑
struktur (Typ Q11).

Strecken, wie Fusswege und Trottoirs, sind linear verlaufende Elemente der Fussverkehrsinfrastruktur. 

Bei vielen Strecken ist dabei der ganze Seitenraum einer Strasse relevant. Im folgenden Kapitel wird 

auf die generelle Nutzung und Anforderungen an Strecken und Strassenseitenräume eingegangen 

sowie anhand von Strecken-Typen Standards definiert. 

Streckenelemente

Damit Fussverkehrsstrecken eine hohe Qualität und 
viel Komfort aufweisen, müssen bei der Planung 
folgende Punkte und Anforderungen beachtet 
werden: 

Durchgängigkeit und Barrierefreiheit

 · Strecken sind durchgängig, ohne Hindernisse und 
Unterbrüche und werden ohne Umwege geführt.

 · Die Führung der Strecken ist klar erfassbar und die 
Gehbereiche hochwertig gestaltet.

 · Die Zirkulationsfläche ist möglichst von Elementen 
(wie Signalen, Reklametafeln…) freizuhalten und 
ausschliesslich für den Fussverkehr reserviert.

 · Flächen für den Aufenthalt oder Flächen fürs War‑
ten (z.B. bei Haltestellen, vor Geschäften oder Ein‑
gängen) sind zusätzlich zur Zirkulationsfläche nötig 
und müssen im Gesamtkontext mit dem näheren 
Umfeld respektive den Strassenseitenräumen be‑
trachtet und geplant werden.

Sicherheit

 · Die Fussverkehrsinfrastruktur ist gut beleuchtet 
(vgl. Beleuchtungskonzept der Stadt Bern), über‑
sichtlich und gut einsehbar, ohne dunkle Ecken und 
Nischen. 

 · Der Längsverkehr wird so wenig wie möglich 
durch private Zufahrten und Anlieferungen gestört. 
Der Fussverkehr wird mittels durchgängigen Trot‑
toirs priorisiert beziehungsweise der Vortritt klar 
geregelt.

 · Eigenständig geführte Fusswege, Fussgängerzo‑
nen und weitere vom Motorfahrzeugverkehr nicht 
tangierte Flächen, sind in der Längsrichtung die si‑
chersten Anlagen (ASTRA & Fussverkehr Schweiz 
2015). 

Ganzjährige Nutzung und Unterhalt

 · Die Nutzung soll auch in den heissen Monaten 
oder im Winter bei Schnee möglich sein.

 · Kleinflächige Hitzespots entlang der Strecke und 
Warteräume werden z.B. mit Bäumen oder Entsie‑
gelungen gemäss dem Massnahmenkatalog TVS 
«Anpassung an den Klimawandel Stadt Bern» re‑
duziert (siehe Seite 28‑29).

 · Der Unterhalt sorgt ganzjährig für qualitativ gute 
und sichere Strassen und Wege.
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Strassenraum: Fahrbahn und Seitenraum  

Ein Strassenraum besteht meist aus Fahrbahn und 
Seitenräumen. Abgegrenzt wird der Strassenraum 
durch Fassaden, privates Vorland, Vorgärten oder 
Grünstrukturen. Dabei sind die Übergänge z.T. 
fliessend. Im Strassenraum ist der Fussverkehr in 
Längsrichtung in den Seitenräumen angeordnet. Je 
nach Strassentypus überlagern sich in den Seiten‑
räumen jedoch die Nutzungen (siehe Seite 36) und 
den Fussgänger*innen bleibt nicht immer genug 
Platz, um frei zu zirkulieren. Zum Beispiel sind in den 
Seitenräumen der Bundesgasse nicht nur der Fuss‑
verkehr in Längsrichtung angeordnet, sondern auch 
Aufenthaltsflächen, Begrünung, Haltestellen, Velo‑
parkplätze usw. Kleinere Strassen, z.B. im Quartier, 
haben in der Regel eine weniger starke Nutzungs‑
dichte in den Seitenräumen. Oft ist sogar das Trot‑
toir der einzige öffentliche Seitenraum. Bei manchen 
Strassen in Wohnquartieren sind historisch gar keine 
Trottoirs vorhanden und der öffentliche Strassen‑
raum wird von allen Verkehrsteilnehmer*innen sowie 
für weitere Funktionen, wie Aufenthalt und Spiel, ge‑
nutzt.

Verhältnisse Fahrbahn und Seitenraum  

Strassenräume werden als angenehm und einladend 
wahrgenommen, wenn das Verhältnis der Fahrbahn 
zu den Seitenräumen ausgewogen ist. Bei beidsei‑
tig baulich gefassten Strassenräumen wird eine Pro‑
portionierung von 3 : 4 : 3 (Seitenraumbreite ‑ Fahr‑
bahn ‑ Seitenraumbreite) als angenehm empfunden 
(ASTRA & Fussverkehr Schweiz 2015: 19). Bei ein‑
seitig gefassten Strassenräumen ist sinngemäss ein 
Verhältnis von 6 : 4 angenehm.1 

Grundsätzlich ist im Strassenraum immer die Pla‑
nung von Fassade zu Fassade massgebend. In der 
Stadt ist eine Veränderung des Querschnittes heraus‑
fordernd. Trotzdem ist Folgendes immer wieder zu 
prüfen: Kann der Querschnitt eines Strassenraums 
im Rahmen einer Planung in Richtung 3 : 4 : 3 res‑
pektive 6 : 4 verändert werden? Ist dies ein grosser 
Mehrwert für die Qualität des Strassenraums?

Anrechenbar an den Seitenraum sind je nach Qualität: 
baulich abgesetzte Radwege gemäss den Standards 
im Masterplan Veloinfrastruktur (Typen Q2b und 
Q3), Begrünung und Parkplätze, die in Grünstreifen 
integriert sind sowie Strassencafés und Aussenbe‑
stuhlungsflächen. Das private Vorland kann ebenfalls 
als Seitenraum mitgerechnet werden, wenn es für 
Zufussgehende entlang eines Strassenzuges durch‑
gehend zugänglich oder zumindest gut einsehbar ist.

Strassenraum: Verhältnisse Fahrbahn und Seitenraum

1Vom deutschen Stadtplaner Dieter Apel wurde 1972 auf der Grundlage einer Analyse europäischer Strassenräume das Idealverhältnis zwischen Seitenräumen und Fahr‑
bahn von 3:4:3 definiert. Dieses wurde in den Richtlinien für Anlagen von Stadtstrassen R1, RASt 06 übernommen. Dort wird der Begriff «Seitenräume» verwendet, der 
Gehwege, Radwege, Rabatten und Baumreihen umfasst.
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Als baulich gefasst gilt ein Strassenraum, wenn die 
Gebäudefassade, Hecken, Sichtschutzelemente, 
Sockelmauern oder ähnliches über 1.20 m Höhe im 
Strassenraum als begrenzend wahrnehmbar sind. 
Mit zunehmendem Abstand nimmt diese begrenzen‑
de Wirkung ab. 

Zielverhältnis 3:4:3 für beidseitig baulich gefasste Strassenräume 

Zielverhältnis 4:6 für einseitig baulich gefasste Strassenräume 

Massnahmenansätze zur Veränderung des Stra-
ssenraum-Querschnittes 

In der Stadt ist eine Veränderung des Querschnittes 
herausfordernd und trotzdem stets wieder zu prüfen. 
Folgende Massnahmenansätze bilden die Grundlage:

 · Verzicht auf ausgewählte Funktionen (z.B. auf 
Parkplätze, Einbahnregime, Einschränkung der 
Fahrzeugzulassung, Einschränkung von Abbiegern, 
etc.).

 · Räumliche Überlagerung von Nutzungen (z.B. Ver‑
zicht auf separate Spuren für den ÖV oder den 
Veloverkehr).

 · Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

 · Auslagerung von Funktionen aus der Fahrbahn in 
die Seitenräume. In Frage kommen die Infrastruk‑
turen für den Veloverkehr, Parkplätze oder Anlie‑
ferungsflächen. Bei bestehenden Bäumen ist die 
Erweiterung von Grünflächen der Parkierung vor‑
zuziehen.
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Diese Seite zeigt die vielfältigen Nutzungen in den 
Seitenräumen auf. Neben der reinen Zirkulation be‑
steht oft eine hohe Überlagerung und für den Fuss‑
verkehr in Längsrichtung bleibt nicht immer genug 

Nutzungen in den Seitenräumen 

Wartebereiche bei Lichtsignalanlagen, Bus‑ und Tramhaltestellen inkl. War‑
tehallen, Automaten etc.  Bei Flächenüberlagerungen genügend breit 
dimensionieren, Wunschlinien und Durchgang für Fussverkehr offenhalten.

Aufenthaltsfunktionen wie spontanes Treffen und Stehenbleiben, Sich 
Verabreden, Verweilen, Ausruhen  Sozialräumliche Aspekte immer 
beachten, ausreiched dimensionieren.

Autoparkierung  Gehört immer auf die Fahrbahn, 
Veloabstellplätze können, sofern die Qualität und Wunschlinien nicht been-
trächtgt werden, im Seitenraum angeordnet werden.

Kommerzielle Nutzungen im öffentlichen Raum wie Strassencafés, 
Geschäftsauslagen, Werbemassnahmen / Eye‑Catchers etc., wo dies 
nicht im privaten Vorland möglich ist.  Wunschlinien und Durchgang für 
Fussverkehr offen halten.

Logistik, Ver‑ und Entsorgung  Durchgänge und Qualität Fussverkehr 
stets erhalten.

Ausstattungen wie Signale, Signalgeber, Masten, Signaletik, Kandelaber, 
Abfallkübel, Parkuhren, Hydranten, Stromkästen, Kleinbauten, Plakatie‑
rung und temporäre Infotafeln, Unterflursammelstellen etc  Auf einem 
«Möblierungsstreifen» konzentrieren, Zusammenfassen, bei Platzmangel 
ausserhalb Trottoir platzieren.

Denkmäler, Brunnen, Kunst im öffentlichen Raum u.ä  In Szene setzen, 
Platzierung ausserhalb Wunschlinien.

Bepflanzung (ökologische Vernetzung, Biodiversität, Klimaadaption, Be‑
schattung, Wind‑ und Wetterschutz, Erlebnis‑ und Gestaltqualität) 
 Zusammen mit Fussverkehrsmassnahmen entwickeln, Funktionsüberla-
gerungen prüfen.

Platz frei, um ungestört zu gehen. Kursiv sind daher 
Handlungsempfehlungen zur Qualitätssteigerung 
markiert.
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Exkurs Berliner «Gehbahnen»
In Berlin werden sogenannte Gehbahnen (reine 
Zirkulationsfläche) konsequent anders materiali‑
siert als die angrenzenden Flächen. Die verwen‑
deten Materialien änderten sich im Laufe der Zeit 
gelegentlich, aber das Prinzip blieb unverändert. 
Das Gehbahnprinzip könnte auch in der Stadt Bern 
im Rahmen eines Pilotprojektes zum Einsatz kom‑
men.

Strassenseitenraum in Berlin mit Gehbahn (weisse Betonplatten) und 
separater Fläche für den Aufenthalt und die Ausstattung. 

Zirkulationsfläche 

Im Masterplan Fussverkehr wird jener Bereich der 
Fussverkehrsinfrastruktur, welcher der freien Zirkula‑
tion der Zufussgehenden dient, als Zirkulationsfläche 
bezeichnet. Oft sind neben dem Fussverkehr noch 
weitere Nutzungen oder Elemente im Seitenraum 
geplant oder vorhanden. In solchen Fällen ist die 
Ausscheidung und Freihaltung von Zirkulationsflä‑
chen wesentlich.

Anforderungen an die Zirkulationsfläche 

Wichtig ist, dass die Zirkulationsfläche frei von Ele‑
menten und Nutzungen ist, die den Gehfluss stören. 
Dies wird erreicht, indem für andere Nutzungen und 
Elemente geeignete zusätzliche Flächen ausgeschie‑
den werden. Namentlich betrifft dies auch Fussver‑
kehrsfunktionen, wie das Warten an Haltestellen 
oder bei Lichtsignalen sowie Aufenthalt aller Art, für 
welche entweder separate Flächen nach Bedarf oder 
eine pauschale Mehrbreite anzubieten sind.

Zirkulationsflächen weisen einen festen, ebenen Be‑
lag auf. Eine bauliche Abgrenzung zu übrigen Flächen 
innerhalb der Gehbereiche ist nicht nötig, aber im 
Sinne eines Pilotprojektes nach dem Vorbild der Ber‑
liner «Gehbahnen» (vgl. Exkurs) zu prüfen.

Insbesondere wenn beidseitig der Zirkulationsfläche 
andere Nutzungen oder Elemente angeordnet wer‑
den, sind Leitelemente für die hindernisfreie Führung 
anzustreben. Die Breite der Zirkulationsfläche ist ab‑
hängig von der Fussverkehrswegkategorie und dem 
Fussverkehrsaufkommen. Dabei sind Begegnungs‑
fälle (siehe Seite 27) zu berücksichtigen. In der Regel 
beträgt die absolute Minimalbreite für die Zirkulati‑
onsfläche 2.00 m. Die anzustrebende Standardbreite 
liegt bei 2.50 m. Insbesondere in publikumsintensi‑
ven Räumen können grössere Werte sinnvoll sein.

Im Sinne der Hitzeminderung und des Schwamm‑
stadtprinzips ist in der Regel eine Entsiegelung von 
Flächen ausserhalb der Zirkulationsflächen sinnvoll.

Das Schema zeigt mögliche Aufenthaltsräume (rot) und weitere Elemente 
wie Parkierung, Bäume und Warteräume abseits der Zirkulationsfläche.

Abwägung zusätzliche Bäume vs. Breite der 
Gehfläche

Zugunsten von Bäumen kann die Breite der Zirkula‑
tionsfläche über kurze Strecken (< 4.00 m) auf bis 
zu 1.50 m eingeengt werden. Die Einengung der 
Fussverkehrsinfrastruktur sollte jedoch nur erfolgen, 
wenn die Fahrbahnen und Parkierflächen des moto‑
risierten Individualverkehrs bereits auf das nötige 
Minimum reduziert worden sind. Ebenfalls ist zu 
prüfen, ob die Baumscheiben mit flexiblen, begehba‑
ren Elementen wie z.B. einer Pflästerung ausgeführt 
werden können. Zudem soll auf Engstellen verzichtet 
werden, wenn diese die Zufussgehenden zwischen 
Mauern und Bäumen einklemmen. 



Trottoir ohne Parkierung entlang einer Hauptstrasse.

Strassenbegleitender Gehweg: Grünrabatten mit Bäumen als Abgrenzung 
zur Strasse.

≥ 2.50

UZ UZ

≥ 2.50

UZ

Basisnetz

UZ

Basisnetz

Strecken
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Das Trottoir (strassenbegleitender Gehweg) grenzt direkt an die Fahr‑
bahn und wird mit einem Randstein vom Fahrverkehr abgegrenzt und 
geschützt. Trottoirs sind ohne weitere Signalisation exklusiv dem Fuss‑
verkehr vorbehalten, der Fussverkehr hat hier Vortritt. Durch strassenbe‑
gleitende Bäume, Baumreihen und Grünstreifen wird die Raumqualität 
des Trottoirs erheblich gesteigert und ein Beitrag zur Hitzeminderung 
geleistet.

Dimensionierung

Für einfache Trottoirs ohne Parkierung, Bepflanzung und anderweiti‑
ge Infrastrukturen, sind die Masse gemäss Tabelle als minimale Stan‑
dardanforderung einzuhalten. Die weitere Dimensionierung der Gehflä‑
chen ist auf Kapazität und Gehkomfort auszurichten und im Rahmen 
der Interessenabwägung zu optimieren. Grünflächen und Baumrabatten 
sollten dabei nicht in Konkurrenz, sondern als Mehrwert für die Um‑
feldqualität der Fussverkehrsinfrastruktur gesehen werden.

Anforderungen

 · Der Niveauversatz zur Fahrbahn beträgt mindestens 3 cm oder 4 cm 
schräg und soll maximal 6 cm betragen. Die Querneigung ist so ge‑
ring wie möglich zu halten (vgl. VSS‑Norm 40 075, Ziffer 5.3).

 · Je nach Situation können unterschiedliche Trottoirbreiten auf beiden 
Seiten einer Strasse sinnvoll sein, um die Wegqualität auf einer Seite 
zu maximieren.

 · Querungsmöglichkeiten Grünrabatten: Als Abgrenzung zur Strasse 
bieten Grünrabatten mit Bäumen einen Mehrwert. Dabei ist auf eine 
Durchlässigkeit für das Queren zu achten. Sei es mit gut ausgebau‑
ten, hindernisfreien Querungsstellen, aber auch vereinzelt mit Fuss‑
wegplatten oder ähnlichem für sehr untergeordnete Querungsstellen.

Umgang mit Signalisation «Velo gestattet»
Gehwege können unter bestimmten Voraussetzungen mit der Zusatzta‑
fel «Velo gestattet» signalisiert werden als zusätzliches Angebot für we‑
niger geübte Velofahrer*innen (Art. 65 Abs. 8 der Signalisationsverord‑
nung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21)). In der Stadt Bern wird 
dies nur im Ausnahmefall eingesetzt und wenn möglich eine Trennung 
vom Veloverkehr angestrebt. Ausnahmefälle können z.B. aufgrund der 
Schulwegsicherheit und bei besonderen Herausforderungen bezüglich 
Sicherheit der Velofahrenden auftreten. 

 · Gemäss dem Masterplan Veloinfrastruktur (Typ Q11) gilt das Minimal‑
mass von ≥ 3.50 m.

 · Keine Öffnung bei publikumsintensiven Netzabschnitten

 · Die Zusatztafel «Velo gestattet» bedeutet keine Benützungspflicht für 
den Veloverkehr. Schnelle E‑Bikes sind nicht zugelassen, ausser mit 
ausgeschaltetem Motor.

S1: Trottoir, Gehweg

Tabelle: Standardbreiten für Trottoirs nach Wegkategorien. Umfeldzuschlä‑
ge sind generell inkludiert. 
*Gilt sinngemäss für alle Freizeitwege, z.B. Wege zum Spazieren.

Wegkategorie

1 Basisnetz
   publikumsintensiv

2 Basisnetz

3 Feinverteilernetz
   publikumsintensiv

4 Feinverteilernetz

5 Wanderwegnetz*

Standardbreite Trottoir

≥ 3.50 m

≥ 2.50 m

≥ 2.50 m

≥ 2.00 m

≥ 2.00 m

Hinweis

 · Im Bern baut nicht vorhanden



Eigenständiger Fussweg entlang der Engestrasse, mit der Signalisation 
«Velo gestattet».

Spazierweg entlang der Aare mit Signalisation 3‑teiliges Fahrverbot.

Querschnitt eigenständiger Fussweg im Basisnetz.

≥ 3.00

  Basisnetz

UZ UZ

Strecken
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Ein Fussweg ist ein eigenständiger, dem Fussverkehr vorbehaltener 
Weg. Der Fussweg bietet Zufussgehenden viel Komfort durch den Ab‑
stand zum Fahrverkehr. Die Belastung durch den motorisierten Verkehr 
(Lärm, Schadstoffe) ist reduziert. Der eigenständige Fussweg kommt 
vor allem am Siedlungsrand / ausserhalb des Siedlungsgebiets und ent‑
lang von Uferlinien vor sowie im Siedlungsgebiet als Querverbindung 
zur Sicherstellung einer guten Durchwegung von Quartieren und Par‑
kanlagen. Der Einsatzbereich eines eigenständigen Fussweges im na‑
hen Umfeld einer Strasse ist ebenfalls ein Anwendungsfall: in Bern z.B. 
entlang vom Aargauerstalden oder der Engestrasse. Durch strassenbe‑
gleitende Bäume, Baumreihen und Grünstreifen wird die Raumqualität 
des eigenständigen Fusswegs erheblich gesteigert und ein Beitrag zur 
Hitzeminderung geleistet.

Dimensionierung

Auf dem Basisnetz sind Fusswege von mindestens 3.00 m zu planen. 
Die weitere Dimensionierung der Gehflächen ist auf Kapazität und Geh‑
komfort auszurichten und im Rahmen der Interessenabwägung zu op‑
timieren.

Anforderungen

 · Gute Beleuchtung und Einsehbarkeit: Bei geringen Frequenzen des 
Fussverkehrs kann die soziale Sicherheit (z.B. bei Dunkelheit) so tief 
sein, dass die Wege gemieden werden. Dann müssen zusätzliche 
Massnahmen zur Erhöhung der sozialen Sicherheit geprüft werden. 
Insbesondere auf dem Basisnetz sollen die Fusswege subjektiv und 
objektiv als sicher empfunden werden. Bei Fusswegen ist daher ein 
besonderes Augenmerk auf eine gute Beleuchtung und die Einseh‑
barkeit zu legen. 

 · Uferwege und Wege in Grünanlagen werden aus ökologischen Grün‑
den nicht beleuchtet. Im Einzelfall ist dies mit der Netzbedeutung 
für den Fussverkehr abzuwägen. Wo eine Erschliessungsfunktion be‑
steht (Alltagsnetz), ist eine Beleuchtung vorzusehen, bei reiner Frei‑
zeitnutzung nicht.

 · Belag: Fusswege im Basisnetz sollten befestigt (Asphalt, Platten) und 
Rollstuhlgängig sein. Der befestigte Teil kann sich auf 1.80 m – 2.00 m 
beschränken.

 · Klima und Entwässerung: Aufgrund der nicht vorhandenen Belastung 
durch Motorfahrzeuge eignen sich Fusswege besonders für die An‑
wendung des Schwammstadtprinzips (z.B. Entwässerung über die 
Schulter in Grünflächen statt Abführung in Kanalisation), mit positiver 
Kühlwirkung für die Zufussgehenden im Sommer.

 · Es ist zu beachten, dass bei fehlendem Alternativangebot Fusswege 
durch Velofahrende befahren werden und es somit zu Konflikten kom‑
men kann. Wenn immer möglich, ist deshalb bei der Planung eines 
Fussweges auch die Veloführung mitzudenken.

 · Wo sowohl separate Fusswege als auch separate Velowege zu erstel‑
len sind und dadurch eine breite versiegelte Fläche entstehen würde, 
sind die beiden Wege wo möglich durch einen Abstand getrennt zu 
führen.

 · Ein Fussweg wird im Normalfall und wenn nötig mit dem Signal 2.61 
«Fussweg» signalisiert. Es gibt jedoch auch weitere Signalisations‑
möglichkeiten, je nachdem welche Funktion und Bedeutung der Weg 
hat.

Hinweis

 · Im Bern baut nicht vorhanden

S2: Eigenständiger Fussweg

Tabelle: Standardbreiten für eigenständiger Fussweg nach Wegkategorien. 
Umfeldzuschläge sind generell inkludiert.
*Gilt sinngemäss für alle Freizeitwege, z.B. Wege zum Spazieren.

Wegkategorie

1 Basisnetz
   publikumsintensiv

2 Basisnetz

3 Feinverteilernetz
   publikumsintensiv

4 Feinverteilernetz

5 Wanderwegnetz*

Standardbreite eigenständi-
ger Fussweg

≥ 3.50 m

≥ 3.00 m

≥ 3.00 m

≥ 2.50 m

(nach Bedarf)



Partizipation mit den Anwohnern und Anwohnerinnen betreffend Begeg‑
nungszone.

Torsignalisation

Begegnungszone im Bereich einer Schule.
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Begegnungszonen dienen dank Tempo 20 den Sicherheitsbedürfnissen 
des Fussverkehrs und bieten diesem flächigen Vortritt. Nebst einem 
wichtigen Element für die Fussverkehrsinfrastruktur sind Begegnungs‑
zonen aber auch essenzielle Räume für das Kinderspiel, für nachbar‑
schaftliche Begegnungen und die Identifikation mit dem Wohnquartier 
sowie für die Alltagsbewegung im Nahraum. Zudem können in Begeg‑
nungszonen, dank vermindertem Raumbedarf für den MIV sowie grö‑
sseren gestalterischen Möglichkeiten, häufig auch Massnahmen zur 
Verbesserung des Stadtklimas umgesetzt werden. 

Begegnungszonen werden in der Stadt Bern daher aktiv gefördert und 
weiterentwickelt. Begegnungszonen können sowohl als Strecken als 
auch als Querungselemente angesehen werden.

Einsatzbereich

Begegnungszonen werden flächendeckend auf Quartierstrassen und in 
der Innenstadt eingesetzt (STEK 2016, Vertiefung Mobilität). Weitere 
Einsatzbereiche sind Gebiete mit flächigem Querungsbedarf, Platzbe‑
reiche, Umgebungen von Schulhäusern und Kindergärten sowie die 
Umgebung von ÖV‑Haltestellen und Verknüpfungspunkten.

Bei Velostrassen und Strassen mit Buslinien muss der Einsatz von Be‑
gegnungszonen sorgfältig geprüft werden, insbesondere auch die Aus‑
wirkungen auf den Betrieb der ÖV‑Linien. 

Vor– und Nachteile

 + Ausweitung der Fussverkehrsinfrastruktur auf den Strassenraum, 
inkl. Vortrittsrecht für den Fussverkehr

 + Stärkung des Quartierlebens durch Multifunktionalität der Strassen 
und verbesserte Gestaltungsmöglichkeiten

 + Flächiges Queren, kein Zwang zur Bündelung der Wunschlinien

 + Niedrige Geschwindigkeiten und entsprechend hohes Sicherheitsni‑
veau und hohe Aufenthaltsqualität

 – Teilweise reduzierte Orientierbarkeit und Erkennbarkeit von mögli‑
chen Konflikten für Menschen mit Sehbeeinträchtigung.

Anforderungen und Gestaltungsmerkmale

Da Zufussgehende überall Vortritt haben und flächiges Queren explizit 
erwünscht ist, sind gute Sichtverhältnisse in der ganzen Zone wichtig.

Markierung und Signalisation: Begegnungszonen werden eingangs 
mittels Torsignalisation deutlich angezeigt. Ergänzend zur Markierung 
«20» (VSS‑Norm 40 851) können mittels farblicher Gestaltung von Stra‑
ssenoberflächen Spielbereiche, Querungen oder Platzbereiche voran‑
gekündigt und verdeutlicht werden. Gemäss Bern baut C 2.8.6 Torsitu‑
ation.

Möblierung und Gestaltungselemente: Eine Begegnungszone kann mit 
Möblierungs‑ und Gestaltungselemente nach dem Katalog des Tiefbau‑
amts ausgestattet werden (Bspw. Sitzgelegenheiten, Urban Gardening 
und Spielkisten). Die Stadt Bern unterstützt Anwohnende bei ihren Ide‑
en und privaten Gestaltungselementen.

Bauliche Ausgestaltung: Im Rahmen eines Gestaltungs‑ und Nutzungs‑
konzeptes mit grösserer Planung oder Strassensanierungen können 
bauliche Elemente ergänzt werden:

 · Grössere entsiegelte Flächen und Begrünungen

 · Anhebung der Fahrbahn bei Querungen und Aufenthaltsbereichen

 · Reduktion der Fahrbahn auf das für den massgebenden Begegnungs‑
fall nötige Minimum bzw. streckenweise auf 3.50 m

 · Reduktion Anschlag auf höchstens 3 cm oder Einsatz von Rinnen 
oder anderen taktil erfassbaren Führungsformen

 · Hinweis: Die Ausgestaltung von Begegnungszonen erfolgt nach dem 
«Gestaltungskonzept Begegnungszonen» der Verkehrsplanung und 
Tiefbauamt (zur Zeit in Erarbeitung).

S3: Begegnungszone (BGZ)

Exkurs Trottoir

Ein Trottoir hat in Strassen mit Begegnungszo‑
nen den Vorteil, dass die Fussverkehrsführung 
in Längsrichtung ungestört durch den Velo‑ und 
Autoverkehr, Parkplätze und sonstige Hindernis‑
se führt und auch relativ sicher ist. Auch Haus‑
zugänge mit schlechter Sichtweite führen mit ei‑
nem Trottoir nicht direkt in den Konflikt mit dem 
Fahrverkehr. Deshalb ist auch bei Begegnungszo‑
nenregimes nur nach Abwägung und sorgfältiger 
Prüfung auf ein Trottoir zu verzichten. Dies unter 
Gewährleistung der Vorteile eines Trottoirs und 
wenn dafür z.B. grössere Grünflächen, Bäume, 
Aufenthaltsbereiche geschaffen werden können.



Eine Begegnungszone im Wohnquartier wird durch die Anwohner*innen 
angeeignet.

Pilot: Temporäre Aufwertungs‑ und Belebungsmassnahmen

Grossflächige Begegnungszone in der unteren Altstadt.

Die Begegnungszone am Bundesplatz fungiert als Verknüpfungszone 
zwischen den Seitenräumen und dem Platz und reduziert somit die Trenn‑
wirkung für den Fussverkehr.
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(Kleine) Begegnungszonen in Wohnquartieren 

(Kleine) Begegnungszonen in Wohnquartieren werden im Regelfall auf 
Antrag von Anwohner*innen eingeführt und im Rahmen eines partizipa‑
tiven Prozesses auf die individuellen Bedürfnisse der Anwohner*innen 
und Nutzenden zugeschnitten (vgl. bern.ch/begegnungszonen). Spiel‑
markierung und kleine entsiegelte Flächen ergänzen die gesetzlich nö‑
tige Markierung.

Der Grundsatz ist dabei die Stärkung der Aneignung. Die Stadt Bern er‑
möglicht und unterstützt dabei Initiativen der Anwohner*innen und Nut‑
zenden, wenn diese den öffentlichen Raum nutzen möchten. Beispiele 
dazu sind Urban Gardening, das eigene Anfertigen von Mobiliar, Be‑
malungen, private Gestaltungselemente, Hockey‑Tore und Basketball‑
körbe sowie Strassenfeste. Die Aneignung kann durch eine bewusste 
Gestaltung von Übergängen von privatem Raum zur Begegnungszone 
gefördert werden, indem Elemente wie Pflanzenkübel oder Sitzbänke 
im Zwischenraum zwischen Fassade und Strasse platziert werden. Je 
mehr dieser Zwischenraum von den Anwohner*innen für ihre alltägli‑
chen Tätigkeiten genutzt wird, desto mehr wird auch die Begegnungs‑
zone angeeignet und belebt.

Pilot: Temporäre Aufwertungs- und Belebungsmassnahmen

Mittels temporärer Gestaltung wie der «Brings uf d’Strass» oder ge‑
mäss Modellvorhaben «Bewegen, Beleben, Begegnen» kann die Bevöl‑
kerung verknüpft und die Aneignung aktiviert werden. 

Grossflächige Begegnungszonen 

Grossflächige Begegnungszonen werden meist auf Antrag der Quarti‑
erorganisation geplant und eingesetzt. Sie umfassen einen grösseren 
Quartierteil und verknüpfen die bestehenden kleinen Begegnungszo‑
nen zu einem einheitlichen Verkehrs‑ und Temporegime. 

Grossflächige Begegnungszonen werden in erster Linie mit Signalisa‑
tion‑ und Markierungsarbeiten umgesetzt. Stellenweise, vor allem bei 
Strassen mit mehr Publikum und erhöhter Nutzung für Spiel und Auf‑
enthalt, auch mit baulichen Elementen. Ziel ist, die Verkehrssicherheit 
und die Umfeldqualität zu erhöhen sowie ein vereinheitlichtes, grossflä‑
chiges Verkehrsregime zu schaffen. 

Eine Weiterentwicklung von grossflächigen Begegnungszonen stellt 
der Ansatz «Superblock» dar (siehe Seite 28).

Begegnungszonen in Quartier- und Stadtteilzentren,  
Schulstrassen und Verknüpfungszonen

Begegnungszonen in Quartier‑ und Stadtzentren, bei Schulen und als 
Verknüpfungszonen, sind auf die Bedürfnisse ihrer spezifischen Funk‑
tion ausgerichtet. Sie werden wo Bedarf besteht aktiv durch die Stadt 
gefördert.

 · Bsp. Begegnungszone in Quartierzentrum: Mittelstrasse

 · Bsp. Schulstrasse: Steigerweg als erweiterter Pausenplatz

 · Bsp. Verknüpfungszone: Bundesplatz 

B E G E G N U N G S Z O N E N - T Y P E N  I N  D E R  S TA D T  B E R N

Pilot BGZ als Querungsstelle

Eine Anwendungsform der Begegnungszone ist die auf einen relativ 
kurzen Abschnitt einer mittel bis stark belasteten Strasse beschränk‑
te Begegnungszone, welche der vortrittsberechtigten Querung des 
Fussverkehrs dient. Sie funktioniert wie ein überdimensionierter 
Fussgängerstreifen. Entsprechend ist sie sinnvoll, wo innerhalb der 
Zone flächig und stark frequentierte Querungsbedürfnisse vorhanden 
sind, während ausserhalb der Zone kein oder nur ein vernachlässig‑
bares Querungsbedürfnis besteht. Beispiel dafür ist der Georges‑Py‑
thon‑Platz in Freiburg. Dort können die Fussgänger*innen die vierspu‑
rige Strasse auf einer Breite von 30 m vortrittsberechtigt queren und 
die Fahrzeuge gelangen über Rampen auf die leicht erhöhte Fläche. 
Damit ist der Querungspunkt und sein besonderes Regime für alle 
Verkehrsteilnehmenden gut erkennbar.

Prinzipschema kurze Begegnungszone als Verknüpfungszone / Que‑
rungsstelle. Die Anforderungen an die Hindernisfreiheit sind situativ zu 
klären. Ein Beispiel findet sich in Freiburg beim Georges–Phython–Platz.

Pilot

Pilot



Fussgängerzone in Bümpliz. Neugestaltung erfolgte im Jahr 2021.

Beispiel Querschnitt einer Fussgängerzone in der Innenstadt.

Zirkulationsfläche

UZ

Strassencafé

Nutzung im Seitenraum

Anlieferung

Nutzung im Seitenraum
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Fussgängerzonen werden vor allem in stark frequentierten Zentrums‑
bereichen eingesetzt. Hier ist der Fussverkehr fast ungestört durch 
den Fahrverkehr. Fussgängerzonen zeichnen sich durch eine hohe 
Aufenthaltsqualität aus, fördern das Flanieren und ziehen potenzielle 
Kund*innen an. Sie steigern damit in der Regel die Standortgunst für 
publikumsorientierte Erdgeschossnutzungen. Ein Nutzungsmix aus 
Gastronomiebetrieben, Gewerbe, Wohnungen, Dienstleistungen und 
Kulturbetrieben ist anzustreben, damit die Strassenräume auch nach 
Ladenschluss belebt bleiben.

Der Einsatz von Fussgängerzonen in der Stadt Bern ist in hochfrequen‑
tierten Bereichen mit publikumsorientierter Nutzung möglich. Fussgän‑
gerzonen sind daher auch in Stadtteil‑ und Quartierzentren nicht aus‑
geschlossen. Ein zukünftiges Einsatzgebiet ergibt sich möglicherweise 
in «Superblocks» (siehe Seite 28). Die Erschliessung der Gebäude für 
den Fahrverkehr sollte sehr eingeschränkt und nur zu Randzeiten, z.B. 
für Anlieferung, möglich sein. Eine bestehende Fussgängerzone liegt 
im Kern von Bümpliz und am Kornhausplatz Durchfahrt West. Auf Quar‑
tierstrassen stehen grundsätzlich eher Begegnungszonen (STEK 2016, 
Vertiefung Mobilität) im Vordergrund.

Anforderungen

 · Fussgängerzonen sollen in einem partizipativen Prozess auf die indi‑
viduellen Bedürfnisse der Anwohnender*innen, Gewerbetreibenden 
und Nutzenden zugeschnitten werden. Grundsatz dabei ist: perma‑
nente Aneignung statt blosser Mitwirkung.

 · Markierung und Signalisation: Fussgängerzonen werden eingangs mit‑
tels Signalen deutlich angezeigt. Polleranlagen können für die Durch‑
setzung von Fahrverboten konservativ eingesetzt werden (Kosten).

 · Hindernisfreiheit: Führungselemente für Menschen mit Sehbeein‑
trächtigung sind vorzusehen sowie eine fussverkehrsgerechte Be‑
lagswahl auch für Personen mit Mobilitätseinschränkung, hohen 
Schuhen oder mit Kinderwagen.

 · Kein Trottoir: Zirkulation und Aufenthalt auf der gesamten Strassen‑
raumbreite; Velo‑ und Anlieferungsverkehr werden untergeordnet.

 · Anlieferung: Ein Betriebskonzept für die Anlieferung und in Ausnah‑
men zugelassenen Verkehrsarten muss erstellt werden. Die Anliefe‑
rung ist fussverkehrsverträglich zu regulieren und auf die betrieblich 
notwendigen Zeiten zu reduzieren. 

 · Veloverkehr: In Fussgängerzonen hat der Fussverkehr Vortritt. Velos 
und beschränkter Fahrzeugverkehr kann ausnahmsweise zugelassen 
werden, wenn dies einem Bedürfnis entspricht und die Sicherheit 
und Aufenthaltsqualität dadurch nicht stark eingeschränkt werden.

Gestaltung und Ausstattungselemente

Es ist eine besonders ansprechende Gestaltung zur Sicherstellung qua‑
litativ hochwertiger Aufenthaltsräume und Möblierung einzusetzen (z.B. 
Sitzgelegenheiten, Wasser, Spielflächen, Bäume / Schatten, Bepflan‑
zung, Entsiegelung ...). 

Hinweis

 · Signalisationsverordnung (SSV)

 · In Bern baut wird nicht explizit auf die Fussgängerzone eingegangen. 
In folgenden Kapiteln finden sich zusätzliche Informationen zu Ober‑
flächen

 · Bern baut B 3.0 Oberflächen

 · Bern baut B 6.0 Ausstattungen

S4: Fussgängerzone

Wunschbild aus Sicht der Zufussgehenden in 
Abhängigkeit des Fahrverkehrs

Optimal:

 · Velofahrer*innen erhalten gute Alternativen und 
müssen ihr Velo innerhalb der Fussgängerzone 
schieben.

 · Anlieferung erfolgt zu gewissen Zeiten (bspw. 6 
bis 11 Uhr).

 · Keine Parkierung erlaubt.

 · Veloparkierung auf gekennzeichneten Stellen.

Minimal:

 · Velo gestattet, müssen im Schritttempo fahren.

 · Parkierung auf ein Minimum reduziert.

 · Veloparkierung auf gekennzeichneten Stellen.

Rechtliche Punkte gemäss Signalisationsver-
ordnung (SSV)

Fussgängerzonen sind Fussgänger*innen und Be‑
nutzenden von fahrzeugähnlichen Geräten vorbe‑
halten (Art. 22c SSV). Wird ein beschränkter Fahr‑
zeugverkehr zugelassen (z.B. Anlieferung, Taxis zu 
Hotels) so darf dieser höchstens im Schritttempo 
verkehren. Kann der Fahrzeugverkehr nicht voll‑
ständig unterbunden werden (Zufahrt zu wichti‑
gen Einrichtungen), muss eine Begegnungszone 
umgesetzt werden. Öffentlicher Verkehr ist in 
Fussgängerzonen nicht gestattet.

Das Parkieren ist nur an den durch Signale oder 
Markierungen gekennzeichneten Stellen erlaubt. 
Für das Abstellen von Velos gelten die allgemei‑
nen Vorschriften.



Beispielquerschnitt

≥ 4.50              

≥ 3.50              Minimalfall

Optimalfall

Im Naherholungsgebiet mit motorisiertem Verkehr bei Tempo 40 ausser‑
orts. Hier ist der Niederbottigenweg abgelichtet.

Situation in einem Wohnquartier mit und ohne Längsparkierung

4.50 

2.00 5.20 

3.90

Optimalfall

Minimalfall

3.50

Optimalfall

Minimalfall

Die Glockenstrasse ist eine Quartierverbindung ohne Fussverkehrsinfra‑
struktur.

Strassen ohne spezifische Fussverkehrsinfrastruktur sind z.T. in älte‑
ren Quartieren oder ausserorts als Erschliessungsstrassen verbreitet. 
Diese Fussverkehrsführung im Mischverkehr kann bei sehr geringer 
Belastung, niedrigen Geschwindigkeiten und guten Sichtverhältnissen 
funktionieren. Durch strassenbegleitende Bäume, Baumreihen und 
Grünstreifen wird die Raumqualität der Strassen ohne Fussverkehrsin‑
frastruktur erheblich gesteigert und ein Beitrag zur Hitzeminderung ge‑
leistet.

Einsatzbereich

Innerorts

 · Bei bestehenden Strassen mit geringer Strassenraumbreite, die eine 
Separation nicht zulässt. Bei bestehende Strassen soll in solchen Fäl‑
len eine Begegnungszone geprüft werden. Dies gilt auch bei gleich‑
zeitigen Fahreinschränkungen, wie zum Beispiel «Verbot für Motor‑
wagen und Motorräder mit Zubringerdienst».

 · Neue Strassen dieses Typs sollen in Quartieren nur in Kombination 
mit dem Begegnungszonenregime erstellt werden und kein Durch‑
gangsverkehr und äusserst geringer DTV (< 100) (durchschnittlicher 
täglicher Verkehr) aufweisen.

Ausserorts

 · Bei geringer Strassenraumbreite, die eine Separation nicht zulässt 
und wenn eine Verbreiterung unverhältnismässig ist.

 · Neue Strassen ausserorts dieses Types sind zu vermeiden. Bestehen‑
de Strassen können mit einem abgetrennten Fussverkehrsbereich 
(minimale, überfahrbare Trottoirs von 1.50 m), Fussgängerlängsstrei‑
fen und/oder Herabsetzung der Geschwindigkeit, tieferen Geschwin‑
digkeiten (< T40) verbessert werden.

Anforderungen

 · Keine beidseitige Parkierung und guter Überblick.

 · Richtwerte

 · Ohne Parkierung ≥ 4.50 m Optimalfall, ≥ 3.50 m Minimalfall (Durch‑  
fahrt Feuerwehr).

 · Bei einseitiger Längsparkierung sollte eine lichte Breite von mini‑
mal 3.90 m eingehalten werden (optimal 5.20 m).

 · Vermeidung von Geschwindigkeitsüberschreitungen mit geeigneten 
Beruhigungsmassnahmen.

 · Historische Gegebenheiten sind zu berücksichtigen.

Sofortmassnahmen

 · Temporeduktion oder Einschränkungen der Zufahrt oder Durchfahrt.

 · Beleuchtung.

 · Unübersichtliche Stellen sicher machen (Sperrfläche, Pfosten).

Hinweis

 · Im Bern baut nicht vorhanden

S5: Strasse ohne Fussverkehrsinfrastrukturen

Ausnahme
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Beispiele Gestaltung Mischverkehr –  Que-
rungspunkte Fuss- und Veloverkehr

Kreuzung von nicht getrennten Fuss‑ und Radwegen an der Bernstrasse/
Bahnhöheweg

Mischverkehrsfläche beim Dählhölzli Restaurant.

Gestaltung einer Mischverkehrsfläche Fuss‑ und Veloverkehr, verein‑
zelter MIV in Thun.

Führung Veloverkehr mit farblicher Abgrenzung über einen Platz.

Strecken
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Die Stadt Bern verfolgt das Prinzip der Trennung zwischen Fuss‑ und 
Veloverkehrsflächen. Im Ausnahmefall, wo sich Wunschlinien von Fuss‑ 
und Veloverkehr überschneiden oder bei fehlenden Platzverhältnissen, 
teilen sich der Fuss‑ und Veloverkehr die gleiche Fläche. Entlang linearer 
Wege wird zumeist die Signalisation 2.61 «Fussweg» mit dem Zusatz 
«Velo gestattet» verwendet, womit der Fussverkehr Vortritt hat und die 
Velofahrenden Rücksicht nehmen müssen. Bei Querungen oder Knoten 
sind Mischverkehrsflächen besonders sorgfältig zu gestalten, um Kon‑
flikten und Unfällen vorzubeugen. 

Die Gestaltung muss sowohl für die Velofahrer*innen wie auch für die 
Zufussgehenden offensichtlich machen, dass Koexistenz herrscht und 
Entschleunigung, erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksicht gefordert 
sind. Durch strassenbegleitende Bäume, Baumreihen und Grünstreifen 
wird die Raumqualität der Mischverkehrsflächen erheblich gesteigert 
und ein Beitrag zur Hitzeminderung geleistet.

Vor- und Nachteile

 + Mit geeigneten Massnahmen kann die gegenseitige Rücksichtnah‑
me gefördert werden (zum Beispiel Pflästerung [Materialisierung], 
Bodenmarkierung, taktil‑visuelle Leitlinien, Sensibilisierungskampag‑
ne). Es ist sicherzustellen, dass die Mischverkehrsfläche eindeutig als 
solche erkennbar ist und tiefe Geschwindigkeiten des Veloverkehrs 
sichergestellt sind.

 + Kann platzsparende Lösungen ermöglichen, allerdings zulasten der 
Qualität der Fussverkehrsfläche.

 – Konfliktanfälligkeit bei hohem Velo‑ oder Fussverkehrsaufkommen, 
bei schlechten Sichtverhältnissen und hohen Geschwindigkeiten. 

 – Langfristig eher zunehmende Konfliktträchtigkeit durch die weitere 
Verbreitung von E‑Bikes.

 – Für Menschen mit Sehbeeinträchtigung ergeben sich Probleme bei 
der Wahrnehmung von Konflikten sowie bei der Orientierung.

Einsatzbereich

 · Ausnahmelösung, wenn eine bauliche Trennung geprüft wurde und 
nicht machbar ist.

 · Nur bei geringen Frequenzen des Fuss‑ und Veloverkehrs.

 · Nur bei tiefen Geschwindigkeiten des Veloverkehrs (nicht im Gefälle).

 · Nur bei guten Sichtverhältnissen für alle Verkehrsteilnehmer*innen.

 · Bei Schulwegen, wenn die Sicherheit der velofahrenden Kindern auf 
der Fahrbahn nicht gewährleistet ist.

 · Nicht bei intensiver / publikumsorientierter Raumnutzung.

Hinweis

 · In aller Regel wird die Signalisation 2.61 «Fussweg» mit dem Zusatz 
«Velo gestattet» verwendet; E‑Bikes müssen auf diesen Flächen den 
Motor ausschalten.

 · Im Bern baut nicht vorhanden

 · Masterplan Veloverkehr Bern (Mischen und Trennen)

S6: Mischverkehrsfläche Fuss‑ und Veloverkehr
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Signalisation und Markierung

Folgende Signalisationen sind in der Signalisationverordnung 
für Mischverkehrsflächen aufgeführt. Die Stadt Bern hat im 
Zusammenhang mit dem Projekt «Massnahmenprogramm Si‑
cherheit in Mischverkehrsflächen» im Jahr 2021 die Anwen‑
dungspraxis der einzelnen Signalisationen in der Stadt Bern 
aufgeführt.

Signal 2.63, Rad- Fussweg mit getrennten Verkehrsflächen
Pflicht der Benützung des jeweiligen Bereichs für Fuss- und Veloverkehr inkl.
E-Bikes*

Die Stadt Bern will künftig eine Trennung der Verkehrsflächen kon-
sequent baulich umsetzen. Das Signal 2.63 wird damit künftig kaum 
mehr für Mischverkehrsflächen verwendet.

Signal Anwendungspraxis in der Stadt BernBeschrieb

Massnahmenprogramm Sicherheit in Mischverkehrsflächen | Grundlagen 
Mischverkehrsflächen 
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Signal Anwendungspraxis in der
Stadt Bern 

Signal 2.63, Rad- und Fussweg mit  
getrennten Verkehrsflächen 
Pflicht der Benützung des jeweiligen Be-
reichs für Fuss- und Veloverkehr inkl. E-Bi-
kes* 

Die Stadt Bern will künftig eine 
Trennung der Verkehrsflächen 
konsequent baulich umsetzen. 

Signal 2.63.1, Gemeinsamer Rad- und  
Fussweg 
Pflicht der Benützung für Fuss- und Veloverkehr  
inkl. E-Bikes* ohne Flächenzuweisung  

Anwendung nur für Wegstre-
cken, wo die Benützungspflicht 
nicht zu unerwünschten Effek-
ten führt; also keine Anwendung 
auf strassenbegleitenden Fuss- 
und Radwegen bzw. Trottoirs. 

Signal 2-61, Fussweg mit Zusatz "Fahrrad  
gestattet" 
Pflicht der Benützung für Fussverkehr;  
Benützung durch Veloverkehr erlaubt; Vortritt  
für Fussverkehr; Verbot für schnelle E-Bikes  
(Benützung nur mit abgeschaltetem Motor  
erlaubt) 

Anwendung in  
Ausnahmefällen; siehe Tren-
nung ja oder nein oben im Do-
kument) 

Signal 2.59.3, Fussgängerzone "Fahrrad 
gestattet"  
Benützung durch Veloverkehr erlaubt; Vortritt für 
Fussverkehr; Verbot für schnelle E-Bikes (Benüt-
zung nur mit abgeschaltetem Motor erlaubt) 

Anwendung situationsbedingt 

Signal 2-13, Verbot für Motorwagen und  
Motorräder 
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt. 

Anwendung gemäss bisheriger 
Praxis, wenn nicht ein Benut-
zungsgebot für den Fuss- und/o-
der Veloverkehr sondern ein 
Verbot für motorisierte Fahr-
zeuge im Vordergrund steht 

Signal 2-14, Verbot für Motorwagen,  
Motorräder und Motorfahrräder 
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt,  
ausgenommen bzw. nur mit ausgeschaltetem  
Motor für schnelle E-Bikes  

* Die Stadt Bern setzt sich auf nationaler Ebene für eine Aufhebung der  Benützungspflicht für E-Bikes ein. 

Der Veloverkehr wird in der Regel getrennt vom Fussverkehr geführt. In Ausnahmefäl-
len kann eine gemeinsame Führung geprüft werden. Grundsätzlich werden selbsterklä-
rende Anlagen geschaffen, welche keine Signalisation erfordern. Signalisiert wird nur, 
wo dies zur Klärung notwendig ist. 

Signal 2.63.1, Gemeinsamer Rad- Fussweg
Pflicht der Benützung des jeweiligen Bereichs für Fuss- und Veloverkehr inkl.
E-Bikes* ohne Flächenzuweisung

Anwendung nur für Wegstrecken, wo die Benützungspflicht nicht zu 
unerwünschten Effekten führt; also keine Anwendung auf strassen-
begleitenden Fuss- und Radwegen bzw. Trottoir.
Soll nur noch in Ausnahmefällen verwendet werden, als Grundsatz 
gilt die bauliche Trennung.
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Signal Anwendungspraxis in der
Stadt Bern 

Signal 2.63, Rad- und Fussweg mit  
getrennten Verkehrsflächen 
Pflicht der Benützung des jeweiligen Be-
reichs für Fuss- und Veloverkehr inkl. E-Bi-
kes* 

Die Stadt Bern will künftig eine 
Trennung der Verkehrsflächen 
konsequent baulich umsetzen. 

Signal 2.63.1, Gemeinsamer Rad- und  
Fussweg 
Pflicht der Benützung für Fuss- und Veloverkehr  
inkl. E-Bikes* ohne Flächenzuweisung  

Anwendung nur für Wegstre-
cken, wo die Benützungspflicht 
nicht zu unerwünschten Effek-
ten führt; also keine Anwendung 
auf strassenbegleitenden Fuss- 
und Radwegen bzw. Trottoirs. 

Signal 2-61, Fussweg mit Zusatz "Fahrrad  
gestattet" 
Pflicht der Benützung für Fussverkehr;  
Benützung durch Veloverkehr erlaubt; Vortritt  
für Fussverkehr; Verbot für schnelle E-Bikes  
(Benützung nur mit abgeschaltetem Motor  
erlaubt) 

Anwendung in  
Ausnahmefällen; siehe Tren-
nung ja oder nein oben im Do-
kument) 

Signal 2.59.3, Fussgängerzone "Fahrrad 
gestattet"  
Benützung durch Veloverkehr erlaubt; Vortritt für 
Fussverkehr; Verbot für schnelle E-Bikes (Benüt-
zung nur mit abgeschaltetem Motor erlaubt) 

Anwendung situationsbedingt 

Signal 2-13, Verbot für Motorwagen und  
Motorräder 
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt. 

Anwendung gemäss bisheriger 
Praxis, wenn nicht ein Benut-
zungsgebot für den Fuss- und/o-
der Veloverkehr sondern ein 
Verbot für motorisierte Fahr-
zeuge im Vordergrund steht 

Signal 2-14, Verbot für Motorwagen,  
Motorräder und Motorfahrräder 
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt,  
ausgenommen bzw. nur mit ausgeschaltetem  
Motor für schnelle E-Bikes  

* Die Stadt Bern setzt sich auf nationaler Ebene für eine Aufhebung der  Benützungspflicht für E-Bikes ein. 

Der Veloverkehr wird in der Regel getrennt vom Fussverkehr geführt. In Ausnahmefäl-
len kann eine gemeinsame Führung geprüft werden. Grundsätzlich werden selbsterklä-
rende Anlagen geschaffen, welche keine Signalisation erfordern. Signalisiert wird nur, 
wo dies zur Klärung notwendig ist. 

Signal 2-61, Fussweg mit Zusatz «Fahrrad gestattet»
Pflicht der Benützung für Fussverkehr; Benützung durch Veloverkehr erlaubt; Vortritt 
für Fussverkehr; Verbot für schnelle E-Bikes (Benützung nur mit abgeschaltetem 
Motor erlaubt).

Wo Mischverkehrsflächen angewendet werden (siehe Einsatzbe-
reich), sollen diese in der Regel mit dem Signal 2.61 signalisiert 
werden. Eine Benutzungspflicht für den Veloverkehr kann damit 
vermieden werden.
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Signal Anwendungspraxis in der
Stadt Bern 
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Fussweg 
Pflicht der Benützung für Fuss- und Veloverkehr  
inkl. E-Bikes* ohne Flächenzuweisung  

Anwendung nur für Wegstre-
cken, wo die Benützungspflicht 
nicht zu unerwünschten Effek-
ten führt; also keine Anwendung 
auf strassenbegleitenden Fuss- 
und Radwegen bzw. Trottoirs. 

Signal 2-61, Fussweg mit Zusatz "Fahrrad  
gestattet" 
Pflicht der Benützung für Fussverkehr;  
Benützung durch Veloverkehr erlaubt; Vortritt  
für Fussverkehr; Verbot für schnelle E-Bikes  
(Benützung nur mit abgeschaltetem Motor  
erlaubt) 

Anwendung in  
Ausnahmefällen; siehe Tren-
nung ja oder nein oben im Do-
kument) 

Signal 2.59.3, Fussgängerzone "Fahrrad 
gestattet"  
Benützung durch Veloverkehr erlaubt; Vortritt für 
Fussverkehr; Verbot für schnelle E-Bikes (Benüt-
zung nur mit abgeschaltetem Motor erlaubt) 

Anwendung situationsbedingt 

Signal 2-13, Verbot für Motorwagen und  
Motorräder 
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt. 

Anwendung gemäss bisheriger 
Praxis, wenn nicht ein Benut-
zungsgebot für den Fuss- und/o-
der Veloverkehr sondern ein 
Verbot für motorisierte Fahr-
zeuge im Vordergrund steht 

Signal 2-14, Verbot für Motorwagen,  
Motorräder und Motorfahrräder 
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt,  
ausgenommen bzw. nur mit ausgeschaltetem  
Motor für schnelle E-Bikes  

* Die Stadt Bern setzt sich auf nationaler Ebene für eine Aufhebung der  Benützungspflicht für E-Bikes ein. 

Der Veloverkehr wird in der Regel getrennt vom Fussverkehr geführt. In Ausnahmefäl-
len kann eine gemeinsame Führung geprüft werden. Grundsätzlich werden selbsterklä-
rende Anlagen geschaffen, welche keine Signalisation erfordern. Signalisiert wird nur, 
wo dies zur Klärung notwendig ist. 

Signal 2.59.3, Fussgängerzone «Fahrrad gestattet»
Benützung durch Veloverkehr erlaubt; Vortritt für Fussverkehr; Verbot für schnelle 
E-Bikes (Benützung nur mit abgeschaltetem Motor erlaubt.

Anwendung situationsbedingt.
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für Fussverkehr; Verbot für schnelle E-Bikes  
(Benützung nur mit abgeschaltetem Motor  
erlaubt) 

Anwendung in  
Ausnahmefällen; siehe Tren-
nung ja oder nein oben im Do-
kument) 

Signal 2.59.3, Fussgängerzone "Fahrrad 
gestattet"  
Benützung durch Veloverkehr erlaubt; Vortritt für 
Fussverkehr; Verbot für schnelle E-Bikes (Benüt-
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Anwendung situationsbedingt 

Signal 2-13, Verbot für Motorwagen und  
Motorräder 
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt. 

Anwendung gemäss bisheriger 
Praxis, wenn nicht ein Benut-
zungsgebot für den Fuss- und/o-
der Veloverkehr sondern ein 
Verbot für motorisierte Fahr-
zeuge im Vordergrund steht 

Signal 2-14, Verbot für Motorwagen,  
Motorräder und Motorfahrräder 
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt,  
ausgenommen bzw. nur mit ausgeschaltetem  
Motor für schnelle E-Bikes  

* Die Stadt Bern setzt sich auf nationaler Ebene für eine Aufhebung der  Benützungspflicht für E-Bikes ein. 

Der Veloverkehr wird in der Regel getrennt vom Fussverkehr geführt. In Ausnahmefäl-
len kann eine gemeinsame Führung geprüft werden. Grundsätzlich werden selbsterklä-
rende Anlagen geschaffen, welche keine Signalisation erfordern. Signalisiert wird nur, 
wo dies zur Klärung notwendig ist. 

Signal 2-13, Verbot für Motorwagen und Motorräder
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt.

Anwendung gemäss bisheriger Praxis, wenn ein Verbot für motori-
sierte Fahrzeuge im Vordergrund steht.
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(Benützung nur mit abgeschaltetem Motor  
erlaubt) 

Anwendung in  
Ausnahmefällen; siehe Tren-
nung ja oder nein oben im Do-
kument) 

Signal 2.59.3, Fussgängerzone "Fahrrad 
gestattet"  
Benützung durch Veloverkehr erlaubt; Vortritt für 
Fussverkehr; Verbot für schnelle E-Bikes (Benüt-
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Signal 2-13, Verbot für Motorwagen und  
Motorräder 
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt. 

Anwendung gemäss bisheriger 
Praxis, wenn nicht ein Benut-
zungsgebot für den Fuss- und/o-
der Veloverkehr sondern ein 
Verbot für motorisierte Fahr-
zeuge im Vordergrund steht 

Signal 2-14, Verbot für Motorwagen,  
Motorräder und Motorfahrräder 
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt,  
ausgenommen bzw. nur mit ausgeschaltetem  
Motor für schnelle E-Bikes  

* Die Stadt Bern setzt sich auf nationaler Ebene für eine Aufhebung der  Benützungspflicht für E-Bikes ein. 

Der Veloverkehr wird in der Regel getrennt vom Fussverkehr geführt. In Ausnahmefäl-
len kann eine gemeinsame Führung geprüft werden. Grundsätzlich werden selbsterklä-
rende Anlagen geschaffen, welche keine Signalisation erfordern. Signalisiert wird nur, 
wo dies zur Klärung notwendig ist. 

Signal 2-14, Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder
Benützung durch Fuss- und Veloverkehr erlaubt, ausgenommen bzw. nur mit aus-
geschaltetem Motor für schnelle E-Bikes.

Anwendung gemäss bisheriger Praxis, wenn ein Verbot für motori-
sierte Fahrzeuge im Vordergrund steht.
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ausgenommen bzw. nur mit ausgeschaltetem  
Motor für schnelle E-Bikes  
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Mischen oder Trennen des Fuss- und Veloverkehrs?

Diese Frage sollte aufgrund einer sorgfältigen Situationsana‑
lyse beantwortet werden, bei der sowohl die Bedürfnisse 
der Zufussgehenden wie auch der Velofahrenden zu berück‑
sichtigen sind. Der Grundsatz ist eine bauliche Trennung des 
Fuss‑ und Veloverkehrs. Bei einigen Wegverbindungen (z.B. 
am Stadtrand) ist dies jedoch nicht sinnvoll, weshalb mit ge‑
genseitiger Rücksichtnahme das Prinzip der Koexistenz an‑
gewendet wird.

Trennung (Signale 2.60 / 2.63) tendenziell sinnvoll bei:

 · Starker Frequenz durch Fuss‑ oder Veloverkehr;

 · Gefälle > 2 %;

 · Besonderen Schutzbedürfnissen des Fussverkehrs;

 · Erhöhung Nachfrage durch (schnelle) E‑Bikes (z.B. auf aus‑
gesprochenen Pendlerrouten);

 · Intensiver / Publikumsorientierter Seitenraumnutzung 
(z.B. Seitenbestuhlung).

Mischfläche (2.13 / 2.14 / 2.63.1) tendenziell sinnvoll bei:

 · Erhöhtem Schutzbedürfnis Veloverkehr (z.B. Schulwege);

 · Geringer Frequenz durch Fuss‑ und Veloverkehr;

 · Steigung oder zumindest kein Gefälle;

 · Etablierten, konfliktarmen Situationen;

 · Breite ≥ 3.50 m;

 · Fehlenden Alternativen.
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Der Lift im Brückenkopf der Monbijoubrücke ist bei Fussgängerinnen und 
Velofahrern für das Überwinden der Höhendifferenz sehr beliebt.

Vertikale Streckenelemente sind Rampen, Treppen und Lifte. Rampen 
sind generell nie mit einem Gefälle von >  6  % zu bauen. Ansonsten 
sind, wie bei Geländesprüngen und Treppen, alternative Netzelemente, 
unter Berücksichtigung von möglichen Alternativwegen für die Hinder‑
nisfreie Nutzung und das komfortable Begehen zu prüfen. Und somit 
eine durchgängige Fussinfrastruktur für alle Menschen zu gewährleis‑
ten. Die Topografie von Bern stellt in dieser Hinsicht eine Herausforde‑
rung dar. Die Qualität, Barrierefreiheit und Auffindbarkeit der Elemente 
spielt eine grosse Rolle. Zudem ist auf die städtebauliche und land‑
schaftsverträgliche Integration zu achten.

Rampen

Rampen sollen eine möglichst geringe Längsneigung aufweisen und die 
zu überwindende Höhendifferenz  mit der vorteilhaften Ausnutzung der 
vorhandenen Topographie reduziert werden. Längere Rampen mit einer 
geringeren Längsneigung sind komfortabler, als kurze, steile Rampen. 
Um die Hindernisfreiheit zu gewährleisten, beträgt die Längsneigung 
max. 6 %. Rampen bis max. 6 % sind für Rollstuhlfahrende ohne Hilfe 
passierbar. Bis zu diesem Gefälle sind zudem keine Zwischenpodeste 
erforderlich. Bei Rampen > 6 %, ist jeweils nach einer Höhendifferenz 
von 2,00 – 2,50 m ein Zwischenpodest vorzusehen. Ebenso sind bei 
Richtungsänderungen > 90° Zwischenpodeste gemäss der Norm VSS‑
Norm 40 238 auszubilden.

 · Gerade Rampen sind übersichtlich und werden im Normalfall bevor‑
zugt.

 · Abgewinkelte Rampen (meist 180°) können sinnvoll sein, um die Ge‑
schwindigkeit des Veloverkehrs zu reduzieren oder die Rampenenden 
nahe bei den Wunschlinien des Fuss‑ und Veloverkehrs zu haben.

 · Spiralförmige Rampen eignen sich besonders bei grossen Höhendif‑
ferenzen und engen Platzverhältnissen.

 · Geschwindigkeitsreduzierende Massnahmen sind nur bei ungenü‑
genden Sichtweiten und bei Rampen im Mischverkehr erforderlich.

Brücken, Passerellen oder Unterführungen werden meist mit Rampen er‑
schlossen. Diese sind grosszügig, einladend und übersichtlich auszuge‑
stalten. Dimensionierung und Breiten sollten im Minimum der Breite der 
zuführenden Strecke entsprechen. Es wird empfohlen, die Anschlussbe‑
reiche der Rampen zur Verbesserung der Sichtweiten aufzuweiten.

Vertikal- und Schräglifte

Eine alternative Möglichkeit zur Überwindung von Höhendifferenzen 
sind Lifte. Diese müssen im öffentlichen Raum hindernisfrei (gemäss 
den Richtlinien Behindertengerechte Fusswegnetze) umgesetzt wer‑
den. Bei der Planung eines Personenlifts ist auch zu prüfen, ob dieser 
für Velos nutzbar sein soll. Vor Liften sind stets ausreichende Warteräu‑
me einzuplanen, welche ausserhalb der Zirkulationsflächen des Fahr‑ 
und Fussverkehrs liegen.

 · Bei grossen Höhendifferenzen.

 · Wenn keine Rampen vorhanden sind oder sie eine zu starke Steigung 
aufweisen (> 6 %).

Wichtige Aspekte bezüglich Hindernisfreiheit

 · Kabinengrösse und genügend Manövrierfläche

 · Akustische Stockwerkansage

 · Sichtkontakt

 · Gute optische Anzeige

 · Orientierungshilfen

 · Höhe der Bedienungselemente

S7: Vertikale Streckenelemente

Rampe mit ca. 8 % Steigung, bei der Brückenverbindung Wildpark über 
die Tiefenaustrasse

Der Schräglift ist eine hindernisfreie Ergänzung zur Treppe und zum steilen 
Weg.

Soziale Sicherheit

Viele vertikale Elemente weisen eingeschränkte 
Sichtbezüge und beengte Raumverhältnisse 
auf. Insbesondere für die Nacht ist daher auf 
eine möglichst hohe soziale Sicherheit hinzuar‑
beiten (Beleuchtung, grosszügige Gestaltung, 
sorgfältige Materialisierung etc.)
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Exkurs Umwege

Zufussgehende reagieren sensibel auf Umwege. Umwege spielen bei 
der vertikalen Netzbildung eine grosse Rolle. Gemäss dem Handbuch 
Fusswegnetzplanung kann für die Bestimmung eines Umwegs ein 
Umwegfaktor ermittelt werden. Er wird in der Regel für Distanzen in 
der Grössenordnung von 300 bis 1'500 m bestimmt.  Höhendifferen‑
zen und Wartezeiten vor LSA (Lichtsignalanlage) oder Liften werden 
umgerechnet und zur Gehdistanz addiert (siehe Kasten). 60 m Um‑
weg bedeuten eine Verlängerung der Unterwegszeit von 1 Minute. 

Schieberampe können als Hilfestellungen für Einkaufstrolley dienen.

Berechnung des Umwegfaktors gemäss Handbuch Fussvwegnetzplanung 
(ASTRA & Fussverkehr Schweiz 2015: 83)

Treppen

Treppen schliessen einen Teil der Menschen von deren Nutzung aus, 
z.B. aufgrund einer Mobilitätseinschränkung. Bei viel Platz bieten sich 
spezielle Treppen auch als Sitz und Aufenthaltselement an. Wichtige 
Treppen im Basisnetz sind so zu gestalten, dass sie für möglichst viele 
Menschen nutzbar sind. Entsprechende Massnahmen sind:

 · Markierung oder kontrastreiche Materialisierung

 · Beleuchtung

 · Taktile Markierung

 · Podeste und Sitzgelegenheiten

 · Handläufe

 · Beschattung

Treppen sind als Ergänzung zu längeren Rampen stets zu prüfen.

Schieberampen

Bei der Projektierung von Treppen in öffentlichen Räumen, wo keine 
Rampen oder Lifte vorhanden sind, sind treppenbegleitende Rampen 
zu prüfen. Treppenbegleitende Rampen können in verschiedenen Brei‑
ten und an verschiedenen Stellen angeordnet werden, wodurch sie 
nutzbar für Kinderwagen, Einkaufstrolley oder Spezialvelos sind. Die 
Schieberampen sollen gemäss dem Forschungsauftrag VSS 2003/203 
ausgeführt werden. Bei Treppen mit einer Neigung ≥ 15 bis 18 % ist 
für die Kinderwagenrampe eine Kombination von Rampen und Treppe 
zweckmässiger und komfortabler als eine reine Rampenlösung. Die 
Mindestbreite für eine kombinierte Kinderwagenrampe beträgt 1.00 m. 
Für die beiden Rampenflächen ist eine Mindestbreite von je 0.35 m 
erforderlich. Der Abstand zwischen den Rampenflächen sollte mindes‑
tens 0.30 m betragen.

Rolltreppen

Rolltreppen können vor allem im Bahnhofsumfeld und bei hohen Perso‑
nenfrequenzen eine Alternative zu reinen Treppen darstellen.

Hinweis

 · Im Bern baut nicht vorhanden

 · Richtlinien der schweizerischen Fachstelle Architektur «Behinderten‑
gerechte Fusswegnetzte, Strassen – Wege – Plätze»

 · Handbuch «Fusswegnetzplanung» ASTRA & Fussverkehr Schweiz

 · VSS Normen für Behindertengerechtes Bauen (Auflistung siehe Bern 
baut B 2.1.2 Höhendifferenzen)

 · Anordnung, Gestaltung und Ausführung von Treppen, Rampen und 
Treppenwegen; Forschungsauftrag VSS 2003/203 auf Antrag der Ver‑
einigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS)

1 m Höhendifferenz = 4 m Gehdistanz
1 sek Wartezeit = 1 m Gehdistanz

bereinigte Gehdistanz

Luftlinie
= Umwegfaktor

Visuelle Treppenmarkierung und Handläufe sind zwei Elemente eines hin‑
dernisfreien öffentlichen Raumes für Treppen an der Greyerzstrasse.

Auch auf Treppen besteht der Bedarf für Schatten. Beispiel Treppe mit 
Baum in Utrecht über einer Velostation.



Visualisierung der Fuss‑ und Veloverkehrsbrücke Steigerhubel von Giuliani 
Hönger, welche den 1.Preis beim Wettbewerb gewonnen hat. (Quelle: 
maaars architektur visualisierungen)

Unterführung beim Europaplatz mit getrennten Flächen.

Brücken und Unterführungen für den Fuss‑ und Veloverkehr stellen die 
Durchgängigkeit der Verbindung im Bereich infrastruktureller Hindernis‑
se sicher und sind damit wichtige Bestandteile eines lückenlosen und 
attraktiven Fussverkehrsnetzes. Sie sind vorzugsweise Teil einer Verbin‑
dung und sind insbesondere dann attraktiv, wenn sie direkt erreichbar, 
auf der Wunschlinie liegen, grosszügig dimensioniert und hindernisfrei 
begeh‑ und befahrbar sind. Brücken überspannen grosse Verkehrsan‑
lagen, Gewässer oder Geländeeinschnitte und bieten oft ungewohnte 
Blickperspektiven. Nicht selten entfalten sie dadurch einen eigenen 
Reiz und Höhepunkt im Netz und leisten so einen Beitrag zur Erlebnis‑
qualität. Im Gegensatz dazu sind Unterführungen durch die Einschrän‑
kung der Sicht auf die Umgebung sowie das Fehlen von Tageslicht ge‑
prägt. Sie weisen deshalb häufig Defizite hinsichtlich sozialer Sicherheit 
auf und sind nur in zwingenden Fällen mit hohem Nutzen anzuwenden.

Aus Sicherheitsgründen oder zur Vermeidung von Umwegen können 
Brücken oder Unterführungen auch bei tiefer frequentierten Strecken 
erforderlich sein. Zu Gunsten der Verkehrssicherheit und des Komforts, 
ist der Fuss‑ und Veloverkehr vorzugsweise getrennt zu führen. Bei 
niedrigen Frequenzen, divergierenden Wunschlinien und/oder geringen 
Geschwindigkeitsdifferenzen ist auch ein Mischverkehr möglich. 

Über‑ / Unterführungen werden vor allem dann geprüft, wenn ebenerdig 
keine fussverkehrsgerechten Querungen angeboten werden können.

Besondere Anforderungen an Brücken, Über- und Unterführungen

 · Nutzung hauptsächlich für den Fuss‑ und Veloverkehr: Separierung 
Fussverkehr immer zu prüfen.

 · Minimierung der Länge, ganz besonders bei Unterführungen.

 · Intuitive Führung bei der Kombination mit dem Veloverkehr und opti‑
male Einbettung in die Fusswegnetz ‑ Wunschlinien.

 · Übersichtlichkeit und Gewährleistung wichtiger Sichtbezüge; idealer‑
weise Durchsicht, Vermeidung von nicht einsehbaren Ecken.

 · Hindernisfreie Gestaltung (wenn dies nicht möglich ist, eine hinder‑
nisfreie Option zur Verfügung stellen).

 · Passive Absturzsicherung für Fahrzeuge ist ästhetisch und verträglich 
für den Fussverkehr zu gestalten.

 · Sorgfältige Einbettung in die Umgebung (Orts‑, Stadt‑ und Land‑
schaftsbild); Schaffung eines Mehrwerts für die Orientierung und die 
Identifikation. Bauwerke sollen keine neuen räumlichen Trennelemen‑
te bilden oder gar bestehende Verbindungen unterbrechen.

 · Gute Beleuchtung; Prüfung der Tageslichtzufuhr.

 · Lichte Höhe ≥ 2.50 m, situationsbedingt erhöhte Werte, z.B. bei ho‑
her Frequentierung oder bei langen oder breiten Unterführungen.

 · Gute Durch‑ bzw. Belüftung bei Unterführungen.

 · Aufenthaltselemente, wie Bänke und Begrünung, sind auch auf Brü‑
cken attraktiv.

 · Ev. Belebung von Unterführungen mittels Geschäften.

Anforderungen Höhenüberwindung

Viele Unter‑ und Überführungen sind mit einer Höhenüberwindung 
verbunden. Diese ist auf das absolute Minimum zu reduzieren, denn 
für Zufussgehende ist jegliche Höhenüberwindung ein zusätzlicher 
Kraftakt. Insbesondere Treppen oder steile Rampen schliessen einen 
Teil der Fussverkehrsgruppen aus. Aus diesem Grund müssen nicht nur 
die Unterführung als solche, sondern auch deren Zugänge (in der Regel 
Rampen oder Treppen) eine hohe Qualität aufweisen. Die Hindernisfrei‑
heit ist zu gewährleisten. Zudem ist der Umwegfaktor einzuberechnen.

Hinweis

 · Im Bern baut nicht vorhanden

S8: Brücke, Über‑ und Unterführung

Fuss‑ und Velobrücke über die Tiefenaustrasse im Mischverkehr.

Beispiel einer Fuss‑Velobrücke aus Amsterdam mit getrennter Infrastruk‑
tur und Sitzbank für den Aufenthalt.

Best – Practice Beispiel mit getrennter Fuss‑/ Veloführung und Begrünung 
aus Utrecht, Niederlande.

Strecken
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Mischen oder Trennen

Im Bereich von Rampen, Brücken und Unterführungen kann 
der Veloverkehr sowohl auf einer gemeinsamen Fläche mit 
dem Fussverkehr oder baulich abgetrennt geführt werden. 
Komfort und Sicherheit hängen im Wesentlichen davon ab, 
wieviel Platz und Sichtweite zur Verfügung steht. Zu knappe 
Abmessungen des Querschnitts führen zu geringeren Abstän‑
den und Komfort beim Kreuzen, mit steigenden Frequenzen 
nehmen die Konflikte rasch zu. Die zentrale Anforderung an 
Brücken und Unterführungen ist deshalb eine genügende und 
grosszügige Dimensionierung des Querschnitts. Ist eine sol‑
che gegeben, nimmt die Bedeutung der Führungsform ab.

Die Wahl der Führungsform erfolgt durch eine situative Ge‑
samtbetrachtung der folgenden Einflussfaktoren:

 · Frequenzen des Fuss- und Veloverkehrs: Bei geringen Fre‑
quenzen sind Begegnungsfälle im Bereich einer Brücke oder 
Unterführung selten. Mit steigenden Frequenzen nehmen 
die Begegnungsfälle zu.

 · Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen Fuss- und 
Veloverkehr: Hohe Geschwindigkeiten des Veloverkehrs 
führen zu grösseren Geschwindigkeitsdifferenzen und erfor‑
dern grössere seitliche Abstände im Begegnungsfall.

 · Anzahl und Anordnung der Verflechtungsstellen: Klarheit 
und Komfort entstehen bei einer möglichst durchgehend 
gleichbleibenden Führungsform.

 · Realisierbare Breiten und Sichtweiten: Die realisierbare 
Breite ist abhängig von der örtlichen Situation und der Ver‑
hältnismässigkeit der Erstellungskosten.

Trennen:

Die Trennung des Fuss‑ und Veloverkehrs ist die primäre Füh‑
rungsform. Sie ist insbesondere wichtig:

 · Bei hochwertigen und übergeordneten Velorouten;

 · Bei dauernd oder mehrheitlich hohen Frequenzen;

 · Gleichgerichteten Wunschlinien und gut gelösten Verflech‑
tungsstellen;

 · Bei geringen Sichtweiten;

 · Bei hohen Geschwindigkeitsdifferenzen.

Mischen:

Die Führung im Mischverkehr kann sinnvoll sein

 · Bei tiefen Frequenzen des Fuss‑ und/oder Veloverkehrs;

 · Bei guter Übersicht und genügenden Sichtweiten;

 · Bei stark divergierenden Wunschlinien und zahlreichen Ver‑
flechtungsbereichen;

 · Wiederkehrenden, im Pulk auftretenden hohen Fussgänger‑
frequenzen;

 · Wenn die Verflechtungsbereiche nicht klar definiert werden 
können.

*Die Dimensionierung des Querschnitts basiert auf Normalprofilen und den Zuschlägen für Gegenverkehr und vertikalen Hindernissen.
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A N F O R D E R U N G E N  M I S C H E N  /  T R E N N E N

Frequenz gering hochmittel

Anwendung gemäss
Richtplan FV

Begegnungsfälle

Führungsart

Frequenzen
(in den Spitzenstun-
den; Summe von
Fuss- und Velover-
kehr; Richtwerte)

< 100 100 - 500 > 500

Bei sehr hohem Verkehrsaufkommen ist die
Breite mittels Personenfluss-Studie zu 
bestimmen.

Fuss- und Veloverkehr in der Regel gemischt Fuss- und Veloverkehr gemischt oder getrennt Fuss- und Veloverkehr getrennt

Querschnitt*

- Basisnetz Fusswege - Basisnetz Fusswege
- publikumsintensive Achen und Orte

- Feinverteilungsnetz / Wanderwege

Anwendung Velo - Schliessen von Netzlücken bei untergeord-
neten Quartierverbindungen

- Veloroute
- Velohauptroute

- Velohauptroute
- Velovorzugsroute

Verkehrsaufkommen
Potenzialanalyse

Fussverkehrspotenzial Stufe 1 Fussverkehrspotenzial Stufe 1 bis 3 Fussverkehrspotenzial Stufe 3 bis 4



Platzbespielung über die Sommermonate auf dem Waisenhausplatz in 
Bern.

Der Loryplatz wird mit mobilem Stadtmobiliar und einem Sommer Pop‑up 
aufgewertet.

Aufenthaltsflächen sind neben den Zirkulationsflächen wichtige ergän‑
zende Angebote für den Fussverkehr. Plätze sind meistens sowohl Teil 
des Zirkulationsnetzes (mit frequentierten Wunschlinien) als auch er‑
gänzende Aufenthaltsbereiche. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil 
des städtischen öffentlichen Raumes. Plätze sind Merkpunkte im Stadt‑
gefüge. Sie dienen dem Aufenthalt, als Treffpunkte und Erholungsräu‑
me. Zudem sind sie bespielbare Orte, wo Märkte und andere Veranstal‑
tungen stattfinden können.

Neben der herausragenden Funktion als Aufenthaltsräume sind Plätze 
auch durch eine nicht‑lineare Zirkulation von Zufussgehenden gekenn‑
zeichnet. Typischerweise durchqueren Wunschlinien in viele Richtungen 
den Platz. Oft kommen auch Velowunschlinien in verschiedenen Rich‑
tungen dazu.

Anforderungen Fussverkehr

 · Gewährleistung der Wunschlinien des zirkulierenden Fussverkehrs: 
Wichtige Hauptbeziehungen sollen ohne Umwege, ohne Hindernis‑
se, mit hindernisfreiem Belag und Beleuchtung gewährleistet bleiben.

 · Stadtklimafreundlich: Bäume und entsiegelte Flächen für ein gutes 
Mikroklima und Schatten.

 · Hohe Aufenthaltsqualität zum kurzen und langen Verweilen (Sitz‑
möblierung, Schatten, Bäume, Grünflächen). Pärke und Aufenthalts‑
bereiche in der Innenstadt werden in den wärmeren Monaten v.a. 
auch zur Mittagsverpflegung genutzt. Ausreichend Schattenplätze zur 
Mittagszeit sind deshalb besonders wichtig. Ergänzend zu Bäumen 
können auch Beschattungselemente, wie z.B. Sonnensegel, geprüft 
werden.

 · Gute gestalterische Einbettung ins Umfeld und Bedürfnisanalyse mit 
Partizipation, können die Planung zielgerichtet gestalten und den Fo‑
kus auf die Funktionserfüllung statt Formerfüllung lenken. 

 · Gegen den Strassenraum offen gestaltete Pärke und Umnutzung 
von Parkplätzen zu entsiegelten Aufenthaltsflächen, bringen einen 
grossen Mehrwert für die angrenzenden Strassenräume respektive 
Fussverkehr entlang der Strasse. Offen gestaltete Pärke können ne‑
ben dem angenehmeren Mikroklima auch der sozialen Kontrolle res‑
pektive Sicherheit im Park dienen.

 · Die Sicherstellung von gut erreichbaren Veloabstellplätzen bei den 
Parkeingängen und Platzzugängen verhindern, dass wild abgestellte 
Velos den Fussverkehr behindern und garantieren bei Veranstaltun‑
gen auf den Plätzen die Zugänglichkeit.

 · Nahegelegene Haltestellen sorgen oft für eine selbsterklärende Auf‑
findbarkeit von Plätzen. 

 · Nutzungsangebote und Elemente wie Gastronomie / Kiosk / Buvette, 
Brunnen, Wasserspiel, Kunst im öffentlichen Raum, Spielelemente, 
beleben den Park zu unterschiedlichen Tageszeiten.

 · Toilettenanlagen oder die Signalisation zu dem nächsten WC sind bei 
grösseren Aufenthaltsflächen, Pärken und Plätzen mitzuplanen und 
gegebenenfalls nachzurüsten. 

Hinweis

 · Im Bern baut werden Planungsgrundsätze zu Plätzen erläutert für 
Platzgestaltungen ist das Tiefbauamt, Gestaltung & Nutzung zustän‑
dig. In folgenden Kapitel finden sich zusätzliche Informationen zu 
Oberflächen:

 · Bern baut B 3.0 Oberflächen

 · Bern baut B 6.0 Ausstattungen

 · Bern baut ist verbindlich. Der Inhalt auf dieser Seite hat mit Ausnah‑
me der Wunschlinien hinweisenden Charakter.

S9: Platz und Aufenthaltsfläche

Partizipative Platzgestaltung mit dem Quartierverein am Tellplatz.
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Bahnhofplatz Bern
Quelle: Daniela Moser
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Treffen der Fussverkehr und Fahrverkehr aufeinander, entstehen gemeinsame Verkehrsräume, die hohe 

Anforderungen an die Gestaltung und Sicherheit stellen. Querungspunkte, wie zum Beispiel Fussgän-

gerstreifen oder durchgängige Trottoirs über Fahrbahneinmündungen, können dabei mit verschiede-

nen Elementen ausgestattet werden. Einerseits um den Vortritt zu regeln, andererseits um die Sicher-

heit und den Komfort für den Fussverkehr zu gewährleisten. 

Querungen

Schutzinsel 
E1, Seite 62

Schutzinsel 
E1, Seite 62

Vordergründige Typen und Elemente

Knoten von  
Quartierstrassen

Knoten von  
Hauptverkehrsstrassen

Knoten von Hauptverkehrs‑ 
und Quartierstrassen

Durchgehende Strasse

Weitere anwendbare Typen und Elemente

Fussgänger‑
streifen 
Q1, Seite 56

Fussgänger‑
streifen 
Q1, Seite 56

Fussgänger‑
streifen 
Q1, Seite 56

Fussgänger‑
streifen 
Q1, Seite 56

Lichtsignal‑ 
anlage 
Q2, Seite 57

Lichtsignal‑ 
anlage 
Q2, Seite 57

Lichtsignal‑ 
anlage 
Q2, Seite 57

Begegnungs‑
zone 
S3, Seite 38

Begegnungs‑
zone 
S3, Seite 38

Begegnungs‑
zone 
S3, Seite 38

Trottoirüber‑
fahrt 
Q3, Seite 60

Anhebung der 
Fahrbahn 
E3, Seite 64

Anhebung der 
Fahrbahn 
E3, Seite 64

Anhebung der 
Fahrbahn 
E3, Seite 64

Anhebung der 
Fahrbahn 
E3, Seite 64

Verkürzung 
der Querungs‑
distanz 
E2, Seite 63

Verkürzung 
der Querungs‑
distanz 
E2, Seite 63

Verkürzung 
der Querungs‑
distanz 
E2, Seite 63

Typische Strassensituationen mit den unterschiedlichen Querungs‑
punkt‑Typen und den verschiedenen einsetzbaren Elementen.  
Grün = Quartierstrassen, Gelb = Hauptverkehrsstrassen
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Querungsstellen sollen auf der Wunschlinie der Fussgänger*innen liegen. Querungen für den Fussverkehr sollen über jeden Arm einer Querung 

ermöglicht werden. 

Zufussgehende sind bei Querungspunkten beson‑
ders vulnerabel gegenüber dem Fahrverkehr. Dies 
zeigt sich in der überproportionalen Unfallhäufung an 
diesen Stellen: 75 % aller polizeilich registrierten Un‑
fälle mit Beteiligung von Fussgänger*innen ereignen 
sich bei Querungspunkten. 

Die Stadt Bern setzt Fussgängerstreifen auch in Tem‑
po‑30‑Zonen ein, um Querungsstellen zu verdeutli‑
chen und das Queren für die unsichersten Gruppen 
(Kinder, Begleitpersonen, Personen mit Beeinträchti‑
gungen, Betagte) zu unterstützen. Ebenfalls soll das 
Tempo des Fahrverkehrs bei Querungsstellen mit 
geeigneten Massnahmen tief gehalten werden. Die 
Umsetzung von Sofortmassnahmen (Markierung und 
Signalisation) kann eine bestehende Gefahrenstelle 
in einem ersten Schritt entschärfen.

Das Abdecken von Wunschlinien, klare Vortrittsver‑
hältnisse bei hohen Geschwindigkeiten des Fahr‑
verkehrs und ausreichende Sichtweiten sind zen‑
trale Punkte, die bei Querungspunkten generell zu 
berücksichtigen sind. Diesbezügliche Grundlagen zur 
Planung bilden die VSS‑Normen. 

Im Siedlungsgebiet ist auf Strecken ohne Knoten in 
der Regel mindestens alle 200 m eine ausgewiesene 
Querungsstelle anzubieten. 

Zurückversetzen von Fussgängerstreifen 

Zufussgehende reagieren sensibel auf Umwege. Be‑
reits geringe Umwege geben Anlass zum Kreuzen 
abseits einer vorgesehenen Querungsstelle. Que‑

rungsmöglichkeiten sind deshalb auf der Wunschli‑
nie und grundsätzlich über jeden Ast eines Knotens 
anzubieten. So können Missachtungen der Verkehrs‑
regeln und somit das Unfallrisiko reduziert werden. 

Gerade das Zurückversetzen der Fussgängerstreifen 
an Knoten wirkt sich in der Regel nachteilig auf die 
Wunschlinien des Fussverkehrs aus. Auch wenn die‑
se Rückversetzungen klein sind, werden sie oft nicht 
akzeptiert und es wird neben dem Fussgängerstrei‑
fen gequert, was wiederum der Sicherheit abträglich 
ist. Bei kleineren Quartierstrassen sollte deshalb, 
wenn möglich, auf ein Zurückversetzen verzichtet 
werden. Im Handbuch Schwachstellenanalyse und 
Massnahmenplanung Fussverkehr (2019: 61) halten 
ASTRA & Fussverkehr Schweiz dazu folgende Faust‑
regel fest: «...wo auch eine Trottoirüberfahrt möglich 
ist, kann auf das Rückversetzen des Fussgängerstrei‑
fens verzichtet werden. Gute Resultate erreicht man 
auch mit einem reduzierten Rückversetzen.» Wo 
aus Sicherheits‑ oder Kapazitätsgründen eine Ver‑
setzung nötig ist, sollte diese möglichst auf 5.00 m 
beschränkt bleiben. Die Abbiegeradien sind generell 
klein zu halten. Dies fördert tiefere gefahrene Ge‑
schwindigkeiten und erhöht somit die Sicherheit. Bei 
Einmündungen von untergeordneten Strassen in Ba‑
sis‑ oder Verbindungsstrassen ist ein durchgängiges 
Trottoir zu prüfen. Durchgängige Trottoirs decken die 
Hauptwunschlinien ab und priorisieren den Fussver‑
kehr auf sichere und komfortable Weise.

Allgemeine Grundlagen und 
Anforderungen Querungspunkte 



Beispiel einer Sichtweitenbetrachtung bei einer Trottoirüberfahrt.
(Quelle: bfu)

 

Empfehlung Verkehrstechnik  Bauliche/gestalterische Massnahmen BM.021-2016 5 

 Trottoir ohne leichten Zweiradverkehr, aber mit Fuss-

gängern und fäG-Benützern (Annahme: gefahrene Ge-

schwindigkeit des fäG = 20 km/h in der Ebene): 

 Gefälle bis 3 % AT mind. 15 m  

 Gefälle 3 % bis 5 % AT mind. 20 m  

 Gefälle 5 % bis 8 % AT mind. 25 m  

 Gefälle ≥ 8 % AT mind. 50 m  

 AT ≥ 25 m, wenn das Trottoir bis zu einem maximalen 

Gefälle von 3 % zusätzlich für Velos freigegeben ist. 

Auf Gefällstrecken ab 3 % sollten die Velos mit dem 

motorisierten Verkehr auf der Fahrbahn geführt wer-

den (Tabelle 2, unterste Zeile). 

Die Sichtweite auf die Fahrbahn wird gemäss Punkt 3.2 aus 

einer Beobachtungsdistanz von B = 3 m hinter der vorde-

ren Trottoirkante ermittelt. 

3.4 Radstreifen, Radwege und gemeinsame 

Rad- und Fusswege 

Besteht auf oder entlang der übergeordneten Fahrbahn 

eine Radverkehrsanlage, werden die einzuhaltenden Sicht-

verhältnisse in Abhängigkeit der Längsneigung auf dieser 

Strasse gefordert. Dabei sind jedoch die E-Bikes zu berück-

sichtigen. Die Sichtweiten aus Tabelle 2 sollten aus der Be-

obachtungsdistanz B (3 m innerorts, 5 m ausserorts) auf 

die Achse des Radstreifens/Radwegs/gemeinsamen Rad- 

und Fusswegs eingehalten werden. Mit diesen Werten sind 

die E-Bikes berücksichtigt.

Tabelle 2 
Sichtweiten in Zusammenhang mit einer Radverkehrsanlage 

  Gefälle eben Steigung 

i [%] ≥ –8 –6 –4 –2   0 > 0 

A [m] (auf Radstreifen, Radweg, gemeinsamem Rad- 
und Fussweg) 

≥ 60   55   45   40   40   40 

A [m] (auf Trottoir, freigegeben für Fahrräder) Trottoir mit ≥ 3 % Gefälle nicht für Radfahrer freigeben   35   25   25 

 

Abbildung 6 
Sichtweite bei Trottoirüberfahrt 
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Sichtbarkeit als Grundvoraussetzung für ein 
sicheres Miteinander

Die nötigen Sichtweiten gemäss VSS‑Normen müs‑
sen bei Querungspunkten eingehalten werden. Wo 
das im Bestand nicht möglich ist, sind strassenseitig 
Massnahmen umzusetzen.

Die freie Sicht auf den Wartebereich einer Querungs‑
stelle ist grundlegend, um die rechtzeitige Wahrneh‑
mung der Fussgänger*in und insbesondere auch 
von Kindern zu gewährleisten. Parkfelder oder Ge‑
staltungselemente können dabei die Sichtweiten ne‑
gativ beeinflussen. Auch bei Grundstückszufahrten 
sollten die nötigen Sichtweiten eingehalten werden. 
Neben der Sichtweite ist auch eine gute Ausleuch‑
tung der Querungspunkte von grosser Bedeutung für 
die Sichtbarkeit. 

Verhalten von Personen in Warteräumen bei 
Querungen  

Separate Flächen respektive eine ausreichende Di‑
mensionierung des Seitenraumes ist für das Warten 
und Zirkulieren insbesondere bei Lichtsignalanlagen 
und Haltestellen wichtig. An Orten mit hohen Fre‑
quenzen sollte in der erwarteten Spitzenstundenbe‑
lastung im Durchschnitt die Dichte von 1 Person/m2 
nicht überschritten werden. Insbesondere bei loka‑
len Hitzeinseln sind Massnahmen zu treffen, um die 
Wartezeiten verträglich zu gestalten. 

Merkmale zum Verhalten von Personen in Strassen‑
räumen:

 · In Warteräumen stellen sich Personen vorzugswei‑
se nebeneinander am Fahrbahnrand auf und nicht 
hintereinander. Personen stellen sich mit einem 
Sicherheitsabstand zur Strasse hin. Dieser wird 
intuitiv in Abhängigkeit von der Breite und Belas‑
tung der angrenzenden Fahrstreifen gewählt. Bei 
schmalen Inseln zwischen 1.50 und 2.20 m wird 
daher oft nicht die ganze Inseltiefe zum Stehen 
genutzt, sondern nur der mittlere Bereich mit ge‑
nügend Abstand vorne und hinten. Die Kapazität 
des Warteraums für den Fussverkehr hängt daher 
stärker von der Insellänge als von der Inseltiefe ab.

 · Komfortabel ist das Nebeneinanderstehen in ei‑
nem Abstand von 1.00 m. Bereits ein Abstand von 
nur 0.75 m wird oft als unangenehm empfunden.

 · Ab 2.00 bis 2.50 m Inseltiefe stellen sich die Perso‑
nen in ca. 0.75 bis 1.00 m Abstand versetzt oder in 
2 Reihen auf. Bei mehr als 1 Person/m2 wird es zu‑
nehmend unangenehm, bei mehr als 2 Personen/
m2 gefährlich, weil Personen teilweise an ungeeig‑
neten Stellen warten. Bei einer Standardlänge der 
Insel von 4.00 m Länge und 2.00 m Tiefe ergibt 
sich eine Kapazität von 4 bis maximal 6 Personen.

 · Schattenspende Elemente werden an warmen 
Sommertagen selbst dann genutzt, wenn sie eini‑
ge Meter abseits der Warteräume stehen. Dassel‑
be gilt für Regenunterstände (z.B. Balkone, Storen) 
an regnerischen und schneereichen Tagen.

Geschwindigkeit (V85) des Fahrverkehrs 

30 km/h

40 km/h

50 km/h

60 km/h

80 km/h

Sichtweite auf den Warteraum

25 m

40 m

55 m

75 - 100 m

kein vortrittsberechtigtes Angebot
vorgesehen

Zusammenhang zwischen Querungsdistanz, Sichtweite und gefahrener 
Geschwindigkeit. Die Querungsstellen sollten bevorzugt mit Vortritt für 
den Fussverkehr ausgestaltet werden. Bei Querungen ohne Vortritt sind 
bei einer Fahrbahnbreite von 7.50 m rund 20 m zu addieren. 

20 km/h 25 m

Beispiel notwendige Sichtweite auf einen Fussgängerstreifen und zuge‑
hörigen Warteraum (Quelle VSS‑Norm 40 241).
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Q1
Fussgängerstreifen 
(Zebrastreifen)

Q2
Lichtsignalanlage 
(LSA)

Q3
Trottoirüberfahrt 
(Durchgehendes 
Trottoir)

S3
Begegnungszone

Standardlösung bei 
gebündeltem Que‑
rungssbedürfnis

Einsatz bei Haupt‑
verkehrsachsen 
und wenn aufgrund 
Sicherheits‑ oder 
Kapazitätsgründen 
erforderlich

Vorzugslösung zur 
Führung des Fussver‑
kehrs bei Strassen 
mit höherem Fuss‑, 
Velo‑ und motorisier‑
tem Individualver‑
kehr.

Vorzugslösung aus 
Sicht Fussverkehr für 
Quartierstrassen und 
Zentrumsgebiete

 
Kombination mit Elementen • • •E1    E2    E3 • •E1    E3 • • •E1   E2    E3  

Mit Vortritt Fussverkehr
   

Flächiges Querungsbedürfnis () 
Gebündeltes Querungsbedürfnis mit 
niedrigen oder mittleren Frequenzen    ()
Gebündeltes Querungsbedürfnis mit 
hohen Frequenzen    ()
Hohe MIV‑ /  ÖV‑ /  Velobelastung

  ()
Tempo >50 km/h

  ()
Tempo 50 km/h

  
Tempo 30 km/h

 () 
Begegnungszone () 

Orientierungshilfe 
Querungstypen 
und ‑elemente

Die Übersicht dient als Orientierungshilfe zur Wahl des passenden Querungstyps (Q) 
und ergänzenden Elementen (E) in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten. Folgende 
Indikatoren müssen in die Überlegungen miteinfliessen:

 · Belastungen / Frequenzen

 · Geschwindigkeiten

 · Sichtverhältnisse

 · Vorhandene Nutzergruppen des Fuss‑
verkehrs

 · Räumliches Umfeld und Umfeldnutzung

 · Art und Bedeutung des Querungsbe‑
dürfnisses

 · Flächenverfügbarkeit

 · Strassentyp

 · Verkehrsregime

 · Kosten

Grundformen Querungstypen
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E1
Schutzinsel

E2
Verkürzung der 
Querungsdistanz 
(Horizontalversatz)

E3
Anhebung  
der Fahrbahn (Verti-
kalversatz) 

Standardelement 
bei Querungen über 
stark befahrene 
Strassen

Standardelement zur 
Verbesserung der 
Sichtweiten oder zur 
allgemeinen Klärung 
der Situation

Vorzugselement bei 
gebündeltem Que‑
rungsbedarf

Mit Vortritt Fussverkehr

Flächiges Querungsbedürfnis

Gebündeltes Querungsbedürfnis mit nied‑
rigen oder mittleren Frequenzen  
Gebündeltes Querungsbedürfnis mit 
hohen Frequenzen   
Hohe MIV‑ /  ÖV‑ /  Velobelastung

  ()
Tempo >50 km/h

 
Tempo 50 km/h

  
Tempo 30 km/h

  
Begegnungszone

 

Querungs-
elemente

Standardlösung

Ausnahmefall

nicht möglich

nicht zuzuordnen

Vorzugslösung

Standardlösung

Ausnahmelösung







Legende
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Fussgängerstreifen über Velostrasse in Tempo‑30‑Zone.

nur in Kombination 
mit Schutzinsel
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Situationsplan FGS inklusive Radwegquerung.

Einsatzbereich Fussgängerstreifen

 ohne FGS

 FGS i.d.R. ohne Schutzinsel

 FGS i.d.R. mit Schutzinsel
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Fussgängerstreifen (FGS) dienen dem vortrittsberechtigten Queren von 
Strassen und sind ein wichtiges Element des Fusswegnetzes. Sie er‑
höhen die Attraktivität und den Komfort für Fusswegnetze und dienen 
insbesondere auch weniger verkehrsgewandten Zufussgehenden. Für 
Menschen mit Sehbeeinträchtigung sind sie wichtige Orientierungs‑
punkte. Blindenführhunde können Fussgängerstreifen erkennen. Kur‑
ze Querungsdistanzen erhöhen die Sicherheit. Ein Fussgängerstreifen 
ohne LSA‑Regelung und Schutzinsel darf maximal über einen Fahrstrei‑
fen pro Fahrtrichtung führen. Bei mehr Spuren ist eine andere Que‑
rungsoption zu wählen respektive eine Schutzinsel zu ergänzen. Durch 
die Kombination eines Fussgängerstreifens mit einem Element (E1, E2, 
E3) kann die Querungsdistanz minimiert und die Sicherheit massgeblich 
erhöht werden.

Fussgängerstreifen sind geeignet, wo ein gebündeltes Querungsbe‑
dürfnis vorliegt. Hingegen läuft er einem flächigen Querungsbedürfnis 
zuwider, da das Queren nach geltendem Recht innerhalb 50 m neben 
einem Fussgängerstreifen nicht erlaubt ist. 

Fussgängerstreifen sind im Normalfall auch auf Radstreifen und strassen‑ 
begleitenden Radwegen zu markieren. 

Vor- und Nachteile

 + Vortritt für Fussverkehr.

 + Sichtbarkeit der Querungsstelle.

 – Schränkt die Wahl der Querungsstelle ein, indem nach geltendem 
Recht das Queren bis zu einem Abstand von 50 m neben einem Fuss‑
gängerstreifen nicht erlaubt ist.

 – Bietet ohne unterstützende Elemente keinen physischen Schutz.

Einsatzbereich

 · Bei gebündeltem Querungsbedürfnis.

 · Standardelement des gesamten Fusswegnetzes.

 · Verbreitet auf Hauptverkehrsstrassen, punktuell im Quartiernetz.

Hinweis

 · VSS‑Checkliste zu Fussgängerstreifen

 · In den Schweizer Normen wird von Fussgängerstreifen gesprochen. 
Gemäss Sprachleitfaden der Stadt Bern kann auch der Begriff Ze‑
brastreifen verwendet werden.

Q1: Fussgängerstreifen (Zebrastreifen)

Über die Notwendigkeit von Fussgängerstreifen 

Die Stadt Bern ordnet aus folgenden Gründen Fussgängerstreifen auch bei geringen Frequenzen des MIV und in Tem‑
po‑30‑Zonen an, wenn die Querung ein Bestandteil des Fusswegnetzes ist (gebündelte Nachfrage):

 – Fussgängerstreifen zeigen den Zufussgehenden, wo sich die vortrittsberechtigte und verkehrstechnisch optimierte Que‑
rungsstelle befindet. Diese Gewissheit, am «richtigen» Ort zu queren, bietet objektive als auch subjektive Sicherheit. 

 – Fussgängerstreifen zeigen den Fahrzeuglenkenden an, dass hier eine Querungsstelle für Fussgänger*innen besteht und 
dokumentieren, dass mit Zufussgehenden gerechnet werden muss. 

 – Das Prinzip von Fussgängerstreifen ist auch für kleine Kinder verständlich und führt zu weniger Unsicherheit als freies 
Queren. Fussgängerstreifen sind ein Element der Fussverkehrsförderung.

 – Es gibt keine Studie, welche nachweist, dass schwach frequentierte Fussgängerstreifen gefährlich sind. Gemäss der VSS 
Forschungsarbeit 2008/302, 2011, S.85 besteht jedoch ein grosser Konsens, dass bei Querungen mit einer hohen Bedeu‑
tung für besondere Benutzergruppen (Kinder, Schüler*innen, Betagte, Personen mit Beeinträchtigung) ein Fussgänger‑
streifen – unabhängig von der Verkehrsbelastung und den Fussverkehrsfrequenzen – markiert werden soll.

 – Im Bundesgesetz über Fuss‑ und Wanderwege (FWG) ist festgelegt, dass das Fusswegnetz sinnvoll verknüpft werden 
muss. Der Fussgängerstreifen ist Teil des Netzes. 

Weitere Ausführungen können dem Positionspapier 06/2015 «Irrtümer zum Thema Fussgängerstreifen» von Fussverkehr 
Schweiz entnommen werden.



Bubenbergplatz Bern

Schematische Darstellung wichtier Anforderung an eine LSA.
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Lichtsignalanlagen (LSA) werden eingesetzt, wenn es die Leistungsfä‑
higkeit, die Priorisierung von ÖV respektive Veloverkehr oder die Sicher‑
heit erfordern oder um den MIV im Rahmen des Verkehrsmanagements 
zu dosieren. Wo möglich, ist in der Stadt Bern der Einsatz von Lichtsi‑
gnalanlagen im Dauerbetrieb zu reduzieren. Wo es einer LSA bedarf, 
soll diese zu definierten Zeiten im Bedarfsbetrieb laufen. Erfolgt eine 
Neuüberprüfung der Verkehrsströme, sollen zusätzlich zum MIV immer 
auch Fussverkehrs‑ und Veloverkehrszahlen erhoben werden. Die Po‑
tenzialkarte (siehe Seite 12‑13) kann erste Hinweise zur (zukünftigen) 
Bedeutung der Anlage für den Fussverkehr liefern.

LSA regeln den Verkehrsablauf mit technischen Hilfsmitteln. Dies im 
Gegensatz zu anderen Querungs‑ und Knotenformen, wo die Vortrittsre‑
gelung durch selbstständige Anwendung der Verkehrsteilnehmer*innen 
und entsprechende Kommunikation vorgenommen wird. Entsprechend 
sind ihre Vor‑ und Nachteile zu betrachten.

Vor- und Nachteile

 + Fuss‑ und rollender Verkehr kann zeitlich separiert werden.

 + Sichere Fussgängerquerung auch bei grossem Verkehrsaufkommen 
und breiten Strassen.

 + Sichtbarkeit des Querungspunkts und klare Verkehrsregelung, die 
z.B. auch für Kinder und Personen mit Sehbeeinträchtigung verständ‑
lich sind. 

 + Betrieb kann an unterschiedliche Nachfragen (z.B. tageszeitabhängig) 
und Nutzergruppen angepasst werden.

 + Bevorzugung ÖV, Verkehrsmanagement, steuerbarer Verkehrsablauf.

 – Da die Aufmerksamkeit bei LSA‑geregelten Knoten auf dem Signal‑
geber und oft nicht auf den anderen Verkehrsteilnehmer*innen liegt, 
können LSA eine falsche Sicherheit suggerieren.

 – Grosse Sicherheitsrisiken bei Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmen‑
den (z.B. Rotlichtübertretung).

 – Schränkt die Wahl der Querungsstelle ein, indem nach geltendem 
Recht Kreuzen bis zu einem Abstand von 50 m neben einem Fuss‑
gangerstreifen nicht erlaubt ist.

Q2: Lichtsignalanlage (LSA)

Die Sichtverhältnisse auf die 
querenden Fussgänger*innen muss 
gewährleistet sein.

Bei mehr als einem Fahrstreifen 
immer eine Schutzinsel prüfen und 
wenn immer möglich umsetzen.

Dimensionierung der Warteräume gemäss Seite 55:

– min. 1. 0 0 m Breite zusätzlich zu Zirkulationskorridoren von 
min. 2 . 0 0 m.

– Bei stark frequentierten Querungsstellen mit 1 Person/m2 für 
die Spitzenstunde dimensionieren.

– Typischerweise treten im Umfeld von ÖV‑Haltestellen pulkartige 
Frequentierungen durch Aussteigende auf.

Die Bushaltestelle 
liegt nahe an der 
Querungsstelle.

Für den Fussverkehr wird über 
jeden Knotenast eine Querung 
ermöglicht.



Bewertung Qualitätsstufe Wartezeit (w) bei LSA w bei LSA mit unterbrochener 
Querung und mit Mittelinsel

++  gut verträglich A, B ≤ 20 Sek. ≤ 25 Sek.
  +  verträglich C ≤ 30 Sek. ≤ 35 Sek.
  0  gerade noch D ≤ 40 Sek. ≤ 45 Sek.
  ‑   unverträglich E ≤ 45 Sek. ≤ 50 Sek.
 ‑ ‑  stark unverträglich F > 45 Sek. > 50 Sek.

Quelle: Verträglichkeitskriterien für den Strassenraum innerorts; SVI‑Forschungsprojekt 2004/058, Bern 2017 
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 Haupteinsatzbereich LSA

Lichtsignalanlagen werden in der Regel auf Strassen mit hoher MIV‑Be‑
lastung (DTV) und bei Geschwindigkeiten > 30 km/h notwendig – bei 
gegenteiliger Ausgangslage kann in der Regel auf eine LSA verzichtet 
werden. Daneben gibt es weitere Faktoren, die über einen Einsatz der 
LSA entscheiden (vgl. Text).

Bahnhof Bern
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A N F O R D E R U N G E N  &  S TA N D A R D S  S I C H T  F U S S V E R K E H R

Einsatzbereich

Bei Querungen über mehr als einen Fahrstreifen pro Richtung und/
oder hohem DTV, wenn Unfälle zu erwarten sind oder sich ereignet 
haben und wenn besonders schutzbedürftige Personen im Perimeter 
unterwegs sind, braucht es eine LSA. Auch die besonderen Bedürfnisse 
von ÖV, Polizei‑, Rettungs‑ und anderen Einsatzfahrzeugen können eine 
Lichtsignalanlage erforderlich machen. Wenn LSA abseits von Knoten 
eingesetzt werden, dann sind die Wartezeiten kurz zu halten (Vorbeu‑
gung Missachtung seitens Fussverkehr).

Anforderungen Infrastruktur

 · Umwege für den Fussverkehr vermeiden. Berücksichtigung der 
Wunschlinien wichtig.

 · Möglichst kompakte Ausgestaltung des Knotenpunkts mit Querungs‑
angebot über jeden Strassenast.

 · Es gelten die gleichen Anforderungen an die Sichtweiten wie bei un‑
geregelten Fussgängerstreifen.

 · Die Warteräume sind entsprechend der Frequentierung zu dimensi‑
onieren, so dass Wartende, Kreuzende und längs Zirkulierende sich 
nicht gegenseitig behindern. Der Maximalwert von 1 Personen pro 
Quadratmeter in der Spitzenstunde ist zu berücksichtigen und wenn 
möglich einzuhalten.

 · Neuanlagen sind so anzulegen, dass sie auch als Bedarfsanlagen be‑
trieben werden können; namentlich Vermeidung von Querungen über 
mehr als 2 Fahrstreifen bzw. mehr als 8.50 m Querungsdistanz.

 · Die Umfeldqualität ist unter Einhaltung der Sichtweiten zu beachten 
(z.B. Schatten durch Bäume, angenehme Wartebereiche).

 · Damit Personen mit Sehbeeinträchtigungen Querungen autonom 
queren können, sind taktil‑visuelle Markierung sowie akustische Zu‑
satzeinrichtungen notwendig.

Anforderungen Steuerung und Wartezeiten

 · Die Wartezeiten für den Fussverkehr sollen möglichst kurz sein. Sig‑
nalgeber schalten nach wenigen Sekunden nach Anmeldung auf Grün.

 · In Nebenverkehrszeiten soll das Potenzial von reduzierten MIV‑Ver‑
kehrsmengen zuhanden des Fussverkehrs ausgeschöpft werden.

 · Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, des Komforts und zur Ver‑
meidung von Missverständnissen sind Wartezeiten auf Mittelinseln 
zu vermeiden. Ausreichend lange Grünphasen ermöglichen die Nut‑
zung für unterschiedliche Nutzende (Gehgeschwindigkeit 0.8 oder 
1.2 m/s). Dabei ist die Steuerung stets auf das Umfeld (z.B. Schulen, 
Altersheime) abzustimmen. 

 · Bewegungsmelder zur Verlängerung von Grünzeiten können die Grün‑
phasen intelligent verlängern und sollen vermehrt bei hohem Fussver‑
kehrsaufkommen bei Schulen oder Altersheimen eingesetzt werden.

 · Bei Haltestellen des öffentlichen Verkehrs soll die LSA durch automati‑
sche Anmeldung auch auf Ein‑ und Aussteigende abgestimmt werden.

 · Für häufige Wegebeziehungen soll geprüft wer‑
den, ob durch Weitergabe der Anmeldung doppel‑
te Wartezeiten vermieden werden können. (Bsp. 
Fussgängerverbindung Laubeggschulhaus und Ko‑
cherpark‑Belpstrasse).

Folgende Tabelle zeigt die Verträglichkeit der mittle‑
ren Wartezeiten bei Lichtsignalanlagen innerorts für 
den Fussverkehr auf. Es ist stets zu prüfen, ob die 
Qualitätsstufe A, B umgesetzt werden kann. Abwei‑
chungen sind zu begründen.

Hinweis

 · Bern baut B 6.2.7 Lichtsignalanlagen

 · Handbuch Lichtsignalanlagen
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L Ö S U N G E N  F Ü R  F U S S -  U N D  V E L O F R E U N D L I C H E  L I C H T S I G N A L A N L A G E N

Bedarfsbetrieb Lichtsignalanlagen

Nach erster Prüfung können, unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Anforderungen des ÖV, über die Hälfte der städtischen LSA auf Be‑
darfsbetrieb umgestellt werden. Eine Bedarfsanlage wird zu Randzei‑
ten und/oder bei tiefen Verkehrsbelastungen auf gelb‑blinkend gestellt 
und wird auf Anmeldung von Zufussgehenden in Betrieb genommen 
(rot/grün). In der Stadt Bern wurden bereits erfolgreich Bedarfsanla‑
gen in Betrieb genommen, dabei konnte festgestellt werden, dass 
der Verkehrsablauf insgesamt flüssiger ist und sich die Wartezeiten 
für den Fussverkehr reduzieren. Neue LSA sollen so angelegt werden, 
dass sie auch als Bedarfsanlagen funktionieren.

Pilot «Countdown-Ampel»

In Bern ist seit 2021 eine «Countdown‑Ampel» beim Fussgängerstrei‑
fen Bahnhofplatz in Betrieb. Damit wird dem Fussverkehr die restliche 
Wartezeit angezeigt (Restzeitanzeige).

Die Beobachtungen beim Pilotprojekt am Bahnhofsplatz zeigen, dass 
tendenziell zwischen 15 und 20 % weniger Rotlichtübertretungen 
durch Zufussgehende erfolgen. Der Einsatz von «Countdown‑Am‑
peln» ist an weiteren Standorten in der Stadt Bern für den Fuss‑ und 
Veloverkehr zu prüfen. 

Automatische Verlängerung Grünphase

Mit moderner Sensortechnik kann die Grünphase automatisch dem 
aktuellen Bedarf angepasst werden. Sensoren / Kameras lösen eine 
Grünzeitverlängerung aus, wenn Personen am Ende der Mindestgrün‑
zeit die andere Strassenseite noch nicht erreicht haben. Diese Lösung 
ist vor allem bei Anlagen mit mehrspuriger Querungsstelle ohne Mit‑
telinseln und in der Nähe von Schulhäusern und Altersheimen zu prü‑
fen.

Bedarfsanlage Lichtsignalanlage

Rechtsabbiegen bei Rot

Bei entsprechender Signalisation dürfen Velofahrende neu bei Rot 
rechts abbiegen. Das freie Rechtsabbiegen für Velofahrende bei Rot 
wurde in der Stadt Basel in einem mehrjährigen Pilotversuch getestet. 
Die Ergebnisse waren sehr positiv. Der Bundesrat verabschiedete da‑
raufhin die revidierte Signalisationsverordnung. Das Rotlicht in Kombi‑
nation mit der neuen Signalisation hat die Bedeutung «Kein Vortritt». 
Das heisst, dass Velofahrende anderen Verkehrsteilnehmenden mit 
Grün – u.a. kreuzenden Zufussgehenden – immer den Vortritt gewäh‑
ren müssen. Bei jeder LSA‑Erneuerung ist das Rechtsabbiegen bei Rot 
zu prüfen. Die Sichtverhältnisse auf die querenden Fussgänger*innen 
müssen gewährleistet sein. Signalisation Rechtsabbiegen bei Rot

Pilot automatische Anmeldung

In Basel wurde im Rahmen eines Pilotprojekts an der Fussgän‑
ger‑Lichtsignalanlage in der Flughafenstrasse neue Möglichkeiten der 
intelligenten LSA‑Fussgängersteuerung getestet. Wobei eine automa‑
tische Anmeldung und die Anpassung der Grünzeit an die Fussver‑
kehrsmengen im Fokus stand. Das Fazit ist positiv. 

Eine automatische Anmeldung mithilfe von Detektion der Fussgän‑
ger*innen kann auch in Bern im Rahmen eines Pilotprojekts auf die 
Machbarkeit geprüft werden. Die automatische Anmeldung ist einer 
Daueranmeldung vorzuziehen, um die Trägheit der Steuerung zu re‑
duzieren.

Der Kreis aus LED‑Lichter zeigt an, wie lange es noch dauert, bis die 
Ampel von Rot auf Grün wechsel.

Pilotprojekt mit automatischer Anmeldung Fussverkehr in Basel.

Automatische Verlängerung Grünphase durch Kamera.

Pilot

Pilot



Durchgehendes Trottoir am Knoten Moserstrasse/Jägerweg mit Leitlinien.

Oben: Standardfall mit geradem Fahrbahnrand. 
Unten: Ausnahmefall mit leichter Einbuchtung, um Rechtsabbiegen für das 
Velo zu erleichtern.
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Durchgehendes Trottoir am Knoten Moserstrasse/Beundenfeldstrasse mit 
Leitlinien.

Grafik gilt für die einmündende Strasse

Einsatzbereich 

Trottoirüberfahrt
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Trottoirüberfahrten (eigentlich ein durchgehendes Trottoir) ermöglichen 
dem Fussverkehr die vortrittsberechtigte Querung einer Seitenstrasse 
und sind entlang vortrittsberechtigter Strassen als Standard anzuwen‑
den. Eine Trottoirüberfahrt entzieht der einmündenden Nebenstrasse 
automatisch den Vortritt und wird deshalb typischerweise entlang von 
Strassen mit einer höheren Verkehrsfrequenz eingesetzt. Trottoirüber‑
fahrten stellen ein wichtiges Element der Fussverkehrsförderung dar.

Bei der Erstellung von neuen Trottoirüberfahrten ist die Checkliste ge‑
mäss VSS‑Norm 40 242 eine wichtige Grundlage, wobei beachtet wer‑
den muss, dass diese eher restriktiv ausgelegt ist und nicht auf die 
Förderwirkung resp. Qualitäten für den Fussverkehr eingeht. Die Sicht‑
weiten sind einzuhalten, wobei in einzelnen Fällen der Mehrwert eines 
durchgängigen Trottoirs höher gewichtet werden kann. Taktile Markie‑
rungen sind in der Stadt Bern vorzusehen.

In einer situationsbezogenen Betrachtung kann ein leichtes Rückverset‑
zen des Fahrbahnrandes geprüft werden, um das Rechtsabbiegen des 
Veloverkehrs zu erleichtern (bspw. bei Tramschienen oder stark befah‑
renen Strassen).

Vor- und Nachteile

 + Vortritt für Fussverkehr.

 + Für Personen mit Gehhilfen, Rollstühlen oder Kinderwagen ist die 
Trottoirüberfahrt ein Vorteil, da keine Absätze überwunden werden 
müssen.

 – Für Personen mit Sehbeeinträchtigung ist hingegen die Wahrneh‑
mung von allfälligen Konflikten eingeschränkt. Taktile Leitlinien sind 
deshalb stets vorzusehen.

Einsatzbereich

 · Entlang Hauptverkehrsachsen bei Torsituationen von Nebenstrassen 
mit geringer Belastung.

 · Entlang von Strassen mit Bus, und Tramlinien.

 · Bei Knoten mit Temporegime‑Änderungen.

 · Bei geringem Schwerverkehrsanteil.

 · Bei Trottoirüberfahrten über wichtige Velorouten sind die Bedürfnisse 
von Fuss‑ und Veloverkehr abzuwägen und neue Ansätze für die scho‑
nende Befahrbarkeit zu wählen.

 · Wird/soll das durchgängige Trottoir durch eine ÖV‑Linie befahren wer‑
den, ist eine sorgfältige Abwägung nötig. Im Hinblick auf mögliche 
Umleitungen ist die Befahrbarkeit mit Bussen zu gewährleisten.

Hinweis

 · Bern baut B 2.3.3 Trottoirüberfahrten

 · VSS SN 40 075 resp. Checkliste in VSS SNG 40 242

Q3: Trottoirüberfahrt (Durchgehendes Trottoir)
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Überbreite durchgängige Trottoirs

Die Erstellung von überbreiten durchgängigen Trottoirs über einmün‑
dende Seitenstrassen hat z.B. in der Niederlande Tradition, da damit 
die Konfliktsituationen mit dem Fussverkehr und dem Fahrverkehr 
auf der Hauptstrasse klar getrennt werden können. Der Vorteil für 
die Zufussgehenden ist, dass eine viel flächigere Nutzung respektive 
Querung möglich ist. Zudem werden für den Auto‑ und Veloverkehr 
zwei Wartebereiche geschaffen und die Konfliktstellen können in zwei 
Schritten passiert werden: 1x vor der Trottoirüberfahrt (für den Konflikt 
Zufussgehende) und 1x auf der Trottoirüberfahrt am Fahrbahnrand (für 
den Konflikt mit dem Fahrverkehr auf der Hauptstrasse). Dieses Prinzip 
ermöglicht ein durchgängiges Trottoir auch bei schlechten Sichtweiten 
auf die Fahrbahn bei der hinteren Kante, da davon ausgegangen wird, 
dass es zwei Stopps gibt. Bei grosszügiger Breite der Trottoirüberfahrt 
sind wartende Fahrzeuge weniger störend, da die Fläche so breit ist, 
dass der Fussverkehr immer noch hinter dem Fahrzeug kreuzen kann.

Sehr breite durchgängige Trottoirs über einmündende Strassen sind in 
der Niederlande Standard. Hier mit angenehmer Rampe, welche gut 
durch Velos befahren werden kann.



Neues Prinzip: Mittelinsel mit Rollstuhlfurt

Neues Prinzip für Bern. Hier die Rollstuhlfurt in Emmenbrücke.
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Schutzinsel
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B A U L I C H  M I T  F U S S G Ä N G E R S T R E I F E N

Baulich umgesetzte Schutzinseln erhöhen die Sicherheit für den Fuss‑
verkehr. Bei den Fahrbahnbreiten müssen die Standards Veloverkehr 
herangezogen werden. Bei hohem Sicherheitsbedürfnis und schmalen 
Fahrbahnen ist eine Aufweitung der Fahrbahn in Betracht zu ziehen. Bei 
mehrspurigen Strassen ist mehr als eine Insel anzuordnen, so dass die 
Situation für beispielsweise Schulkinder und Personen im hohen Alter 
übersichtlich und verständlich bleibt.

Als neues Prinzip sollen Inseln mit Rollstuhlfurten geplant werden.

Vor- und Nachteile

 + Querungen in Etappen, Zufussgehende müssen sich jeweils nur auf 
einen Fahrstreifen und eine Fahrrichtung konzentrieren.

 + Kurze Querungsdistanz pro Etappe.

 + Bessere Sichtverhältnisse.

 + Bessere Erkennbarkeit der Querung und Aufmerksamkeit sowie Ak‑
zeptanz seitens der Fahrzeuglenkenden.

 + Geschwindigkeitsreduzierende Wirkung.

 + Verhinderung von Überholmanövern im Querungsbereich.

 – Platzbedarf.

Einsatzbereich

 · Auf Hauptverkehrsstrassen und Verbindungsstrassen.

 · Bei mehr als zwei Spuren.

 · Bei erhöhten Verkehrsbelastungen MIV, ÖV und Velo.

 · Bei hohen Geschwindigkeiten MIV / ÖV.

Anforderungen

Die Standardbreite für Schutzinseln beträgt ≥ 2.00 m. Je nach Situ‑
ation können auch breitere Inseln erforderlich sein. Dies ist von der 
Frequentierung, der Umfeldnutzung und den Nutzenden des Fussgän‑
gerstreifens abhängig. Auch bei hoher MIV‑Belastung oder bei hohen 
Geschwindigkeiten sind breitere Schutzinseln zu prüfen. Zu Gunsten 
des Sicherheitsabstands für elektrische Rollstühle sind Mehrbreiten 
wünschenswert. Bei Bedarf kann neben dem Fussgängerstreifen eine 
Veloquerung (Velofurt) angeordnet werden. Eine Überschneidung der 
Fuss‑ und Velobereiche ist zu vermeiden.

In Situationen, in denen Standardschutzinseln von 2.00 m nicht machbar 
sind, muss bedacht werden, dass nicht alle Rollstuhlmodelle «gleich» 
sind. Gerade Elektrorollstühle sind oft länger und breiter als Handroll‑
stühle oder auch Handrollstühle mit Zuggefährt benötigen mehr Platz. 
Bei Inseln von < 2.00 m ragen Teile der Rollstühle oder Zuggeführte 
über die Insel heraus, dies stellt ein Sicherheitsproblem dar. 

Das Begrünen der Inselflächen ausserhalb des Gehbereichs (bzw. Roll‑
stuhlfurt) soll geprüft werden.

Hinweis

 · Bern baut B 2.4.3 Mittelinseln (Ergänzung neues Prinzip Rollstuhlfurt 
nötig)

E1: Schutzinsel
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Die provisorische Umsetzung an der Egghölzlistrasse zeigt die Restflächen 
auf, welche dem Fussverkehr zugeschlagen werden können. Hinweis: im 
Sinne der Hindernisfreiheit ist immer die bauliche Umsetzung anzustre‑
ben.

Kombination vertikalem Versatz und Fussgängerstreifen.

Situationsplan; es sind unterschiedliche Ausgestaltungen möglich

3
.5
0

Baulicher Horizontalversatz mit Begrünung.

Mittels lokaler Verbreiterung der Fussverkehrsfläche und entsprechen‑
der Einengung der Fahrbahn, kann die Querungsdistanz verkürzt und 
die Querungsstelle betont werden. Dies wirkt tendenziell geschwin‑
digkeitsreduzierend, reduziert allgemein die Dominanz des rollenden 
Verkehrs und verbessert häufig die Sichtverhältnisse. Damit kann die 
Sicherheit bei der Querung der Fahrbahn für den Fussverkehr deutlich 
erhöht werden. Es sind unterschiedliche Ausgestaltungen der bauli‑
chen Einengung möglich: Bei Tempo > 30 km/h ist die Kombination mit 
Fussgängerstreifen (Q1) und evtl. Vertikalversatz zu wählen. Die Rest‑
durchfahrtsbreite ist 3.50 m bei tiefen Werten des MIV. Bei mittlerem 
Aufkommen des MIV und beim Begegnen PW / PW sowie LW / Velo 
ist 4.50 m ideal. Die Länge ist aufgrund der örtlichen Verhältnisse und 
der VSS‑Norm 40 213 zu bestimmen. In Kombination mit einem Fuss‑
gängerstreifen ist eine Länge von mindestens 5.00 m vorzusehen. Die 
Velosicherheit ist zu gewährleisten. Horizontale Versätze sind situati‑
onsbezogen umzusetzen. Im Sinne des Stadtklimas ist, je nach Umfeld, 
eine Begrünung der einengenden Fläche und/oder eine aufgewertete 
Verlängerung zu prüfen.

Einsatzbereich

 · In Quartier‑ und Verbindungsstrassen.

 · Besonders wirkungsvoll bei eingeschränkten Sichtverhältnissen, 
z.B. bei Längsparkfeldern oder Bäumen am Fahrbahnrand.

 · Auf gebündelten Schulwegen.

 · Typischerweise in Tempo–30–Zonen oder Begegnungszonen.

 · Bei Strassen mit ÖV–Linien ist der Einsatz situativ zu beurteilen 
(Frequenz / DTV / Sicherheitsdefizit Fussverkehr).

E2: Verkürzung der Querungsdistanz (Horizontalversatz)

BEI STRECKEN (Trottoirnase)

B E I  K N O T E N

Einsatzbereich

Bei Knoten werden die Einmündungsradien auf die minimal nötigen 
Schleppkurven angepasst. Dadurch werden die Übersichtlichkeit und 
die Sichtverhältnisse erheblich verbessert und die Querungsdistanz für 
den Fussverkehr reduziert, ohne dabei die Befahrbarkeit zu verhindern.

Im Sinne des Stadtklimas ist je nach Umfeld eine Begrünung der ei‑
nengenden Fläche und/oder eine aufgewertete Verlängerung zu prüfen. 
Abbiegebeziehungen müssen für Busse sichergestellt werden, wenn 
die Strecke mit ÖV befahren wird. Dies gilt auch bei Umleitungsrouten.

Einsatzbereich

 · In allen Strassentypen einsetzbar.

Vor- und Nachteile

 + Kürzere Querungsdistanz.

 + Bessere Sichtverhältnisse, z.B. bei Längsparkfeldern oder Bäumen 
am Fahrbahnrand.

 + Steigerung der Übersichtlichkeit und gestalterische Klärung des Kno‑
tens.

 + Begünstigt die Querung über den ganzen Knoten (auch diagonal).

 – Schränkt die Begegnungsfälle des rollenden Verkehrs / betroffenen 
ÖV ein und kann die Sicherheit des Veloverkehrs reduzieren.

Hinweis

 · Im Bern baut nicht vorhanden, respektive ansatzweise vorhanden: 
Bern baut B 2.3.7 Trottoirzungen



Fussgängerstreifen in Kombination mit Anhebung der Querungsstelle an 
der Bühlstrasse beim Bühlkreisel.

≥ 5.00

Anhebung der Fahrbahn mit einem Fussgängerstreifen.

Anhebung des gesamten Knotenbereichs verlangsamt die Fahrgeschwin‑
digkeit des rollenden Verkehrs.

Anhebung gesamter Knoten auf dem Winterfeldweg.
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E3: Anhebung der Fahrbahn (Vertikalversatz)

Eine Anhebung der Fahrbahn verlangsamt die Fahrgeschwindigkeit des 
rollenden Verkehrs. Die Anhebung verdeutlicht die Querungsstelle und 
ermöglicht dem Fussverkehr ein komfortables Queren. Es können ver‑
schiedene Anwendungsfälle auf der Strecke und bei Knoten eingesetzt 
werden.

Vor- und Nachteile

 + Hoher Komfort für den Fussverkehr; insbesondere für mobilitätsein‑
geschränkte Personen und Personen mit Kinderwagen.

 + Knotenbereich: Unterstützt auch diagonales Queren über einen 
Knoten.

 – Unterstützt gebündeltes, aber nicht flächiges Queren.

 – Kann erhöhte Kosten durch Anpassung der Entwässerung zur Folge 
haben.

Einsatzbereich

 · Strecke: Bei gebündelten und stark frequentierten Querungsstellen.

 · Als gestalterische Geste, um die stadträumliche Bedeutung einer 
Fussverkehrsachse erlebbar und sichtbar zu machen.

 · Auf Quartier‑ und Verbindungsstrassen.

 · Bei Velostrassen mit stark frequentierten Schulwegen und als Tempo‑
Reduktionselement.

 · Zurückhaltender Einsatz bei wichtigen Linien des öffentlichen Ver‑
kehrs. Die Befahrbarkeit muss für den ÖV auf sämtlichen Linien inkl. 
Umleitungsrouten gewährleistet sein. Die Anhebung von ganzen Kno‑
tenbereichen ist vorzuziehen. 

 · Der Einsatz von Versätzen ist auch bei Tempo 50 möglich (Bsp. Fuss‑
gängerstreifen Bümplizstrasse). Der Einsatzbereich von angehobe‑
nen Knoten liegt bei Geschwindigkeiten bis 40 km/h.

Die bauliche Anhebung der Querungsstelle unterstützt den Vortritt für 
den Fussverkehr und sollte im Regelfall in Kombination mit einem Fuss‑
gängerstreifen (Q1) oder Begegnungszone (S3) umgesetzt werden, um 
Missverständnissen vorzubeugen. Bei der Platzierung ist die Ausrich‑
tung auf die Wunschlinie genau zu prüfen. Im Weiteren ist bei der Pla‑
nung die Entwässerung zu berücksichtigen.

A N H E B U N G  Q U E R U N G S S T E L L E  S T R E C K E

( V E R T I K A LV E R S AT Z )

A N H E B U N G  G E S A M T E R  K N O T E N B E R E I C H

Eine Anhebung des gesamten Knotenbereichs verlangsamt die Fahrge‑
schwindigkeit des rollenden Verkehrs. Sie verdeutlicht die Querungs‑
stelle, fördern die Koexistenz und ermöglicht dem Fussverkehr ein 
komfortables Queren im ganzen Knotenbereich (auch diagonal). Je nach 
Situation sind Massnahmen zu treffen, um das Befahren der seitlichen, 
exklusiven Fussverkehrsflächen zu unterbinden. Dies kann mit Hilfe von 
Pfosten, Pollern oder stadtklimatischen Flächen erfolgen.

Eine Anhebung des Knotens führt zu keiner Änderung des Vortritts‑
rechts. Um dem Fussverkehr Vortritt zu verschaffen, kann die Lösung 
in Kombination mit der Begegnungszone (S3) umgesetzt werden. In 
Kombination mit Fussgängerstreifen (Q1) wird die Wahl der Querungsli‑
nien eingeschränkt (kein diagonales Queren), was in den meisten Fällen 
nicht zielführend ist. 

Hinweis

 · Bern baut B 2.4.1 Vertikalversatz im Kreuzungsbereich und B 2.4.2 
Vertikalversatz im Streckenbereich

 · Gemäss Bern baut beträgt die Steigung einer Anrampung 10 % auf 1.00 m. 



Querung von getrenntem Fuss‑ und Radweg mit dem Element der Anhe‑
bung der gesamten Fahrbahn – einer Koexistenzfläche. Die Anforderungen 
an die Hindernisfreiheit sind situativ zu klären.

Pilot
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A N H E B U N G  G E S A M T E R  K N O T E N B E R E I C H  F U S S -  / 

R A D W E G  M I T  Q U A R T I E R S T R A S S E

Bei einem Aufeinandertreffen einer Quartierstrasse mit einem getrenn‑
ten Fuss‑/Veloweg kann der gesamte Knotenbereich ebenfalls ange‑
hoben werden. Im Knotenbereich gilt für den Fahrverkehr der Rechts‑
vortritt. Das Prinzip bietet sich vor allem für Begegnungszonen an, wo 
der Fussverkehr Vortritt hat. Bei Tempo 30 hat der Fussverkehr keinen 
Vortritt, eine Ergänzung von Fussgängerstreifen ist denkbar. Eine Ge‑
staltung mit unterschiedlichen Farbbelägen / Pflästerung / Platten kann 
das Prinzip und die Vortrittsverhältnisse respektive Fahrbeziehungen 
verdeutlichen. 

Vor- und Nachteile

 + Hoher Komfort für Fussverkehr; insb. für mobilitätseingeschränkte 
Personen.

 + Unterstützt flächiges Queren.

Einsatzbereich

 · Im Quartierstrassennetz oder bei schwach bis mittel belasteten Ver‑
bindungstrassen.

 · Bei Mischverkehrsfläche (nicht getrennter Fuss‑ und Radweg).

 · Bei guten Sichtverhältnissen.

Hinweis

 · Im Bern baut nicht vorhanden.

 · Der Fall stellt eine Pilotlösung dar. Rechtliche Fragen bezüglich Vortritt 
müssen noch im Detail geklärt werden.
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Querung über Tramschienen

Mischverkehr minimal ohne Mittelinsel, Symbol in Aufmerksamkeitsradius 
von abgelenkten Personen (z.B. handynutzende Personen).

Bei Querungen mit und ohne Fussgängerstreifen über Tramgleise hat 
das Tram Vortritt. Dies stellt je nach Ausgestaltung eine besondere 
Herausforderung für Zufussgehende dar. Jede Querung ist situativ zu 
prüfen. Besonders anfällig für Missverständnisse sind Querungen über 
Strassen mit nebeneinanderliegenden Tram‑ und MIV‑Spuren. Zur Un‑
fallverhütung sind Massnahmen zu prüfen, welche die Situation klären 
und die Aufmerksamkeit der Zufussgehenden erhöhen.  

Einsatzbereich

 · Bei Querungsstellen mit der Traminfrastruktur.

Infrastruktur prüfen

 · Es sollen alle Fussgängerstreifen, welche ohne Lichtsignalanlage ein 
Tramgleis queren, über Piktogramme «Vorsicht Tram» (1.18 Strassen‑
bahn; Art. 10 SSV) verfügen.

 · Im Idealfall soll die Querung über Schutzinseln verfügen; insbeson‑
dere bei wichtigen Fusswegverbindungen, mittlerer ÖV‑Belastung, 
mittlerer MIV‑Belastung.

 · Wenn nötig und eine LSA vorhanden ist, soll ein orange‑blinkendes 
Signal «Achtung Tram» angebracht werden.

 · Bei hoher ÖV‑Belastung soll eine Variante mit LSA geprüft werden.

 · LSA, welche über eine MIV‑Fahrbahn führen und in der Fortset‑
zung zu einem Tramübergang liegen, sollten erst ausserhalb der 
ÖV‑Betriebszeiten auf Gelbblinken gestellt werden. 

 · Akustische Signale können bei Bedarf eingesetzt werden.

 · Umlaufsperren (Geländer) dienen dazu, den Blick der querenden Per‑
sonen in Richtung des nahenden Trams zu lenken. Diese sollen nur 
bei hohem Unfallpotenzial eingesetzt werden, da sie den Lauffluss 
stören. Eine hindernisfreie Ausgestaltung ist zwingend. Umlaufsper‑
ren sollen nur als Ausnahme eingesetzt werden.

Hinweis

 · Im Bern baut nicht vorhanden

Mischverkehr mit Mittelinsel, Symbol in Aufmerksamkeitsradius von abge‑
lenkten Personen (z.B. Handynutzende Personen).

Eigentrasse in Mittellage.

Fussgängerstreifen über Tramschienen im Mischverkehr mit «Achtung Tram» Symbolen. Um Personen bei der Tramhaltestellle Kocherpark zu schützen, wurden 
Umlaufsperren errichtet.
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Steinpoller an der Gerbergasse.

Die Personen auf dem Waisenhausplatz werden durch Posten geschützt.

Geländer gemäss UHR an der Laubeggstrasse.

Weitere Elemente
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P F O S T E N ,  P O L L E R  U N D  G E L Ä N D E R

Pfosten und Poller können ergänzend eingesetzt werden, um Zufussge‑
hende zu schützen, sofern dies mit sonstigen Gestaltungsmitteln nicht 
besser erreichbar ist. 

Sie werden standardmässig zum Schutz von Trottoirnasen und ähnlichen 
seitlichen Einengungen sowie von Schutzinseln eingesetzt. In Ausnah‑
mefällen können sie zum Schutz von Warteräumen am Fahrbahnrand 
oder zur Verhinderung von unerwünschtem Parkieren im Bereich von 
Sichtlinien eingesetzt werden. 

Geländer werden nur in Ausnahmefällen eingesetzt, meist um den 
Fussverkehr zur vorgesehenen Querungsstelle zu lenken oder um auf 
Inselhaltestellen einen gewissen Schutz zu bieten. Vor der Umsetzung 
von Geländern ist immer zu prüfen, ob das Sicherheitsdefizit mit einer 
anderen Massnahme beseitigt werden kann. 

Die Richtlinien hindernisfreie Fusswege sind einzuhalten, wenn Pfos‑
ten, Poller oder Geländer eingesetzt werden.

Vor- und Nachteile

 + Schutz der Zufussgehenden und deren Flächen.

 – Verunstaltung Stadtraum (insb. mit Geländern).

 – Geländer schränken den Fussverkehr grundsätzlich ein.

 – Nicht in jedem Fall hindernisfrei.

 – Zusätzliche Hindernisse, die in der Regel zu Lasten der für den Fuss‑
verkehr reservierten Fläche gehen.

Einsatzbereich / Funktion

 · Sparsamer Einsatz, insbesondere Geländer nur dort, wo zwingend 
erforderlich bzw. wo keine andere Lösung möglich ist.

 · Physischer Schutz der Wartebereiche bei Querungsstellen (auf Schutz‑ 
inseln sowie am Fahrbahnrand).

 · Erhöhung der Aufmerksamkeit auf die Querungsstelle.

 · Verhinderung von störendem oder gefährlichem Parkieren oder 
Befahren von Fussverkehrsflächen.

 · Zur Geschwindigkeitsreduktion.

Hinweis

 · Bern baut B 6.2.2 Pfosten / Poller

Schutzelemente



Weitere Elemente
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Farbliche Gestaltung der Strassenoberfläche in der Brunngasse.

Belagswechsel bei Querungspunkten und zur Verdeutlichung von unter‑
schiedlichen Flächen, Beispiel Amsterdam.

Farbliche Gestaltung der Strassenoberfläche in einer Begegnungszone.

Rote Belagsmarkierung zur Verdeutlichung von der Konflikstelle Fuss‑ und 
Veloverkehr.

B E L A G S W E C H S E L  U N D  FA R B L I C H E  G E S TA LT U N G

S T R A S S E N O B E R F L Ä C H E

Um Querungsbereiche und Konfliktstellen zu verdeutlichen und/oder 
das Erscheinungsbild einer Strasse zu verbessern, können Belagswech‑
sel oder farbige Gestaltung eingesetzt werden. Der Belagswechsel 
oder die farbige Gestaltung soll die Aufmerksamkeit der Verkehrsteil‑
nehmer*innen steigern oder auch anzeigen, dass der rollende Verkehr 
hier zu Gast ist. Für den Fussverkehr kann je nach Einsatz eine lenkende 
und informative Wirkung erzielt werden, z.B. zur Verdeutlichung der un‑
terschiedlichen Flächennutzungen. Die Materialisierung oder farbliche 
Gestaltung der Strassenoberfläche kann auch eingesetzt werden, um 
den einladenden Charakter des öffentlichen Raums für den Fussverkehr 
zu unterstützen.

FGSO und Markierung Begegnungszone

Bereits eingesetzt werden in der Stadt Bern verschiedene FGSO (farb‑
liche Gestaltung von Strassenoberflächen), Markierungen zur optischen 
Verschmälerung der Fahrbahn oder der Schaffung von Aufstellbereichen 
auf der Fahrbahn. Siehe auch VSS‑Norm 40 214. In Begegnungszonen 
werden die FGSO als farbige Punkte und Gitternetzlinien zur Wiederer‑
kennung und Verdeutlichung des Begegnungszone‑Regimes angewen‑
det.

Einsatzbereich rote Belagsmarkierung

Eine rote Belagsmarkierung kann an ausgewählten Stellen zur Verdeut‑
lichung von Konfliktstellen von Zufussgehenden mit dem Veloverkehr 
eingesetzt werden. Ein Beispiel ist beim Europaplatz vorhanden. Der 
Einsatz von roter Belagsmarkierung ist zurückhaltend einzusetzen. Bei 
Neugestaltungen sind unterschiedliche Beläge oder eine bauliche Tren‑
nung vorzuziehen.

Hinweis

 · VSS SN 40 214

Belagsgestaltung
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Sicherung des Fussgängerlängsstreifens mit einem Inselpfosten

Markierte Einengungung mit Wartebereich beim Fussgängerstreifen 
Sulgenrain.

Aufhebung von Parkplätzen unmittelbar vor dem Fussgängerstreifen.

Mehr Schutz durch Markierung auf der Strecke oder am Knoten

Sofortmassnahmen können eine bestehende Situation für den Fussver‑
kehr schnell verbessern. Im bestehenden Strassenraum stellen unter 
anderem fehlende Sichtweiten bei Querungen, fehlende Aufstellberei‑
che, zu weite Querungsdistanzen und hohe Tempi häufige Verkehrssi‑
cherheitsdefizite dar. Langfristig ist je nach Massnahme eine bauliche 
Ausgestaltung zu prüfen, insbesondere wenn die Lösung nicht taktil 
erfassbar ist. Untenstehend werden einige Beispiele exemplarisch auf‑
geführt. Der Einsatz von Sofortmassnahmen ist stets aufgrund der be‑
stehenden Umgebung und Bedürfnisse der Nutzenden zu planen.

Schaffung von Aufstellbereichen und Warteräumen

Bestehende Querungen weisen z.T. einen nicht einsehbaren Warteraum 
auf. Auch bei bestehenden Hauszugängen können Zufussgehende über‑
raschend auf die Strasse treten. Können die Sichtweiten nicht durch 
Zurückschneiden von Gebüschen oder Versetzen von Hindernissen ver‑
bessert werden, kann eine Einengung (Horizontalversatz) mit Pfosten 
den Warteraum verbessern.

Sichtweite: Aufhebung von Parkfeldern

Die Sichtweite wird bei bestehenden Anlagen z.T. von parkierten Fahr‑
zeugen eingeschränkt oder bestehende Querungsbedürfnisse werden 
durch den ruhenden Verkehr verhindert. Eine Aufhebung von Parkfel‑
dern kann bei Mängeln die Sichtweite verbessern und Querungsbedürf‑
nisse ermöglichen.

Sicherung der Fussverkehrsinfrastruktur durch Pfosten / Elemente

Die Setzung von Pfosten kann kurzfristig eine gefährliche Situation ent‑
schärfen, z.B. wenn das bestehende Trottoir überfahrbar ist. Auch die 
Parkierung kann mit einem Pfosten oder Brunnenring aktiv verhindert 
werden, wenn aufgrund von illegalem Parkieren die Sicherheit leidet 
(Sichtweiten).

Hinweis

 · Mehr Schutz durch Markierung auf der Strecke; Bern baut B 2.3.7 
Trottoirzungen.

 · Aufhebung von Parkfeldern nicht im Bern baut vorhanden.

Sofortmassnahmen Markierung und Signalisation
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Umfeldqualität

Die räumliche Fassung eines Strassenraums (z.B. Erdgeschossnutzungen und Gebäudefassaden, 

Vorgärten etc.) und die verschiedenen vorhandenen Elemente haben einen grossen Einfluss auf den 

Strassenraum und somit dessen Wahrnehmung und Atmosphäre für die Zufussgehenden (vgl. Kapitel 

Gehen im Fokus, S. 19). Auf den folgenden Seiten finden sich Raumtypen-Blätter (Standards) für die 

unterschiedliche Raumtypen in Abhängigkeit der Fussverkehrsnetz-Kategorien: In den Typen-Blättern 

erfolgen Vorschläge zu den einsetzbaren Elementen, um die angenehme Atmosphäre im (Strassen-)

Raum zu stärken.

Tabelle: Raumfassende Struktur im Kontext der Wegkategorien;
*Gilt sinngemäss für alle Freizeitwege, z.B. Wege zum Spazieren.

Funktionale Routenkategorie 
gem. Richtplan Fussverkehr

A: Architektonisch gef. Raum C: Pflanzlich gefasster RaumB: Hybrid gefasster Raum

1 Basisnetz
   publikumsintensiv 1 A 1 B 1 C

2 Basisnetz 2 A 2 B 2 C

3 Feinverteilernetz
   publikumsintensiv 3 A

4 Feinverteilernetz 4 A 4 B 4 C

5 Wanderwegnetz* 5 C

Übersicht Raumtypen

In der Tabelle werden Räume nach ihrer fussver‑
kehrsbezogenen Funktion und nach ihrer räumlichen 
Fassung gegliedert. Es entsteht eine Typisierung, die 
es erlaubt, typspezifische Aussagen zur Umfeldqua‑
lität zu machen. Diese Aussagen werden in den fol‑
genden Standardblätten / Typenbögen festgehalten.

Raumtypen

Im Folgenden wird zwischen drei groben Raumtypen 
unterscheiden: 

A: Architektonisch gefasster Raum

Architektonisch gefasste Räume findet man in der 
Altstadt oder in den gründerzeitlichen Blockrandge‑
bieten.

B: Hybrid gefasster Raum

Hybrid gefasste Räume sind hingegen in der moder‑
nen und postmodernen Stadt anzutreffen.

C: Pflanzlich gefasster Raum

Räume, die rein pflanzlich gefasst sind, findet man 
ausserhalb der Siedlung und in siedlungsinternen 
Grünanlagen.



Ein architektonisch gefasster Raum wird auf einigen Parkplatzflächen begrünt und 
erfährt dadurch eine völlig neue Raumwahrnehmung (Bsp. Amsterdam). 

Eine breite Innenstadtachse wird teilweise entsiegelt und die Tramgleise begrünt. Die 
Strasse wird dadurch zum Stadtpark (Bsp. Amsterdam). 
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negativ auf die Mobilität von Zufussgehenden auswirken. Vor 
allem bei älteren Gesellschaftsgruppen können solche Effekte 
zu einer saisonalen, räumlichen Isolation führen. Es gilt, einen 
Kompromiss zwischen guter Begehbarkeit und Klimaadaption 
zu finden (siehe Seiten 28‑29). Die Wahl der Randabschlüsse 
kann eine Aussage darüber machen, wie repräsentativ ein Ort 
oder ein Strassenraum ist (siehe Kapitel B 2.3 Randabschlüs‑
se, Bern baut).

Ortsspezifisches Planen und Gestalten

Die Typisierung und die typenbezogene Gestaltung anhand 
der nachfolgenden Standardblätter ersetzt auf keinen Fall eine 
sorgfältige Analyse des Raumes inklusive dessen Umgebung. 
Eine solche ist die Basis einer jeden Gestaltung von Fussver‑
kehrsinfrastrukturen. Den folgenden Aspekten ist Rechnung 
zu tragen:

 · Städtebau, Architektur, Ortsbild und Landschaft;

 · Schützens‑ und erhaltenswerte Strukturen und Objekte;

 · Bedeutung und Identität des Ortes, Nutzungen im Allgemei‑
nen, Entwicklungsperspektiven, Bevölkerungszusammen‑
setzung;

 · Erdgeschossnutzungen im Speziellen, Parzellenstruktur, 
Eigentümerverhältnisse;

 · Verkehrsfunktionen;

 · Aufenthaltsfunktionen;

 · Ökologische Funktionen (namentlich Biodiversität und Stadt‑ 
klima).

Zu berücksichtigen sind ferner auch immer Perspektiven der 
künftigen Entwicklung, beziehungsweise Visionen für einen 
Ort. Die Thesen über kurzweilige Wege sind zu beachten. In 
jedem Projekt ist zu prüfen, welche Formen der Beteiligung 
Mehrwerte schaffen können.

Das räumliche Umfeld (z.B. Erdgeschossnutzungen und Ge‑
bäudefassaden, Vorgärten etc.) hat einen grossen Einfluss 
darauf, ob eine Strecke oder ein Ort als spannend und sicher 
wahrgenommen wird – daneben aber auch das Verkehrsauf‑
kommen, die Fussverkehrsfrequenzen bzw. der Grad der Bele‑
bung eines Ortes, die Geräuschkulisse etc. All diese Elemente 
können die Stadt indirekt fördern. 

Ausstattung und Möblierung

Damit sind Elemente wie Beleuchtungsinstallationen, Klein‑
bauten oder Stadtmöblierungen gemeint. Sie tragen zur Funk‑
tionalität des Ortes bei und können je nach Typ Einfluss darauf 
nehmen, wie repräsentativ dieser wahrgenommen wird. Op‑
timalerweise werden solche «Möbelstücke» so platziert, dass 
sie über ihre eigentliche Funktion hinaus als Interaktionsele‑
mente zwischen fremden Personen dienen. Interaktionsele‑
mente sind beispielsweise Brunnen, öffentliche Liftanlagen, 
Recycling‑Stellen oder kommerzielle Angebote wie Buvetten 
oder Marktstände. Daneben vermögen ebenfalls dauerhafte 
und temporäre Kunstinstallationen den öffentlichen Raum 
spannend zu gestalten.

Grünstruktur

Pflanzen haben erwiesenermassen einen positiven Einfluss 
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. 
Die Art und die Wahl der Bepflanzung können die Wahrneh‑
mung eines Ortes stark beeinflussen. Während eine intensiv 
gepflegte Staudenbepflanzung einen repräsentativen Zweck 
erfüllt, kann eine extensivierte Fläche einen spannenden 
Mehrwert bieten. Pflanzen wirken sich in hohem Grad auf das 
Mikroklima aus und sind die Grundlage der Biodiversität. Vgl. 
Biodiversitätshandbuch und Massnahmenkatalog «Anpassung 
an den Klimawandel Stadt Bern» (TVS, Oktober 2020).

Tiefbauelemente

Es handelt sich um gebaute flächige, lineare und punktuelle 
Elemente wie Beläge, Einfriedungen und Randabschlüsse. 
Auch farblich gestaltete Strassenoberflächen (FGSO) gehören 
in diese Sparte. Die Anforderungen an die Hindernisfreiheit 
sind bei der Materialisierung immer zu berücksichtigen. Aller‑
dings ist zu bedenken, dass sich städtische Hitzeinseln, die 
durch grossflächig versiegelte Flächen entstehen, ebenfalls 

Räumlich wirksame Elemente
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1 A

S T R E C K E O R T

Vielfältige Typologie und Verkehrsregime: typischerweise 
verkehrsarme und verkehrsbelastete Strassen mit beidsei‑
tigen Trottoirs; auch Begegnungszonen und Fussgängerzo‑
nen

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · Restflächen mit Blumentrögen und Sitzelementen be‑
spielen; Parklets

 · Sitzmöglichkeiten

 · Öffentliche Toiletten

 · Beleuchtung mit besonders hoher Qualität

 · Rückzugsräume, jedoch einsehbar

Grünstruktur

 · Repräsentative Baumsetzung

 · Bepflanzungen mit Zierwert in Rabatten

 · Bodengebundene Begrünung von Kandelabern und Fas‑
saden

Tiefbauelemente

 · Natursteinbeläge oder Asphalt eventuell eingefärbt

 · Baumroste oder gepflästerte Baumscheiben / bepflanzte 
Baumscheiben

 · Randabschlüsse in Naturstein gemäss Bern baut

 · Gefällesprünge und Einfriedungen aus Stütz‑ und Sockel‑
mauern. Diese dienen auch als Stützen oder Sitzelemen‑
te. 

 · Gepflästerte Randstreifen entlang der Zirkulationsflä‑
chen (als Massnahme zu Gunsten Mikroklima und Bio‑
diversität).

Harte, urbane Plätze von unterschiedlicher Grösse und Nut‑
zung; Denkmäler, Brunnen, Haltestellen des öffentlichen Ver‑
kehrs, wichtige Gebäude, Wegquerungen

A r c h i t e k t o n i s c h  g e f a s s t e r  R a u m  i m  p u b l i k u m s i n t e n s i v e n  B a s i s n e t z

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · Repräsentative, aktivierende Elemente, wie Brunnen oder 
Bepflanzung mit Zierwert

 · Nutzungsoffene Flächen inkl. Mobiliar

 · Sitzbank Modell «Neue Berner Bank»

 · Poller, Geländer oder dergleichen zum Anlehnen

 · Aktivierende Kleinbauten mit repräsentativer Erscheinung; 
z.B. Pavillons

 · Kunst für den öffentlichen Raum; permanent oder Felder 
für Strassendarbietungen

Grünstruktur

 · Repräsentative Bäume und Gehölze

 · Grosszügige, gefasste Grünflächen mit Zierwert

Tiefbauelemente

 · Natursteinbeläge, Asphalt (eingefärbt) oder abgestreute 
Mergelbeläge

 · Randabschlüsse in Naturstein

 · Baumroste oder gepflasterte Baumscheiben in stark be‑
gangenen Bereichen.

 · Gefällesprünge und Einfriedungen aus Stütz‑ und Sockel‑
mauern. Diese dienen auch als Stützen oder Sitzelemente. 

Dieser Raumtyp ist in der Innenstadt und anderen Zentrumsgebieten zu finden. Er zeichnet sich durch eine geschlossene Bau‑
weise und keine oder wenige private Grünstrukturen aus. Die Frequentierung ist sehr hoch, und der Alltagsverkehr ist dominie‑
rend. Alleine die Begegnung mit anderen Personen liefert grosses Potenzial für Impulse.

Es bestehen sehr hohe Ansprüche an die Aufenthaltsqualität. Mehr als überall sonst werden Möglichkeitsräume und Infra‑
strukturen für kurze Erholungspausen benötigt. Auch für spontane und vereinbarte Treffen braucht es geeignete Räume und 
Infrastrukturen.

Des Weiteren stellt dieser Raumtyp sehr hohe Ansprüche an Repräsentativität und Ortsbildpflege (nicht selten auch mit Kon‑
flikten zu anderen Raumfunktionen).
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2 / 3 / 4 A

Dieser Raumtyp ist im ganzen Siedlungsgebiet, tendenziell abseits von Zentrumsstrukturen, zu finden. Er zeichnet sich durch 
eine geschlossene Bebauung, keine oder wenig private Grünstrukturen aus. Die Frequentierung ist typischerweise mittelhoch 
und der Alltagsverkehr dominierend.

In der Regel sind die Herausforderungen bezüglich Klimaadaption höher als bei pflanzlich und hybrid gefassten Räumen. Die 
Ansprüche an Repräsentativität sind mittelhoch. Die Anforderungen an die Aufenthaltsqualität und Verkehrsqualität sind situativ 
unterschiedlich und daher sorgfältig zu analysieren. Dabei sind die Bedürfnisse der ortsspezifischen Nutzergruppen zu berück‑
sichtigen. Oft besteht hoher Nutzungsdruck, was die Spielräume für die Gestaltung einschränkt.

S T R E C K E O R T

Vielfältige Typologie und Verkehrsregime: typischerweise 
verkehrsarme und verkehrsbelastete Strassen mit beidsei‑
tigen Trottoirs.

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · «Tote» Fassade künstlerisch in Szene setzen ‑> Malerei, 
Sitzbänke (Neuer Berner Bank) unter Bäumen oder ande‑
ren geeigneten Aufenthaltsflächen.

Grünstruktur

 · Klimaresistente und möglichst standortheimische Bäu‑
me

 · Bodengebundene Begrünung von Fassade und Kandela‑
bern

 · Biodiversitätsfördernde Ansaaten von Baumscheiben 
oder auf Parkplätzen

Tiefbauelemente

 · Asphalt und Chaussierungen

 · Begrünte Parkfelder

 · Begrünte Randstreifen und Restflächen entlang der Zir‑
kulationsflächen

 · Neuer Sensebordstein als Randabschluss, Neuinterpre‑
tation gepflästert

 · Baumrabatten mit offenem Boden

 · Gefällesprünge und Einfriedungen aus Stütz‑ und Sockel‑
mauern. Diese dienen auch als Stützen oder Sitzelemen‑
te. 

Harte, urbane Plätze von unterschiedlicher Grösse und 
Nutzung; Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, wichtige 
Gebäude, Wegquerungen etc.

A r c h i t e k t o n i s c h  g e f a s s t e r  R a u m  i m  B a s i s -  o d e r  F e i n v e r t e i l e r n e t z

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · Aneigenbare Flächen zur Verfügung stellen (z.B. urban 
gardening)

 · Aktivierende Elemente wie Brunnen oder öffentliches 
Büchergestell

 · Sitzbank Modell «Neue Berner Bank»

 · Stadtmöbel (mobile Stühle) auf nutzungsoffenen Flä‑
chen; Kunst im öffentlichen Raum permanent

Grünstruktur

 · Klimaresistente‑ und möglichst standortheimische Ge‑
hölze

 · Biodiversitätsfördernde Ansaaten auf extensiv genutzten 
Grünflächen

Tiefbauelemente

 · Grosszügige Grünflächen

 · Chaussierte Flächen

 · Asphaltbelag

 · Randabschlüsse in Naturstein

 · Gefällesprünge und Einfriedungen aus Stütz‑ und Sockel‑
mauern. Diese dienen auch als Stützen oder Sitzelemen‑
te. 
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1 B

S T R E C K E O R T

Vielfältige Typologie und Verkehrsregime: typischerweise 
verkehrsarme und verkehrsbelastete Strassen; auch Be‑
gegnungs‑ und Fussgängerzonen.

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · «Tote» Fassade künstlerisch in Szene setzen

 · Sitzbäke Modell «Neue Berner Bank» in durchgehenden 
Baumrabatten oder auf Seitenbereichen der Gehbahn.

Grünstruktur

 · Klimaresistente und möglichst standortheimische Bäu‑
me

 · Biodiversitätsfördernde Ansaaten von Baumrabatten 
oder auf Parkplätzen

Tiefbauelemente

 · Gehbahn mit begrünten Seitenbereichen

 · Asphalt und Chaussierungen

 · Begrünte Parkfelder

 · Sensebortstein als Randabschluss, eventuell begrünt (in 
moderner Ausführung)

 · Durchgehende Baumrabatten mit offenem Boden für Re‑
genwasserversickerung.

 · Gefällesprünge und Einfriedungen aus Stütz‑ und Sockel‑
mauern. Diese dienen auch als Stütze oder Sitzelement. 

Plätze von unterschiedlicher Struktur, Grösse und Nutzung; 
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, wichtige Gebäude, 
Wegquerungen etc.

H y b r i d  g e f a s s t e r  R a u m  i m  p u b l i k u m s i n t e n s i v e n  B a s i s n e t z

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · Aneigenbare Flächen zur Verfügung stellen (z.B. urban 
gardening)

 · Quartierbezogene Interaktionselemente: Sitzbank Mo‑
dell «Neue Berner Bank», öffentliches Büchergestell 
oder Brunnen, Entsorgungsstelle

 · Kunst im öffentlichen Raum permanent und temporär /
Felder für Strassendarbietungen

Grünstruktur

 · Klimaresistente und möglichst standortheimische Gehöl‑
ze

 · Biodiversitätsfördernde Ansaaten auf extensiv genutzten 
Grünflächen

Tiefbauelemente

 · Grosszügige Grünflächen mit tiefgründigen Böden für 
Regenwasserversickerung

 · Chaussierte Flächen

 · Asphaltbelag

 · Randabschlüsse in Naturstein

 · Gefällesprünge und Einfriedungen aus Stütz‑ und Sockel‑
mauern. Diese dienen auch als Stütze oder Sitzelement. 

Dieser Raumtyp ist typischerweise in dörflichen und verstädterten Zentrumsstrukturen zu finden. Die Bebauungsstruktur ist oft 
heterogen. Die Frequentierung ist in der Regel hoch und der Alltagsverkehr dominierend (zielorientiertes Gehen, Eilen, Konsu‑
mieren und Erledigen). Die Begegnung mit anderen Personen liefert grosses Potenzial für Impulse.

Die Anforderungen an die Klimaadaption sind situativ unterschiedlich. Im Allgemeinen aber tiefer als bei architektonisch gefass‑
ten Räumen, weil Grünstrukturen in den privaten Seitenräumen eine Grundversorgung bieten. Die Ansprüche an die Repräsen‑
tativität sind meist mittelgross. Wichtiger ist in der Regel eine sorgfältige Auseinandersetzung mit dem Ort und der Umgebung 
sowie eine entsprechende Gestaltung (Identität und vorherrschende Funktion eines Raumes unterstützen). Die Aufenthaltsqua‑
lität ist oft sehr entscheidend für das Quartierleben. Die diesbezüglichen Anforderungen sind hoch. 
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S T R E C K E O R T

Vielfältige Typologie und Verkehrsregime: Fusswege, Fuss‑ 
und Radwege, verkehrsarme und verkehrsbelastete Stras‑ 
sen.

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · Sitzbänke Modell «Neue Berner Bank» unter Bäumen 
oder in Randbereichen entlang der Zirkulationsflächen.

Grünstruktur

 · Raumbildende Elemente  wie Baumreihe oder Gehölze

 · Wegbegleitende Ansaatflächen

 · Restflächen begrünen (wenn wenig geputzt und gepflegt) 

Tiefbauelemente

 · Begrünung der Randstreifen entlang der Zirkulationsflä‑
chen.

 · Asphalt für Gehwege

 · Begrünte Parkfelder

 · Sensebordstein als Randabschluss, eventuell begrünt 
(in moderner Ausführung)

 · Durchgehende Baumrabatten mit offenem Boden

Plätze und Parks von unterschiedlicher Struktur, Grösse 
und Nutzung; kleine Parks, Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs, Wegquerungen etc.

H y b r i d  g e f a s s t e r  R a u m  i m  B a s i s -  o d e r  F e i n v e r t e i l e r n e t z

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · Mobile Stadtmöbel oder Sitzbank Modell «Neue Berner 
Bank»

 · Quartierbezogene Interaktionselemente: Entsorgungs‑
stellen, öffentliches Bücherregal

 · Aneigenbare Flächen zur quartierbezogenen Partizipation 
(Kleinbühnen, urban gardening, Robi‑Elemente usw.).

Grünstruktur

 · Klimaresistente und möglichst standortheimische Gehöl‑
ze

 · Grossbäume als Landmarken

Tiefbauelemente

 · Abgestreute Mergelflächen

 · Grosszügige Grünflächen für Regenwasserversickerung

Dieser Raumtyp ist im ganzen Siedlungsgebiet, typischerweise in Wohn‑ und Mischnutzungsgebieten ausserhalb der Zent‑
rumsstrukturen, zu finden. Die Bebauungsstrukturen reichen von heterogen‑abwechslungsreich bis zu einheitlich‑repetitiv. Die 
Frequentierung ist unterschiedlich, in der Regel eher tief bis mittelhoch. Der Alltagsverkehr ist dominierend (zielorientiertes 
Gehen, Eilen). Freizeitverkehr ist jedoch in der Regel auch vorhanden (Schlendern, Spazieren, Stadtwandern).

Die Anforderungen an die Klimaadaption sind situativ unterschiedlich. Im Allgemeinen aber tiefer als bei architektonisch gefass‑
ten Räumen, weil Grünstrukturen in den privaten Seitenräumen eine Grundversorgung bieten. Die Ansprüche an die Repräsen‑
tativität sind in der Regel tief bis mittel. Wichtiger ist eine sorgfältige Auseinandersetzung mit dem Ort und der Umgebung und 
eine entsprechende Gestaltung (Identität und vorherrschende Funktion eines Raumes unterstützen). Die Anforderungen an die 
Aufenthaltsqualität und Verkehrsqualität sind sehr unterschiedlich. Gerade in Wohngebieten sind Räume für spontane Treffen 
und nachbarschaftliche Aneignung sehr wichtig.
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1 C

S T R E C K E O R T

Vielfältige Typologie und Verkehrsregime: Fusswege, Fuss‑ 
und Radwege, verkehrsarme Strassen.

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · Sitzbänke

 · Temporäre Kunstinterventionen linear verteilt

Grünstruktur

 · Lineare, raumprägende Elemente wie Baumreihen oder 
Hecken

Tiefbauelemente

 · Natursteinbeläge, Asphalt (eingefärbt)

 · Randabschlüsse in Naturstein

 · Gepflästerte Seitenränder entlang der Zirkulationsflä‑
chen

 · Neuer Sensebordstein als Randabschluss, Neuinterpre‑
tation gepflästert

Wegquerungen und Aufenthaltsräume, Verpflegungsange‑
bote, Denkmäler, Brunnen, auffällige Bäume oder Blumen‑
beete.

P f l a n z l i c h  g e f a s s t e r  R a u m  i m  p u b l i k u m s i n t e n s i v e n  B a s i s n e t z

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · Temporäre kommerzielle Angebote

 · Temporäre Kunstinterventionen

 · Offene Kleinbühnen

 · Bank oder mobile Stadtmöbel

 · Kunstwerke

 · Nutzungsoffene Elemente wie grosszügige Grünflächen

Grünstruktur

 · Üppige, vielfältige Bepflanzung

 · Teils pflege‑extensivierte Flächen

 · Grossbäume

Tiefbauelemente

 · Natursteinbeläge, Asphalt (eingefärbt) oder abgestreute 
Mergelbeläge

 · Randabschlüsse in Naturstein

Dieser Raumtyp findet sich zum Beispiel in zentrumsnahen Grünräumen, wie Parks, die innerhalb des Siedlungsgebiets liegen. 
Auch Uferwege oder Wege zwischen privaten Gärten im direkten Umfeld von Zentrumsstrukturen fallen darunter. Die angren‑
zenden Seitenräume sind unbebaut oder die Bebauung tritt in den Hintergrund. Die Frequentierung ist typischerweise hoch. 
Entweder handelt es sich um stark frequentierte Durchgangsräume (z.B. Bundesrain) oder um Räume mit sehr hohem Stellen‑
wert für die kurzzeitige Naherholung. Oft kommt es zu ausgeprägten Spitzen zur Mittagszeit oder am Feierabend. Allgemein ist 
die Frequentierung vom Wochentag, der Saison und der Witterung abhängig.

Klimaadaption ist aufgrund der ausgeprägten Grünstrukturen im Umfeld meist nebensächlich. Die Anforderungen an die Auf‑
enthaltsqualität und Verkehrsqualität sind stark von der jeweiligen Funktion des Raumes abhängig. Naturerlebnisse bieten ein 
grosses Potenzial für Impulse.
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S T R E C K E O R T

Vielfältige Typologie und Verkehrsregime: Fusswege, Fuss‑ 
und Radwege, Strassen mit Gehwegen.

Wegquerungen, Aufenthaltsräume, Aussichtspunkte und 
andere Merkpunkte.

P f l a n z l i c h  g e f a s s t e r  R a u m  i m  B a s i s -  o d e r  F e i n v e r t e i l e r n e t z

Dieser Raumtyp findet sich im ganzen Siedlungsgebiet, in der Regel abseits von Zentrumsstrukturen. Typischerweise ist er in 
Grünräumen wie Parks und Friedhöfen oder an Ufern anzutreffen. Die angrenzenden Seitenräume sind unbebaut oder die Be‑
bauung tritt in den Hintergrund. Die Frequentierung ist in der Regel deutlich geringer als beim zentral gelegenen Raumtyp 1C. 
Allerdings ist sie sehr starken Schwankungen unterworfen und kann je nach Wochentag, Saison und Witterung sehr intensiv 
werden. In Bern trifft das zum Beispiel auf viele Uferwege zu. Im 2C ist die Frequentierung allgemein höher als im 4C. Im Allge‑
meinen dominiert der Freizeitverkehr: Naherholung wie Spazieren, Joggen, Skaten, Mittags‑ und Kaffeepausen, Sonnenbaden, 
Lesen. Überall findet sich aber auch Alltagsverkehr.

Die Anforderungen sind unterschiedlich; Klimaadaption ist aufgrund der ausgeprägten Grünstrukturen im Umfeld meist neben‑
sächlich. Die Ansprüche an Repräsentativität variieren je nach Standort. In aller Regel sind die Anforderungen an die Aufent‑
haltsqualität hoch. Naturerlebnisse bieten ein grosses Potenzial für Impulse.

Der Masterplan Fussverkehr defniert keine Gestaltungsele‑
mente für diesen Raumtyp.

Der Masterplan Fussverkehr defniert keine Gestaltungsele‑
mente für diesen Raumtyp.
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Dieser Raumtyp ist in der Regel ausserhalb der Siedlungsgebiete zu finden. Üblicherweise sind keine Bauten vorhanden oder 
wenige Gebäude treten in den Hintergrund. Die Frequentierung ist sehr stark vom Wochentag, der Saison und der Witterung 
abhängig. Es dominiert die Freizeitnutzung. Aktivitäten, wie Wandern, Spazieren, Joggen, Bräteln, Baden und Sonnenbaden 
etc., sind typisch für diese Raumtypen.

Oft genügen einfache Infrastrukturen aus naturnahen Materialien. Wichtig sind für die vorherrschenden Aktivitäten geeignete 
Räume. Naturerlebnisse bieten ein grosses Potenzial für Impulse.

S T R E C K E O R T

Typischerweise reine Fusswege; oft auch von Velofahren‑
den genutzt; ansonsten idealerweise frei von Fahrverkehr.

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · Bildende Angebote für Kinder (Lernparcours)

 · Sensibilisierende Angebote für Erwachsene (Naturlehr‑
pfad)

 · Aktivierende Angebote im Sinne Vita‑Parcours

Grünstruktur

 · Ufer‑ und Feldgehölze

 · Einzelbäume und Baumgruppen

 · Naturnahe Wiesen

 · Brachen und Ackerbegleitsräume

Tiefbauelemente

 · Wanderwege wenn immer möglich unbefestigt

 · Gemergelte Wege

 · Trampelpfade

Grillplätze, Spielplätze, Badeplätze, Sitzgelegenheiten, 
Aussichtspunkte, Wegquerungen und andere Merk‑ und 
Orientierungspunkte.

P f l a n z l i c h  g e f a s s t e r  R a u m  i m  S p a z i e r-  u n d  W a n d e r w e g n e t z

Gestaltungselemente

Ausstattung

 · Feuerstellen mit Sitzmöglichkeiten

 · Sitzbänke mit Aussicht

 · Unterstände

 · Prägnante Punkte im Naturlehrpfad (oder anderen 
Parcours)

Grünstruktur

 · Ufer‑ und Feldgehölze

 · Einzelbäume und Baumgruppen

 · Naturnahe Wiesen

 · Brachen und Ackerbegleitsräume

Tiefbauelemente

 · Gemergelte Flächen

 · Naturbelassene Flächen
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….mit dem Masterplan Fussverkehr 
lassen wir die Fussgänger*innen in der 
Stadt Bern nicht im Regen stehen!


